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Betriebsuntersuchungen 
mit Hilfe von Zeitstudien auf Steinkohlengruben des Ruhrbezirks.

Von Diplom-Bergingenieur H. W a l t h e r ,  Werne bei Bochum.

Das Ziel der »wirtschaftlichen Betriebsführung«1 
ist die zweckmäßigste G esta l tung  und O rganisation
1. des Betriebes, 2. der  menschlichen und mechani
schen Arbeit. Ein wesentliches Hilfsmittel zur E r 
reichung dieses Zieles besteht in p lanm äßigen  U n te r 
suchungen nicht nu r  des Ablaufs d e r  Betriebsvor
gänge, sondern  auch der  A usführung  der dem einzel
nen Manne übertragenen  Arbeit, der Zusam m enarbeit 
mehrerer Leute und  schließlich des Zusam m enwirkens 
von Mensch und Maschine. Die letztgenannten 
Untersuchungen w erden vorte ilhaft  mit H ilfe  von 
Arbeitsstudien, im besondern von Arbeitszeitstudien 
durchgeführt. H insichtlich der F rage  der  A nw endbar
keit der Zeitstudien nach T ay lo r  im Bergbau sei auf 
das umfangreiche Schrifttum verwiesen2. Zweck der 
Zeitstudien ist, durch die w eitestgehende D urch 
dringung des A rbeitsvorganges die auftretenden 
Hemmnisse und nutzlosen Teilarbeiten  zu erkennen 
und durch ihre Ausschaltung  den A rbe itsvorgang  w ir t 
schaftlicher zu gestalten.

Nachstehend wird über die auf dem Gebiete der 
Kohlengewinnung und  der damit verbundenen F örde 
rung im Verlauf eines Jahres auf zwei westfälischen 
Steinkohlengruben durchgeführten  U ntersuchungen 
berichtet. Die Zeitstudien w urden  offen, für die A r
beiter sichtbar, m it Hilfe einer oder zweier Stech
uhren vorgenom m en, und  dem Beobachteten wurde  
bereitwilligst auf seine Fragen über den Zweck Aus
kunft gegeben. Im Hinblick auf den fortlaufenden 
Wandel der betrieblichen und oft auch der g e o 
logischen Verhältnisse erstreckten sich die Beob
achtungen je nach der W ichtigkeit des zu un te rsuchen 
den Betriebspunktes oder des Arbeitsverfahrens auf 
eine gewisse Anzahl von Schichten, die für eine ein
wandfreie Erfassung und  B ew ertung  als notw endig  
erschien. Dabei w urde  selbstverständlich nicht nur die

1 Dieser auch sonst schon gebrauch te  A usdruck ist an Stelle d e r  heute 
vielfach umstrittenen Bezeichnung »wissenschaftliche Betriebsführung« ge 
wählt worden.

2 T a y l o r :  Die G rundsätze  wissenschaftlicher Betriebsführung, 1913. 
Pi eper :  Taylorsystem-Literatur, 1922. P o t h m a n n :  D er im Ruhrbergbau

den Kopf d e r  Belegschaft entfallende Förderanteil,  1916. E c k a r d t :  
Betriebsüberwachung Im Bergbau, Glückauf 1915, S . 343. H e r b i g :  Taylors 
»Wissenschaftliche Betriebsführung« und  d e r  B ergbau, Glückauf 1917, S. 201. 
M a t th ia s s :  Studie zur planmäßigen Betriebsüberwachung, Glückauf 1920, 
S. 177. R ö p k e :  Die Arbeitsleistung im deutschen K alibergbau, 1922. 
B a r n l t z k e :  Das A nlem en von B ergarbeitern, Glückauf 1921, S. 194. 
Gerke;  Wie kann dem  Mangel an Steinkohlen, d e r  auf den Friedens
vertrag von Versailles zurückzuführen ist, abgeholfen w erden?  Dissertation, 
Berlin 1923. S i e b e n :  U m riß  und Erfolgsmöglichkeiten einer wissenschaft
lichen Betriebsführung im Bergbau, Techn. W irtsch. 1925, S. 85; Betriebs- 
jntersuchungen auf einer oberschlesischen Steinkohlenzeche, Z. Oberschi. 
’ •1925, S. 212; Richtlinien für eine wissenschaftliche Betriebsführung im 
Bergbau, Glückauf 1923, S. 909; Betriebsuntersuchungen von Steinkohlen- 
gruben, Glückauf 1926, S. 793. H e n k e :  Rationelle Betriebsführung im 

raunkohlenbergbau, 1924. K o r n f e l d :  Zeitstudien auf steirischen Braun- 
kohlengruben, Glückauf 1925, S. 1421.

Belegschaft der Frühschicht, sondern  auch ihre A b
lösung in den ändern Schichten berücksichtigt. Über 
die D urchführung der U ntersuchungen geben die 
später folgenden Zusam m enstellungen hinreichenden 
Aufschluß, die der einfachem  Übersicht w egen  nicht 
die G esam theit  der Einzclbeobachtungen, sondern  nur 
die Durchschnittswerte der zu G ruppen  zusam m en
gesetzten Teilarbeitszeiten enthalten.

Die Zeitstudienuntersuchungen erstrecken sich auf 
Gebiete, die 1. eine Bergwerksmaschine, 2. ein ganzes 
Arbeitsverfahren als M ittelpunkt haben. Zu diesen 
Fragen  der G ew innung  kom m t noch 3. die Förderung.

Untersuchung von Bergwerksmaschinen.

S ä u l e n s c h r ä m m a s c h i n e  in  e i n e m  A u f h a u e n .

Zur Beschleunigung des Aufhauens von Flöz 26 
sollte eine Säulenschrämmaschine der D em ag  mit 
90 mm Kolbendurchmesser zur V erw endung  kommen. 
Das Flöz hatte ein Einfallen von 2 0 -2 3 ° ,  eine M ächtig 
keit von 1,30 m und  gleich über dem Liegenden ein 
Zwischenmittel, das stellenweise bis zu 15 cm an- 
wuchs. Das 2,50 m breite  Aufhauen w ar  bereits etwa 
20 m mit der H and  aufgefahren w orden, bevor die 
Arbeit mit der Säulenschrämmaschine begann. Der 
Handbetr ieb  erbrachte eine durchschnittliche Schicht
leistung von 1 m Vortrieb, also 3 in3 ans tehender 
Kohle. Da 1 m 3 anstehender Kohle dem Fassungs 
verm ögen von 2 Förderw agen  zu 0,6 t  Inhalt en t 
spricht, fielen täglich bei Belegung aller 3 Drittel 
18 W agen  oder 10,8 t  Kohle an.

Die Bedienung der Schrämmaschine bestand aus
2 Mann. W äh ren d  d e r  eine sie führte, d. h. gleichzeitig 
das Schräm en und Schwenken besorgte, hielt der 
andere  den Schram frei. Außerdem  hatte er darauf zu 
achten, daß die Maschine in weiterm Umkreise nicht 
durch Schrammehl oder Kohlenstücke in ihrer Be
wegungsfre ihe it  beh indert  wurde. Dem Führer m ußte  
er natürlich auch beim Auswechseln der einzelnen 
Schrämstangen und bei sonstigen Vorkommnissen b e 
hilflich sein. Ein Fortfall des zweiten M annes ist nicht 
em pfehlenswert, weil man dem Schräm m aschinen
führer, selbst wenn er zur N o t die ändern  Verrichtun
gen übernehm en könnte, beim Aufbau und  Abbau 
sowie bei der Beförderung der Maschine doch einen 
M ann als H ilfe  beigeben müßte. Da in diesem A uf
hauen die Säulenschrämmaschine zum ersten Male 
V erw endung  fand und noch keine genügenden  B e 
t r iebserfahrungen über ihre W irkungsw eise  und  
Leistungsfähigkeit Vorlagen, setzte man in der  ersten 
Versuchszeit kein Gedinge fest, sondern  gab  den 
Leuten den H auerdurchschnittslohn.
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Die hier gew onnenen E rfahrungen  seien, soweit 
s ie  verallgemeinert w erden können, kurz mitgeteilt. 
Zunächst ist dafür zu sorgen, daß vor O rt stets ein 
genügender Preßluftdruck vorhanden ist. Bei einem 
Betriebsdruck von w eniger als 4 a t  läßt die Schlag
kraft und damit die Leistung der Maschine erheblich 
nach. Um über die mögliche Preßluftzufuhr ein an 
schauliches Bild zu erhalten, habe ich alle 15 min den 
Stand des Druckmessers am Arbeitsort festgestellt und 
die Ablesungen schaubildlich aufgetragen (Abb. 1).
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Abb. 2.
Abb. 1 und 2. Preßluftdiagramme.

Man ersieht daraus, daß die Luftzufuhr in der F rüh 
schicht sehr unregelm äßig  ist und bei weitem nicht 
den erforderlichen Druck von 4 at erreicht, wogegen 
sie in der Nachmittagschicht den Anforderungen g e 
nüg t und in der Nachtschicht sogar darüber hinaus
geht. Zum Vergleich wurden Druckdiagramme vom 
Kompressor übertage und an einem ungefähr in der 
Mitte zwischen Schacht und Arbeitsort stehenden 
Reviermanometer aufgenommen, ln Abb. 1 sind die 
an 3 T agen  hintereinander vorgenommenen M essun
gen dargestellt. Die Untersuchungen ergaben weiter
hin, daß der Rohrdurchmesser zur Speisung von 
Schrämmaschine und Schüttelrutsche nicht genügte. Zur 
Behebung dieses Mangels w urde eine stärkere Luft
leitung eingebaut und  später  nur noch in der N acht
schicht geschrämt. D er auch dann noch vorhandene 
Unterschied geh t  deutlich aus Abb. 2 hervor, in der 
die oberste Kurve wieder den Druck am Kompressor, 
die zweite am Fuße des Aufhauens und die dritte vor 
dem Abbaustoß veranschaulicht; dieser lag ungefähr 
ISO m vom Fuß des Aufhauens entfernt.

Neben diesem Haupterfordernis sind noch fol
gende Punkte zu beachten: 1. Die Leute müssen mit 
der Maschine genau vertraut sein. Man sollte ihnen 
zuerst die Maschine arbeitend vorführen, sie dann

einige Zeit selbst arbeiten lassen und  endlich nach 
einigen T agen  den Vertreter der Fabrik hinzuziehen, 
damit er noch Unklarheiten- über die H and h ab u n g  be
seitigt und betriebliche Feinheiten erläutert. 2. Die 
Maschine muß gu t gepfleg t werden. Wöchentlich ist 
eine größere  Reinigung und im vorliegenden Falle vor 
jeder Benutzung eine Säuberung  des Sektors sowie 
der eigentlichen Schränivorrichtung von dem sie um
gebenden  Ölbrei vorzunehmen.

Die Arbeit in dem Aufhauen w urde von 4 Hauern 
ausgeführt, von denen 2, der Schrämmaschinenführer 
und sein Helfer, unm itte lbar  m it der  G ew innung be
schäftigt waren, w ährend  die beiden ändern außer 
dem Ausbau und dem Nachführen der Schüttel
rutschen sowie der Luft- und W asserle itungen noch 
das Abschlcppen der Kohlen besorgten. Für die Be
fö rderung  des Holzes, der Schüttelrutschen und der 
Leitungen w ar eine besondere  M annschaft vorhanden, 
die unabhängig  von den im Aufhauen tä tigen Leuten 
arbeitete. Nach Beendigung des Schrämens stellten die 
Schrämer noch die für die H ere ingew innung  der hier 
sehr festen Kohle no tw endigen Bohrlöcher her. An 
dem Einladen der gew onnenen  Kohle in die Schüttel
rutsche beteiligten sich drei Mann, w ährend  dem 
vierten als Schlepper die W eite rbefö rderung  oblag. 
Bei der Fortbew egung  der sehr schw eren Säulen
schrämmaschine wirkten meist alle vier M ann mit.

Bei den in der Versuchszeit vorgenom m enen Zeit
m essungen stellte sich heraus, daß ein Schrämen bis 
zu 2 m Tiefe, d. h. bis zum Ausschrämen der vierten 
Schrämstange, am zweckm äßigsten  war. Darüber 
hinaus machte sich der Gebirgsdruck so s tark  geltend, 
daß sich die fünfte S tange häufig festklemmte und da
mit der Arbeitsfortschritt un terbunden  wurde. Selbst 
die vierte Stange konnte bei starkem Druck nicht 
immer ausgeschräm t werden.

Versuchsweise wurde  auch einmal im Zwischen
mittel geschrämt, wobei m an im Vergleich zu den 
Durchschnittszeiten des Schrämens in der Kohle einen 
um 30 o/o g ro ß e m  Zeitverbrauch feststellte.

Beim Hereinschießen der unterschräm ten Kohle 
machte man die Erfahrung, daß die Sprengwirkung 
der Schüsse durch ungenügende  Säuberung des 
Schrames s tark  beeinträchtigt w urde , so daß z. B. in 
einem Fall nur 40 o/o der unterschräm ten  Kohlenmenge 
fielen und  die restlichen 60 o/o durch erneutes Schießen 
hereingewonnen w erden mußten. Auf ein gutes Frei
halten des Schrames vom Mehl ist daher  zur Ver
m eidung  unnötiger Störungen besonders zu achten. 
E rw ähnt sei hier noch, daß durch den Auspuff der 
verbrauchten Preßluft vor O rt  regelm äßig  eine Sen
kung der Tem pera tu r  um etwa 1 ° C  e in tra t1.

Nachdem über W irkungsweise  und  Leistung der 
Schrämmaschine genügende Erfahrungen Vorlagen 
und  die H auer mit ihrer A nw endung  vertraut waren, 
setzte man das Gedinge auf eine tägliche Schräm- 
leistung von 5 m Tiefe, en tsprechend 16 m 3 anstehen
der Kohle oder 32 W agen, fest. Die Beobachtungen 
hatten ergeben, daß in jeder Schicht 2 m Schramtiefe 
gu t  geleistet w erden konnten; mit Rücksicht auf Un
vorhergesehenes und aus psychologischen Erwägun
gen verlangte man jedoch 1 m weniger. Der Erfolg 
dieser geschickten G edingesetzung blieb nicht aus, 
denn die durchschnittliche Schichtleistung betrug 
2,30 m oder rd. 7 m täglich; mithin fielen 22,75 t

1 vgl. R ö p k e :  Die Arbeitsleistung Im deutschen Kalibergbau, 1922,
S. 30.
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Kohle oder 44 W agen , das sind täglich 3,5 und  m onat 
lich 87,5 t mehr als m an berechnet hatte.

Um einen Anhalt zu gewinnen, worin die durch das 
Gedinge eingetretene Leistungssteigerung und die Zeit
verkürzung des Schräm vorganges beg ründet  waren, 
führte man zu den bereits in 8 Schichten vo rgenom 
menen noch 3 weitere Zeitaufnahm en in ziemlich weit 
auseinanderliegenden Zeiträum en durch. W ie bereits 
erwähnt, w urde  am Ende des Aufhauens w egen  Luft
mangels und der großen  Schwierigkeiten beim Herän- 
bringen der Verlängerungsstücke für die Schüttel
rutsche und die Rohrleitungen nur noch nachts g e 
schrämt; die zuletzt angegebene Leistung von 2,30 in 
gilt demnach nicht m ehr für eine Schicht, sondern  für 
den ganzen Tag. N achstehend sind die ermittelten 
Durchschnittswerte vor und  nach der G edingefest 
setzung einander gegenübergestellt .

Z u s a m m e n f a s s u n g  d e r  A u f z e i c h n u n g e n  ü b e r  
die B e o b a c h t u n g  d e r  S ä u l e n s c h r ä m m a s c h i n e  

im F l ö z  26.

Art der Arbeiten

Durc
i

ohne
min

lischi
werte

Oec
sek

litts-

inge

°/o

Durc

mit
min

hschnitts-
verte
Gedinge
sek | °l„

Aufbau der Säule . . . . 21 53 15 _
Aufbau der Maschine . . 9 41 8 35
Pause bis zum Arbeitsbeginn 7 28 3 16

Summe 39 2 22,7 26 51 19,6

Schrämen (1. S tange). . . 12 27 9 28
Auskratzen des Schrames . 11 32 — 47
Auswechseln.......................... 5 54 2 6

Summe 29 53 17,6 12 21 9,1
Schrämen (2. S tange). . . 15 39 18 36
Auskratzen des Schrames . 8 26 4 45
Auswechseln.......................... 7 24 7 —

Summe 31 29 18,5 30 21 22,5

Schrämen (3. S tange). • . 20 48 23 52
Auskratzen des Schramcs . 6 30 5 45

V y

Summe 32 18 19,0 3S 46 28,7

Schrämen (4. S tange). . . 15 53 IQ 21
Auskratzen des Schrames . 1 52 2 20
Auswechseln.......................... 4 — — —

Summe 21 45 12,7 21 41 16,0

Schrämen (5. S tange) . . . 16 45 — _
Auskratzen des Schrames . 4 15 — —

Summe 21 i 7

Abbau . 16 8 9,5 5 34 4,1

Gesamtzeit des Schrämvor
ganges ................................ 191 35 — 135 34 100,0

Bis zur 4. Stange beträgt die Oesamtzeit 170 min 35 s e k = 100°/o-
1 Die Zeit für das Schrämen d e r  5. Schräm stange w urde  in die anteil

mäßige Berechnung nicht e inbezogen, weil es sich n u r  um einen Versuch 
handelte.

2 Luftmangel.

Bemerkenswert ist auch folgende vergleichende 
Übersicht der Teilarbeitszeiten beim Schrämvorgang.

a) Ohne 
Gedinge b) Mit Gedinge Verhältnis a : b  

(a =  100)

min sek °/n min sek °/o °l10
Auf- und Abbau 47 42 28 0 20 09 21,5 60,9
Schrämen . 64 47 38,0 71 17 52,6 111,0
Auskratzpause . 28 20 16,6 13 37 10,0 47,7
Auswechseln 22 18 13,1 18 15 13,5 81,6
Pausen. . . . 7 28 4,3 3 16 2,4 43,7

Gesamtzeit 170 35 100 135 34 100 79,4

Berechnet man die Leistung der Maschine bei 
einer geschräm ten  Fläche von 5 m 2 einschließlich des 
Auf- und  Abbaus, so ergeben sich, bezogen auf die 
Zeit des ganzen Arbeitsvorganges:

a) ohne Gedinge . . . 292 cm2/min (1,75 m2/st)
b) mit Gedinge . . . .  367 cm2/min (2,20 m2/st)

W esentlich anders wird das Bild, wenn man die 
Leistung auf die reine Schrämzeit bezieht:

a) ohne Gedinge . . . 770 cm2/min (4,62 ni2/st)
b) mit Gedinge . . . .  705 cm2/min (4,23 m 2/st)

Da die Länge des Aufhauens 250 m betrug  und die 
Arbeit von H and  nur einen täglichen Vortrieb von
3 m brachte, hätte die Fertigstellung 83 Arbeitstage 
erfordert. Bei der Benutzung der Säulenschräm
maschine w urde  täglich eine durchschnittliche 
Leistung von 7 m erreicht, so daß das Aufhauen in 
36 T agen  fertiggestellt sein konnte. Nimmt man 
sicherheitshalber 40 T ag e  an, so ergibt sich eine Z eiter 
sparnis von 43 Tagen . Außer diesem Zeitgewinn tritt 
noch ein nicht unbeträchtlicher Gewinn an erspartem 
Arbeitslohn ein. Rechnet man für die H andgew innung  
täglich 9 Mann einschließlich der Schlepper und ihren 
T agesverd ienst zusam m en zu 72 M , so kostet das Auf
hauen allein schon an Arbeitslohn 5976 J6. Bei der 
maschinenmäßigen G ew innung sind 12 M ann no t
wendig, so  daß bei einem Verdienst von 8 M  der 
tägliche Lohnaufw and 96 M  beträgt.  Das Aufhauen 
erfordert dann an Löhnen nur 3840 M , was einer E r 
sparnis von 2136 M  entspricht. Dabei sind noch die 
Anschaffungs-, Betriebs- und Unterhaltungskosten  der 
Schrämmaschine zu berücksichtigen. W ird  die Lebens
dauer de r  Maschine zu 4 Jahren =  4 • 300 Tagen, der 
Anschaffungspreis zu 950 M  angenom m en, so ergibt 
sich für die 40 Arbeitstage ein T ilgungsbetrag  .von 
950 • 40 : 300 • 4 =  31,66 M , wozu noch für 8 <y0 V er
zinsung 10,13 M  zu rechnen sind. D er L uftverbrauch1 
be träg t e twa 240 m 3/'st, so daß sich un te r  Z u g ru n d e 
legung der gefundenen durchschnittlichen reinen 
Schrämzeit von 72 min in der Schicht ein täglicher 
Luftverbrauch von 864 m 3 und  ein G esam tbedarf  für 
das Aufhauen von 34560 m 3 errechnet. Bei einem 
Preßluftpreis von 0,5 P f ./m 3 belaufen sich somit die 
Preßluftkosten auf 172,80 M . Setzt man noch für 
Unterhaltung, Ölverbrauch usw. 75 M  ein, so ver 
bleibt ein Gewinn von 2024,90 M . Der beschleunigte 
Vortrieb hat ferner eine S teigerung der K ohlenförde
rung  von täglich 11,7 t  auf 25,75 t  zur Folge.

S t a n g e n s c h r ä m m a s c h i n e  im  S t r e b b a u .

Die Zeitstudien w urden  in dem bereits genannten 
Flöz 26 in einem streichenden Strebbau mit breitem 
Blick an einer S tangenschrämmaschine von Knapp vor
genom m en. Betrieblich lagen die Verhältnisse derart, 
daß die geschräm te Kohle wegen ihrer g roßen  H ärte  
durch Schießen hereingew onnen w erden  mußte. 
Sie w urde  dann von einer 6 Mann starken L adem ann
schaft in die in dem nächsten Feld liegende Schüttel
rutsche geschaufelt und gelangte durch diese und 
durch eine in der Strebstrecke verlagerte Schüttel
rutsche nach dem Querschlag, w o die Einfüllung in 
die W agen  und zugweise die Beförderung nach dem 
Schacht erfolgte. Einem Verbauer lag es ob, mit

1 K ö g l e r ;  Taschenbuch für B erg -u n d  Hüttenleute, 1924, S. 1064.



Unterstützung des Rutschenmeisters das benötigte 
Holz heranzuschaffen und das Arbeitsort laufend zu 
verbauen, ln der Nachmittagschicht wurde dann der 
Versatz von einer sechsköpfigen Mannschaft ein
schließlich Rutschenmeister und Bergekipper nach 
geführt.

Den Mittelpunkt des Betriebes bildete die Stangen
schrämmaschine, die jedoch in einem gewissen A b
hängigkeitsverhältnis zu den Schüttelrutschen stand. 
Sobald nämlich eine von diesen nicht betriebsfähig 
ist, sehen  sich nach kurzer Zeit die .Kohlenlader g e 
nötigt, das Beladen der Rutsche wegen Überfüllung 
einzustellen. Nicht lange darauf hat der Verbauer 
seinen Ausbau so weit nachgeführt, daß ihn die An
häufung der hereingewonnenen Kohle an der weitern 
Arbeit hindert. Dem Verbauer folgt in meist g e : 
ringer Entfernung die Schrämmaschine. So kommt 
auch diese bald außer Betrieb. Man wird natürlich ver
suchen, diese zwangläufigen Pausen mit dem Aus
wechseln der Schrämmeißel, mit Ölen oder mit V er
legen des Befestigungsstempels nutzbringend auszu
füllen.

Die haupsächlichen Ursachen für die häufiger ein
tre tenden Pausen in dem Schüttelrutschenbetrieb 
w aren : 1. plötzliches Versagen eines der Antriebs
motoren der Schüttelrutschen, 2. Lösung einzelner 
Rutschenstöße infolge von Brüchen der Verbindungs- 
bolzen, 3. übergroße Reibung der aus der Rutsche 
gefallenen Kohlen, welche die Rollkasten derart über
schütten, daß bei größerer  Rutschenausdehnung die 
Bewegung der Rollen verhindert wird oder nur mit 
dem größten  Kraftaufwand und dadurch erhöhtem, 
nutzlosem Luftverbrauch erfolgt, 4. Wagenmangel,

der den Rutschenmeister zum Stillsetzen der Rutsche 
zwingt.

Aufgabe des Rutschenmeisters ist es, durch Be
seitigung der erwähnten M ängel für die schnelle 
W iederaufnahm e des Betriebes zu so rgen; er muß da
her nicht nur über bergm ännische Erfahrungen, 
sondern  auch über einige M otorenkenntnisse verfügen. 
Es empfiehlt sich, seinen Eifer für möglichst reibungs
losen Lauf des Betriebes, der m ehr oder weniger von 
seinem Können und Wollen abhängt, durch eine be
sondere  V ergütung  anzuspornen. Meistens wird man 
den Ortältesten mit der Beaufsichtigung der Rutsche 
betrauen.

Zur Bedienung der S tangenschrämmaschine sind 
2 Mann erforderlich, von denen der eine die Maschine 
führt und dabei gleichzeitig die Schrämstange beob
achtet, w ährend  der andere  mit Hilfe eines Kratzers 
das Schrammehl entfernt und die am Kohlenstoß 
s tehenden Stempel beseitigt oder neu aufstellt. Der 
Ausbau wird hier w egen  des sehr  gebrächen  Hangen
den und der deshalb gebotenen  äußersten  Sorgfalt 
in der Fallrichtung mit 8 oder  10 Fuß  langen Halb- 
hölzern ausgeführt, die von 3 oder 4  Stempeln unter
stützt w erden müssen. D er A rbeitsvorgang ist folgen
der. D er eine Stempel wird w eggeschlagen und in der 
Lücke w ird  bis zum nächsten geschräm t. Darauf baut 
man den ersten Stempel w ieder ein und  nimmt den 
nächsten fort. Eine gu te  S icherung ist damit gewähr
leistet, jedoch beeinträchtigt diese Ausbauart die 
Leistung der Stangenschrämmaschine.

Die in 5 Beobachtungsbogen festgestellten Zeiten 
sind, zu einzelnen G ruppen  zusammengefaßt, nach
s tehend wiedergegeben.

Aufnahmetag 12. S. 
min sek \

15. S. 
min sek j %

16. S. 
min sek | °/0

24. S. 
min sek °/o

25. S. 
min | sek | %

Durchschnitt 
min | sek ] °/0

reine Schrämzeit 
Holzarbeitszeit .

127
54

03 37,5
42 16.1

147 50 45.2
76 44 23,5

S4 23 26,4
26 21 8,2

1S4 40 52,5
58 06 16,5

S1 21 2S,2
41 40 14,5

125 02 38,4
51 26 15,8

Schrämzeit . . . .
Pausen .....................
Maschinenarbeitszeit.

Oesamtarbeitszeit . .

geschrämte Lange m 
geschrämte Fläche m 2 
Leistung in der reinen 

Schrämzeit m/tnin 
Leistung in der 

Schrämzeit m/min 
Leistung in der Ge- 

samtarbeitszeit m/min

181 : 45 
53 45

103 49

224 34
29 40
72 25 I.

110 44 34,6
S6 34 27,1

122 ; 13 I 3S.3

242 46 69,0
74 52 21,2
34 06 9,8

123 01 42,7
49 49 17,3

115 52 40,0

176 28 54,2
5S 55 18,1
S9 52 27,7

339 19

27,00
40,50

0,21

0,15

0,0S

326 j 39 |

37,45
56,17

0,25

0,17

0,11

319 31 100

21,00
31,50

0,25

0,19

0,17

Bei der Schrämzeit ist neben der reinen Schrämzeit 
der für das W egschlagen und Wiederaufstellen der 
Stempel benötigte Zeitaufwand als Holzarbeitszeit : 
unterschieden. Die durch den Stillstand der Schüttel
rutschen, Butterbrotessen und  das Zurückbleiben des 
Verbauers oder  der Kohlenlademannschaft hervor
gerufenen Arbeitsunterbrechungen werden einfach 
Pausen genannt. Die Zeit für das Einschwenken sowie 
die Behandlung der Maschine, wie Ölen, Einrichten 
der Schrämstange, Einsetzen oder Auswechseln der 
Meißel, ist als Maschinenarbeitszeitc bezeichnet. 
Auf die Schrämzeit entfallen von der Gesamtarbeits
zeit der errechneten Durchschnittsschicht •nur 54,2 
d. h. w ährend der übrigen Zeit ist die Maschine nicht 
in Tätigkeit. In diesem Rest von 45,8 o/o- sind noch die 
Maschinenarbeitszeit, auf die der hohe Hundertsatz

352 | 04 | 100

49,50
74,25

0,27

0,20

0,14

2SS | 42 ; 100

22,50
33,75

0,2S

0,1S

0,0S

325 15 100

31,50
47,25

0,25

0,18

0,10

von 27,7 o/o entfällt, sowie die noch  verbleibenden
1S,1 o/o Pausen enthalten, in denen die Maschine ge
zw ungen oder freiwillig brachliegt. Diese als gänzlich 
verloren inzusprechende  Zeit erreicht, wie aus der 
Zusammenstellung hervorgeht, einmal sogar 27,1 °/o 
der Gesamtarbeitszeit.

E rw ähnt sei noch folgende Beobachtung. Der 
F ü h re r  der Schrämmaschine setzte bei Störungen im 
Schüttelrutschenbetriebe seine Maschine still,  obgleich 
er  durch  U m stellung eines Luftzuführungshahnes 
seinen Betrieb aufrechterhalten  konnte. Zu diesem 
Zweck hätte e r  allerdings den Streb hinunterfahren 
müssen. Zur Rede gestellt , e rk lärte  er, daß es Sache 
des Steigers sei, fü r  Druckluft zu sorgen. Hätte man 
den Schräm m aschinenführer am Kohlengedinge be
teiligt, anstatt  ihm den Hauerdurchschnittslohn zu
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geben, dann w äre  e r  nicht so nachlässig  gewesen. 
Noch schlimmer w irkte  sich seine fa lsche A uffassung 
von Kameradschaftlichkeit aus. E r  verlangsam te näm 
lich den G an g  d e r  M aschine aus Rücksichtnahme auf 
den Verbauer und die Kohlenlader, wobei nicht nur 
die Leistung erheblich sank, sondern  auch der Druck
luft- und Ölverbrauch zunahm, ganz abgesehen vom 
Maschinenverschleiß.

Zur Erzielung einer breiten Schram fläche ist die 
Schrämmaschine m öglichst nahe an den Kohlenstoß 
heranzubringen. M an erreicht dies, indem man die 
Feldesbreite so klein w ählt ,  daß sich die M aschine 
an die nächste Stempelreihe anlehnen kann, die somit 
den durch das Schrämen entstehenden Rückstoß auf- 
niihmt. Dabei w ird  jedoch  die Bewegungsfreiheit der 
Ladekolonne beeinträchtigt. Am besten hilft man sich 
mit einer Anlehnungsschiene oder einer abgelegten  
Spurlatte, die den Raum zwischen M aschine und 
Stempelreihe ausfüllt. Ebenso wie bei der  Säulen
schrämmaschine muß man den Schram sorgfä lt ig  vom 
Mehl befreien. Ferner ist im Hinblick auf die Leistung 
und den Luftverbrauch eine m ehrm alige  Auswechs
lung der AVeißel w ährend  der Schicht unbed ing t e r 
forderlich, denn jedes Arbeiten mit s tum pfen Meißeln 
hat, wie bereits erwähnt, unruhigen G ang, höhern 
Verschleiß, erhebliche Verringerung  der Leistung und 
Verminderung d e r  Fahrgeschw indigkeit  zur Folge. 
Der sehr hohe Ö lverbrauch ist ein sehr beachtens
werter Übelstand, den man durch scharfe Über
wachung eindämmen muß.

cm/m/n

7 ------------------ :_____________ 1_____________I_____________ I___
?/5./S. ¿ v . / i .  2 5 J S .

Abb. 3. Durchschnittliche Schrämleistung 
an verschiedenen Tagen.

Bei der Betrachtung der  Leistungskurven in Abb. 3 
-  die Leistung w urde aus dem Verhältnis der

geschräm ten M eter zu der dafür  aufgewandten Zeit 
errechnet — sieht man, daß zur wirtschaftlichen Aus
nutzung der  S tangenschrämmaschine die einzelnen 
Kurven m öglichst nahe beieinander liegen müssen. 
D er Abstand zwischen den Kurven der reinen Schräm- 
zeit un d  der  Schrämzeit läßt den Aufwand für die 
Holzarbeit ermessen.

F ü r  einen hohen  W irkungsgrad  der S tangen 
schrämmaschine gelten neben guter  Instandhaltung 
fo lgende Voraussetzungen: 1. die Kohlenladem ann
schaft hat die F ahrbahn  von Kohle freizuhalten, und 
der Verbauer muß stets mit dem Ausbau voraus sein;
2. die Felder  sind nicht zu breit zu wählen, damit die 
Maschine möglichst nahe einerseits bei der den Rück
stoß aufnehm enden Stempelreihe und anderseits beim 
Kohlenstoß liegt; 3. das H angende  muß g u t  und halt 
bar sein, weil hiervon der Holzpausenanteil abhängt.

Die nächst dem Schüttelrutschen- und Schräm- 
betrieb wichtigste Arbeit im Streb liegt dem Verbauer 
ob. E r  ha t  Schicht fü r  Schicht weiter nichts zu tun, 
als den Ausbau  herzustellen und fü r  das dazu be
nötigte  Holz  zu sorgen. Da die Schrämmaschine 
schneller schrämt, als die Kohlenlademannschaft zu 
laden vermag, befindet sie sich vorwiegend dicht 
hinter den Ladern, und  da der Verbauer diesen meist 
in m ehr  oder  w eniger großem  Abstande folgt, hat 
auch ihn die Maschine bald eingeholt. Um dies zu 
vermeiden, m ußte man ihm öfte r  einen M ann der 
Lademannschaft zur U nterstü tzung beigeben; von der 
Schnelligkeit seiner A rbeitsausführung häng t also 
wieder die Geschwindigkeit der  Schrämmaschine und 
damit ihre Leistung ab. Bei der ständigen Verrich
tung  derselben Arbeit muß man von dem Verbauer 
besondere Geschicklichkeit und große  Leistung er 
warten. Voraussetzung ist natürlich persönliche Eig 
nung und  Umsicht. Bei den hier vorgenommenen 
Zeitstudien stellte sich heraus, daß der Verbauer A 
durchaus nicht dem erforderlichen Durchschnitt en t
sprach, obw ohl er diese Arbeit schon seit 2 M onaten 
ausführte. Da man fü r  die Beurteilung der  Leistung 
des Verbauers die Verteilung seiner Arbeit w ährend 
der Schicht kennen muß, sei zunächst ein Überblick 
über die Schichteinteilung gegeben.

Hauer . .
A ufnahm etag .....................................................................

A
27.8.

min sek

A
28. S

min 1 sek

A

Durchschnitt Anteil

B
29.8.

min | sek
Anteil

01 iomin sek X

A usbauzeit.......................................................................... 278 17 289 ! 57 2S4 07 79,0 177 f 56 55,6
Holzbeförderung................................................................ 65 10 34 ! 49 50 — 14,0 62 : 18 19,7
Sonstiges............................................................................... — — 12 ! 16 6 OS 1,7 18 | 07 5,8
Pausen .................................................................................... 19 21 17 37 18 29 5,3 60 07 ! 18,9

Gesamtarbeitszeit 362 4S 354 1 39 358 44 100,0 318 ! 28 ¡100,0

Anzahl der gesetzten H ö lze r ........................................... 15 13 14 13
Aufstellzeit eines Holzes, bezogen auf Gesamtzeit 24 10 27 : 17 25 44 24 30
Aufsteilzeit eines Holzes, bezogen auf Ausbauzeit 18 35 22 15 20 20 13 39

Die vorstehend angegebenen Einbauzeiten treffen 
für den einzelnen Verbauer n icht vo lls tändig  zu, weil 
die Hilfeleistung des  zweiten M annes n ich t berück
sichtigt worden ist. Die sich dabei e rgebenden U nter 
schiede gehen am besten aus fo lgender G egenüber
stellung der durchschnittlichen Zeitdauer für die 
einzelnen Hölzer  hervor.

Der Verbauer A brauchte  fü r  das Stellen eines 
Holzes 22 min 12 sek, hätte  also in sechsstündiger

Ohne Hilfe Alit Hilfe Unterschied
min sek min sek min sek

Verbauer A . . . 22 12 16 04 6 03
Verbauer B . . . 14 37 11 33 3 04

Unterschied 7 35 4  | 31 -

Arbeitszeit 16 Hölzer setzen können. Da er aber sein 
Holz selbst holen mußte und außerdem noch Pausen 
auftraten, stellte er tatsächlich nur 12-13 Hölzer in
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der Schicht. Zur Beschleunigung der Arbeit w urde 
ihm ein zweiter Mann beigegeben, wodurch für jedes 
Holz  eine Zeitverkürzung von 27,9 °/o, mithin eine 
V erm ehrung der Anzahl auf 18 eintrat. Nunmehr 
wurden  beide durch den Hauer B ersetzt; damit e r 
zielte man aberm als eine Zeitverkürzung, und zwar um
33,3 o/o gegenüber dem Verbauer A und um 9 o/o gegen 
über dem A mit Helfer. B setzte also unter Zugrunde
legung obiger Zeitverteilung 1 9 - 2 0  Hölzer und bei 
U nterstü tzung durch einen Helfer sogar 25 Hölzer.

W elchen Anteil die Ausbauzeit an der zu 360 min 
gerechneten Arbeitszeit haben muß, damit der Ver- 
bauer die zu fordernde Schichtleistung erfüllt, ver 
anschaulicht Abb. 4. Darin gibt die Abszisse den

d /7/e/Z der d t/söst/- an c/er /J r6 e //s ze //

Abb. 4. Anteil der Ausbauzeit an der Arbeitszeit.

Anteil der Ausbauzeit an der  Oesamtarbeitszeit 
(360 min) und die Ordinate, die Anzahl der in dieser 
Zeit aufzustellenden Hölzer wieder, denn auf die 
Strebe entfielen 32 Stück, und aus betrieblichen 
G ründen mußte der Ausbau in 2 Schichten beendet 
sein. F ür  diese Leistung hatte der Verbauer A eine 
Ausbauzeit von 100 o/o der Gesamtarbeitszeit nötig. 
Daß diese aber nicht zur Verfügung steht, zeigt die 
Aufstellung über die Verteilung der Schichtzeit; man 
mußte ihm daher einen zweiten Mann zur Unter
s tü tzung geben. Dann konnte wohl diese Leistung 
bei 73 o/o Ausbauzeit erreicht werden, dafür kostete 
jetzt aber die Aufstellung eines Holzes 72,3 Pf. gegen 
50 Pf. vorher. Zugrundegelegt wurde ein Schicht
verdienst von S ,1 0 J i .  Damit kostet die Arbeitsminute 
eines Verbauers 2,50 Pf. und die zweier Verbauer 
5,00 Pf. W ie berechtigt die Ausschaltung des Ver
bauers A war, ersieht man daraus, daß der Verbauer B 
die geforderte  Leistung allein schon innerhalb 65o/0 
der Gesamtarbeitszeit erzielte und mit Hilfe eines 
zweiten Mannes nur 52o/0 der Schichtarbeitszeit au f 
zuwenden brauchte. Mit dieser Leistungssteigerung 
im Ausbau tra t  auch eine entsprechende Verbilligung 
ein, denn es kostete bei dem Verbauer B ein Holz 
n u r  noch 33,4 Pf. gegenüber 50 Pf. und bei Unter
stü tzung durch einen zweiten Mann 51,9 Pf. gegen
über 73,2 Pi. (Abb. 5). Im übrigen beweist dieses 
Beispiel, daß in engen Räumen das Einsetzen eines 
zweiten M annes durchaus nicht die doppelte Leistuno- 
erbringt. Der G rund  liegt in der  gegenseitigen Be
hinderung.

Die erhöhte Leistung des Verbauers B machte sich 
natürlich auch in einer Herabsetzung der Abbaukosten

ge ltend; so waren in 25 Arbeitstagen, also in einem 
Monat, 400 H ölzer zu einem Preise von 133,6 Jf, 
gesetzt worden, wogegen der Verbauer A sie in dieser 
Zeit überhaup t nur mit Hilfe eines zweiten Mannes

l/erb# uer/J 
u.He/fer Verbauer ß 

u.fte/feryeröauer/l Ver-
bauerß

Abb. 5. Vergleich der Kosten für die Aufstellung 
eines Holzes bei verschiedenen Verbauern.

zum Preise von 289,2 M  hätte  stellen können. Mit 
dem Verbauer B sparte  man also monatlich 155,6 M 
ein; sein schnelleres Arbeiten beruhte  lediglich auf 
g rößerer  Geschicklichkeit, was fo lgende Zahlen be
leuchten:

Verbauer . . . . A A +  Hilfe B B+Hilfe
min sek min sek min sek min sek

Aufstellen des
Schalholzes . . 2 20 1 59 2 09 1 14

Setzen des
1. Stempels . . 5 49 3 59 4 02 2 49

Setzen des
2. Stempels . . 7 11 5 12 5 02 3 23

Setzen des
3. Stempels . . 6 52 4 54 3 24 4 07

Oesamtzeit 22 12 16 04 14 37 11 33
Durchschnittliche

Zeit für das Stellen
eines Stempels . . 6 37 4 42 4 09 3 26

Der Verbauer B war nicht n u r  schneller im 
Stempelsetzen, sondern auch im Aufstellen der Schal
hölzer; durchschnittlich benötigte er für  das Stellen 
eines Stempels 37,3 o/o w eniger als der  Verbauer A.

Eine weitere Verkürzung der Zeit fü r  das  Stempel
setzen könnte eintreten, w enn das Anspitzen nicht 
m ehr  vom Verbauer, sondern übertage  besorg t würde. 
Beobachtungen ergaben dafür einen mittlern Zeit
aufw and von 1 min 24 sek. Setzt man diese Zahl in 
Beziehung zu der Zeit von 6 min 37 sek für das 
Stempelsetzen bei dem Verbauer A, so ergeben sich
21,2 o/o. Da nun aber 3 Stempel zu einem Holz 
gehören , handelt es sich um einen Zeitgewinn von
4 min 12 sek oder bei 16 H ölzern  von 72 min 12 sek, 
in denen der  M ann weitere 11 Stempel setzen könnte. 
Rechnet man bei dem Verbauer B für  das Anspitzen 
ebenfalls 21,2o/0) so beläuft  sich die Zeitersparnis hier 
auf 42 min 24 sek, entsprechend d e r  Aufstellung von 
10 weitern Stempeln. Der Preis fü r  den Einbau eines 
Holzes w ürde  ' sich beim Verbauer A von 50 auf 
40,5 Pf. und beim Verbauer B von 33,4 auf 26,9 Pf- 
vermindern. Die Ersparn is  durch  das Anspitzen der 
monatlich benötigten 1200 Stempel beträgt allein
19,4 o/o der Ausbaukosten.

Aus der vorstehenden U ntersuchung  läßt sich die 
N utzanw endung ziehen, daß m an den richtigen Mann 
an die richtige Stelle setzen und die maschinenmäßig 
durchführbaren  Teilarbeiten am geeigneten Ort vor
nehm en muß.

Die F ö r d e r u n g  der Kohlen erfolgte , wie bereits 
e rw ähn t wurde, durch  eine in der Strebe liegende 
Schüttelrutsche und von dieser weiter auf einer quer 
zu ihr verlaufenden Rutsche bis zum Querschlag, wo 
die Füllstelle  fü r  die W agen  war. Die von der
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Schüttelrutsche w ährend  der Schicht gefüllten  W agen  
wurden ermittelt und die Füllzeiten in Abb. 6 schau- 
bildlich darges te ll t .  Auf der  Abszisse sind die W agen, 
auf der Ordinate  die Füllzeiten angegeben. M an sieht

drtza/?/ c/ertgefi/Z /fen ttfgge/r

Abb. 6. Füllzeiten der Schüttelrutsche in Flöz 26.

daraus, wie unrege lm äßig  die F ü llung  der W agen  vor 
sich geht. Der H öchstw ert  liegt bei 8 min 52 sek, 
der niedrigste bei 46 sek, die Spannung be träg t  also 
8 min 6 sek. Diese w ird  in erster Linie durch die Zahl 
und das Arbeitsm aß der Kohlenlader und fe rner  durch 
die Fördergeschwindigkeit bedingt. Einen nennens 
werten Einfluß üben auch R utschenstörungen aus. Die 
nachstehende A ufste llung  zeigt, in  welchem M aße sich 
die erwähnten U m stände auf die Leistung ausgewirkt 
haben.

25. 9 29.9. 29 9 1 Durchschnitt
min sek min sek min sek min sek °/Io

Frühstückpause . . 15 02 16 15
Rutschenkettenriß . 7 22
Motorstillstand . . 4 07 16

Gesamtpausen 26 31 32 50 — — 29 40 18,4
Reine Füllzeit . . 142 52 119 57 — — 131 24 81,6

Gesamtzeit 169 23 152 47 142 — 161 04 100
Anzahl der gefüllten

Wagen . . . . 64 41 53 53

min sek min sek min sek min sek
Füllen eines Wagens,

bezogen auf reine
Füllzeit . . . . 2 14 2 57 — — 2 31

Füllen einesWagens,
bezogen auf Ge
samtzeit . . . . 2 39 3 45 2 41 2 56

1 Die in d e r  zweiten Spalte für den  29. Sept. aufgeführte  Zeit und 
Wagenzahl w urde von dem  aufsichtführenden Beamten angegeben. Die am 
29. Sept. aufgenomraene Q esam twagenzahl beläuft sich dem nach auf 94 und 
die durchschnittliche Füllzeit an diesem Tage  auf 3 min 13 sek.

Legt man den gefundenen E ndw ert  von 2 min
56 sek als durchschnittliche Füllzeit fü r  einen W agen 
zugrunde, so ergibt sich in 6V2 s tündiger Arbeitszeit 
die Beladung von 133 W agen, w ährend  man ohne 
Berücksichtigung der Pausen 155, also 22 W agen 
mehr errechnen würde.

K o h l e n s c h n e i d e r .

Die m aschinenmäßige G ew innung der Oberbank 
des 61/2-m-Flözes fand unter  A nw endung von 
streichendem Strebbau mit H ilfe  des  Kohlenschneiders 
»Westfalia« der F lo ttm annw erke  statt. Eine S tangen
schrämmaschine kam wegen des steilen Einfallens von 
75-80° nicht in Betracht. Zur Bedienung des K ohlen
schneiders sind 2 M ann, der  F üh re r  und 1 M ann für

Betätigung des in der O berstrecke aufgestellten 
windwerks, erforderlich. Das Zugseil w urde  zwecks

E rh ö h u n g  der Standsicherheit des W indw erks erst 
über eine am Stoß befindliche Seiltrommel g e fü h r t ;  
das W indw erk  w ar außerdem noch durch Stempel 
gesichert. Der Kohlenstoß hatte eine Länge von 45 m, 
jedoch konnten nu r  40 m geschnitten werden, weil 
über der U nterstrecke de r  Kohlenkasten saß und der 
Steuerschwanz der M aschine Raum benötigte. Unter 
der O berstrecke blieben infolge der  M aschinenbauart 
etwa 1,5 m ungeschräm t, deren G ew innung von Hand 
erfolgte. F ü r  die Schräm stange mußte man beim 
Beginn einen Schram mit der Keilhaue hersteilen.

Das F löz  besaß eine durchschnittliche Mächtigkeit 
von 1,8 m. Das H angende w ar  gut, und die Kohle 
fiel meist schon w ährend  des Schneidens. Die Schnitt
tiefe be trug  0 ,8 0 -1 ,0 0  m, durchschnittlich 0,90 m. Da 
ein m öglichst gerad lin iger  Verlauf des Kohlenstoßes 
Vorbedingung für  ein günstiges Arbeiten des Kohlcn- 
schneiders ist, wurden  noch etwa 0,10 m mit der Hand 
nachgerissen. Mithin fielen bei einem Schneidvorgang
1,8 • 1,0 • 40 =  72 m 3 anstehende Kohle oder 
144 W agen.

Zu Beginn der Zeitstudien w urde  in jeder fünften  
Schicht g esch räm t;  4 Schichten waren also für den 
Ausbau erforderlich. Die Kameradschaft dieses Strebs 
bestand aus 9 Mann, den 3 H auern  nebst ihren 3 Lehr
häuern, dem F ühre r  des Kohlenschneiders und den 
beiden Bergekippern. Man arbeitete auf drei Dritteln, 
wobei das Bergekippen nur in der F rühschich t und 
das Kohlenschneiden entsprechend in jede r  fünften 
Schicht erfolgte . 13 Mann bauten aus bei einem 
Schichtverdienst von je  7,60 M  oder zusammen 
98,80 M . D er W agen kostete demnach 98,8 : 144 
-  68,60 Pf.

Bei der  ersten, zur allgemeinen U nterrich tung  
dienenden B efahrung  w urde beobachtet, daß der 
Kohlenschneider infolge einer K ohlenstauung im 
Kasten nicht genügend  Platz zur A ufnahm e seiner 
Arbeit hatte. D er H auer  mußte also dem Schlepper 
beim A bfördern  helfen. Die daraufhin  angestellten 
Zeitstudien über die Tätigkeit des Schleppers zeigten, 
daß dieser  es an dem. nötigen Eifer fehlen ließ, indem 
er sich häufiger  lange Zeit mit der B edienungsm ann
schaft des Stapels oder mit dem im O rtbetrieb

d/7Zdf?/ d e r ¡Vage/?

Abb. 7. Fahr- und Füllzeit des Schleppers.

arbeitenden H auer  unterhielt. Diese Zeit w ar  fü r  die 
F ö rd e ru n g  verloren. D araufhin  w urde  die Tätigkeit  
des ab lösenden Schleppers genau beobachtet und 
schaubildlich aufgezeichnet (Abb. 7). F ü r  die F a h r 
zeit, w orun te r  ich die Zeit der Voll- und Leerfahrt  
sowie fü r  das Auswechseln der  W agen  am Stapel
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verstehe, errechnete sich ein Durchschnittswert von 
5 min 52 sek und für das Füllen eines Wagens von
4 min 25 sek, mithin zusammen von 10,17 sek1. 
Einige besondere Aufnahmen über die Geschwindig
keit bei der Voll- sowie bei der Leerfahrt 
ergaben 52,8 m/min für  die erste und 68,4 m/min 
für  die zweite, während die reine durchschnittliche 
Fahrzeit 3 min 18 sek betrug. Der Verlauf der F a h r 
bahn ist winklig; zudem müssen die W agen über eine 
Drehplatte  laufen, die einen Zeitverlust von 53 sek 
verursachte. Legt man die festgestellten Zeiten von
5 min 52 sek und 4 min 25 sek für das Füllen eines 
W agens zugrunde, so beträgt die mögliche Schicht
leistung 360 : 10 min 17 sek =  35 Wagen, in
4 Schichten 140 W agen. Die restlichen 5 W agen 
könnten zu Anfang der fünften Schicht mitgefördert 
werden.

Um die Förderle istung in der Zeiteinheit zu e r 
höhen, brachte man einen zweiten Kohlenkasten an.

N unm ehr konnten 2 Mann gleichzeitig fahren und 
füllen, brauchten also nicht m ehr aufeinander zu 
warten. Zum Ausgleich erhielten sie ein besonderes 
Gedinge, das so bemessen war, daß sie bei 33 Wagen 
den Hauerdurchschnittslohn verdienten. Jeder Schlep
per fuhr  seine eigene Kohlennummer; erhielt er einen 
Mann zu seiner Unterstützung, so förderte  dieser 
gegen besonderes Entgelt. Der erwünschte Erfolg 
blieb nicht aus, denn die durchschnittlich geförderte 
W agenzahl je  Schicht stieg auf 38. Insgesamt wurden 
durch die Aufstellung eines zweiten Kohlenkastens 
und die zeitweilige Einsetzung eines zweiten Schlep
pers die 144 W agen in 3 Schichten abgefahren, ohne 
daß ein Mehraufwand an Geld entstand.

Da die Einsetzzeit des Kohlenschneiders von der 
Ausbauzeit abhängt, wurden die Leistungen der drei 
Hauer A, B und C einer nähern Prüfung  unterzogen, 
deren Ergebnis aus der nachstehenden Übersicht über 
die Zeitverteilung in der Schicht hervorgeht.

Z e i t ............................... 5. 11. früh 5. 11. nachts 7. 11. nachm.

H a u e r .......................... A B Führer des 
Kohlen

schneiders

zusammen C Gesamt
durchschnitt

min sek °/„ min sek min sek min sek 01In min sek X min sek X

A u s b a u ..........................
Holzbeförderung . . 
Kohlengewinnungszeit
Pausen ..........................
S o n s t i g e s .....................

210
47
65
27

38
30
48
38

60,0
13,5
18,7
7,8

174
46

103
14

47 
59
48 
59

112
21

132
15
5S

21
17
57
47
11

287
68

236
30
58

08
16
45
46 
11

42,9
10,0
34,8

4.6
8.6

204
85

42
12

40
2

40
10

59.5
24.6

12,4
3,5

175
50
75
25
17

36
8

38
16
35

50,8
14,5
22,2
7,3
5,2

Gesamtzeit 351 34 100,0 340 33 340 33 681 06 100,0 344 32 100,0 344 13 100,0

Der durchschnittliche Ausbauanteil betrug nur
50,4 oft der Arbeitszeit. 14,5 o/o entfielen auf die Holz
beförderung. Dieser Zeitaufwand müßte sich zum 
größten Teil einsparen lassen, wenn die Holzbeförde
rung in der Schrämschicht erfolgte. Als weiterer 
Vorteil käme hinzu, daß die am Kohlenschneider be
schäftigten beiden Hauer voll ausgenutzt würden und 
die Arbeit bei gegenseitiger Unterstützung rascher 
durchführen könnten. Damit würde sich die Ausbau
zeit auf 60 o/o erhöhen, wobei für die Herbeischaffung 
des Holzes usw. immer noch 5,3 o/0 zur Verfügung 
ständen. Der Zeitaufwand für die Kohlengewinnung 
und für Sonstiges hängt ganz von den herrschenden 
Betriebsverhältnissen ab; er wird deshalb stets mehr 
oder weniger großen Schwankungen unterliegen.

Die von den drei Hauern für den Einbau eines 
Holzes benötigten Zeiten sind aus der folgenden 
Zusammenstellung und Abb. 8 ersichtlich.

Als der geschickteste kann der Hauer B ange
sprochen werden, denn er stellte seine Hölzer in

18,7 o/o kürzerer Zeit als der H auer C und in 24,2 o/o 
kürzerer Zeit als A. Seine Geschicklichkeit tra t am 
besten beim eigentlichen Stempelsetzen hervor. Bei

3
H s t/e r: -A. - ß . .

c  a  b c  
- ß  u. M e //e r,--------- C

a Herstellung des 1. 2. und 3. Bühnloclis, 
b Zurichtung der 3 Stempel, c Aufstellung.

Abb. 8. Zeitaufwand verschiedener Hauer für die Teilarbeiten 
des Ausbaus.

H a u e r ......................................................... B Durchschnitt B +  Helfer
min sek min sek min sek min sek min sek

Bühnloch h e r s t e l l e n ............................... 4 02 3 20 4 48 4 03 2 42
1. Stempel z u r ic h te n ............................... 4 11 5 24 5 40 5 05 3 43
1. Stempel s e t z e n .................................... 6 31 1 43 2 24 3 33 2 05

14 44 10 27 12 52 12 41 8 30

Bühnloch h e r s t e l l e n ............................... 3 29 2 54 3 58 3 27 2 26
2. Stempel z u r ic h te n ............................... 5 05 4 59 5 03 5 02 3 33
2. Stempel s e t z e n .................................... 4 10 2 30 3 43 3 28 1 34

12 44 10 23 12 44 11 57 7 33

Zeit für Stellen eines Holzes . . . . 27 28 20 50 25 36 24 38 16 03

1 Die obere Kurve gibt alsp, von der untern, der Füllzeitkurve 
und Füllzeit wieder.

an gerechnet,  die Fahrzeit, von der Nullinie ab gemessen die Summe von Fahr-



15. O k tob er  1927 G l ü c k a u f 1537

der Zurichtung des  Stempels kom m t es ja, abgesehen 
vom Stem peldurchm esser, noch auf die G üte  der 
Werkzeuge an. Den weitern Betrachtungen ist die 
Durchschnittszeit der 3 H auer  von 24 min 38 sek 
zugrundegelcgt worden.

Der fü r  den Ausbau errechnete durchschnittliche 
Anteil an der  Arbeitszeit in der  Schicht w ar 5 0 o/o; 
man könnte also in 1 SO min 7 H ö lzer  und in 3 Schich
ten die 21 in de r  Strebe erforderlichen Hölzer stellen. 
Daß diese Leistung tatsächlich erreicht wurde, geht 
daraus hervor, daß nach der erw ähnten  vorgesch lage 
nen R eg lung 'der  K ohlenförderung  das Schrämen nicht 
mehr in jede r  fünften, sondern in jeder  vierten Schicht 
erfolgen mußte, der G esam tvorgang  sich also um eine 
volle Schicht verkürz t hatte. Auf die sich daraus  e r 
gebenden Vorteile soll später  e ingegangen  werden.

Nimmt man un te r  E inschränkung  der H o lz 
beförderung eine E rh ö h u n g  des Anteiles der Ausbau 
zeit um 9,2 o/o der Gesamtzeit, also auf 60o/o vor, so 
würde die Leistung 9 H ölzer je Schicht betragen, d .h .  
der Ausbau wäre bereits in 2i/a Schichten beendet. 
Da aber eine Beschleunigung des Schräm vorganges 
nicht ohne weiteres möglich ist, und diese Arbeit aus 
betrieblichen G ründen  auf 1 Schicht beschränkt 
bleiben sollte, w ürde  die Fer t ig s te l lung  des Ausbaus 
in 2i/2 Schichten keinen Vorteil bedeuten. E rs trebens 
wert wäre die Beschränkung der  Ausbauzeit auf 
2 Schichten, wozu man in der  Schicht 11 H ölzer setzen 
oder der Ausbauanteil der Schicht auf 75 °/o anwachsen 
müßte. Da dies als schwer du rch füh rba r  erscheint, 
bleibt n u r  der W e g  offen, dem einen H auer  in einer 
Schicht einen zweiten M ann zur U nters tü tzung  bei
zugeben. Dieser H auer möge der H auer  B sein, dessen 
Leistungen aus einer Anzahl von Zeitaufnahmen 
bekannt sind. Beide Leute w ürden  demnach bei einem 
durchschnittlichen Zeitbedarf von 16 min 3 sek und
60 0/0 Ausbauzeit 14 H ölzer  setzen, w ährend  für  den 
Hauer der ablösenden Schicht nur noch 7 H ölzer bei 
500/0 Ausbauzeit übrigblieben. Die Anspitzzeit, die 
auch hier gespa r t  werden könnte, w urde zu 1 min 
53 sek ermittelt. G egenüber dem bei dem Verbauer 
im Stangenschrämmaschinenbetrieb gefundenen W ert  
von nur 1 min 24 sek bedeutet dies einen um 29 sek 
großem Zeitaufwand, der lediglich durch den stärkern 
Durchmesser der Stempel bedingt ist. Beim Anspitzen 
übertage w ürde  sich bei den 42 Stempeln ein Zeit
gewinn von 79 min 6 sek ergeben, der den beiden 
Leuten die A ufste llung von 5 Hölzern  ermöglichte. 
Da sie aber tatsächlich in der Schicht nur 14 Hölzer 
setzen, be träg t die Zeitersparnis je  Schicht nur 53 min 
14 sek, entsprechend 3 Hölzern. Der Ausbauanteil 
ließe sich damit von 60 auf 50 o/0 v e r r in g e rn ; ent
sprechend w ürde  auch der H auer  in d e r  zweiten 
Schicht nur noch 43 anstatt  50o/0 der Ausbauzeit 
benötigen.

Demnach ist eine Z usam m endrängung  der  Aus
bauzeit auf 2 Schichten möglich. Auch die Abförde- 
rung der Kohle bereitet keine Schwierigkeiten, denn 
von den 144. W agen  können in 2 Schichten von 
4 Schleppern bei regelm äßiger W a g en v e rso rg u n g  120 
und die übrigen 24 zu Beginn der dritten  Schicht vor 
dem Schrämen von 2 Schleppern w eggefahren  werden. 
Trotzdem w ar die Z usam m enfassung des Betriebes 
auf 3 Schichten nicht durchführbar,  weil der  Blind
schacht, durch den die B ergezufuhr erfolgte, keine 
weitere Belastung zuließ. Der E nderfo lg  blieb somit

auf die Z usam m enfassung  der  A rbeitsvorgänge in 
4 Schichten beschränkt.

Nach diesen Fests te llungen wurde die Arbeit des 
eigentlichen Kohlenschneiders noch näher untersucht. 
Auch hier w ar eine Teilung des Schneidvorgangs in 
die einzelnen Teilarbeiten nötig, weil die in G ruppen 
zusam m engefaßten  Teilzeiten ein besseres und über
sichtlicheres Bild ergaben. In der nachstehenden 
Zusam m enste llung  des Durchschnittsergebnisses der 
einzelnen A ufnahm en sind außer der maschinen
mäßigen K ohlengew innung mit dem Kohlenschneider 
noch die ändern in  der Schicht vorgekom m enen 
Arbeiten au fgefüh rt  worden, damit sogleich die 
Schichteinteilung zu ersehen ist.

B e t r i e b  d e s  K o h l e n s c h n e i d e r s  in  d e r  O b e r b a n k  
d e s  ö ' / 2- m - F lö z e s .

Durchschnittswert 
min sek °/o

I. Schneidvorgang (40 m ) ............................  259 j 150 61,9
1. Heranschaffung....................................  8 28 3,2
2. A ufbau ....................................................  114 20 44,0

a) Aufstellung von Windwerk und
Maschine

b) Maschine im Streb herunterlassen
c) Vorbereitungsarbeiten
d) Stange einsetzen

3. Schneiden .............................................................  89 53 64,6
a) eigentliche Schneidarbeit . . .  74 5 (82,4)
b) P ausen ...............................................  15 48 (17,6)

4. Unvorhergesehene Nebenarbeiten . 6 42 2,6
5. A b b a u .................................................. 36 — 13,9

a) Kohlen nachreißen
b) Stange losmachen
c) Abbau der Maschine sowie des

Windwerkes
d) F o r t s c h a f f u n g ...............................  4 27 (1,7)

Gesamtschneidvorgang 259 50 100,0
II. Kohlengewinnung von Hand . 5 57 1,4

III. Holzarbeiten ( A u s b a u ) ........................ 5 43 1,3
IV. Holzbeförderung..................................... 13 54 3,5
V. P a u s e n .....................................................  42 23 10,5

VI. S o n s t i g e s ................................................ 93 27 22,0
a) Schlauch flicken
b) Kohlen ins Rolloch werfen
c) Schlepper helfen
d) Verschlag herstellen
e) Rohrbeförderung

Beobachtete Arbeitszeit 420 14 100,0

D er Schneidvorgang nimmt demnach 61,9 o/0 der 
Durchschnittsarbeitszeit in Anspruch. Hervorzuheben 
ist gegenüber den f rühem  Beobachtungen, daß die 
Durchschnittsarbeitszeit 7 s t beträgt, was auf die 
bessere Schichtausnutzung zurückzuführen ist. Auf 
diesen Punkt sei hier kurz eingegangen. Die Länge 
der Pausen hing ganz von der  Überwachung ab; so 
bald sich die Belegschaft unbeobachtet fühlte, sank 
die tatsächlich für die Arbeit aufgew andte  Zeit, selbst 
einschließlich der Frühstückspause, weit unter 6 st. 
Am ungünstigsten  lagen die Verhältnisse in d er  Nacht
schicht vom Sonnabend auf Sonntag, weil die Steiger 
in dieser Schicht meist mehrere Reviere zu befahren 
haben, also höchstens einmal vor jedes O rt kommen 
und die in der  Hauptsache mit Instandsetzungs- 
arbeiten beschäftigten Leute räumlich sehr weit ver 
streut sind. Dieser Organisationsfehler ist den Ar
beitern wohl bekannt, denn sonst wäre es wohl nicht 
vorgekommen, daß der  Führer  des Kohlenschneiders 
und der  Schlepper das eine Mal um 11.35 U hr  und 
das andere Mal sogar  erst um 11.45 U hr an ihrem 
A rbeitsort erschienen.
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Den größten Zeitaufwand beim Schneidvorgang 
erfordern  die Vorbereitungsmaßnahmen, die bereits 
besprochen worden sind, so daß sich ein näheres E in 
gehen darauf erübrigt. Für die Schnelligkeit der 
Inbetriebsetzung sowie des Abbaus des Kohlen
schneiders sind hauptsächlich die örtlichen Verhält
nisse und die Geschicklichkeit des Arbeiters m aß 
gebend. Ein Zeitgewinn läßt sich erzielen, wenn inan 
durch eine leicht herzustellende Vorrichtung die 
umständliche und beschwerliche Beförderung der 
Maschine vom W agen in den Streb und zurück e r 
leichtert.

Auf das Schneiden entfallen nur 34,6 o/o, auf die 
eigentliche Schneidarbeit 28,6 o/o des ganzen Schräm- 
vorganges, w ährend  der Unterschied von 6 o/o für 
Pausen und kleinere Störungen, z. B. ungenügende 
Länge des Luftschlauches und dessen Auswechslung, 
verlorengeht.

Eine Auswechslung der Meißel während des 
Schneidens war dank der verhältnismäßig weichen 
Kohle nicht notwendig. Welche hemmenden Folgen 
eine zu spät bemerkte Schwefelkiesbank im Flöz auf 
das Schneiden haben kann, zeigte die Aufnahme am
11. September. Die Meißel waren sofort stumpf, und 
da man keinen Ersatz hatte, wurde mit den stumpfen 
Schneidwerkzeugen weitergearbeitet. Die Folge dieser 
Nachlässigkeit w ar ein Ansteigen der reinen Schneid
zeit auf 109 min 5 sek sowie des ermittelten Durch
schnittswertes auf 74 min 79 sek, während dieser sonst 
nur 67 min 5 sek betragen hätte. Eine Zunahme er
fuhren auch die Pausen, denn die Maschine mußte 
häufig neu angesetzt werden, damit sie wieder faßte. 
Bei der Erm ittlung  des Durchschnittswertes für das 
Schneiden wurde auch diese Zahl einbezogen, denn 
mit derartigen Vorkommnissen muß stets gerechnet 
werden.

Bei Zugrundelegung der hier festgestellten durch
schnittlichen reinen Schneidzeit von 74 min 5 sek 
und der in dieser Zeit geschrämten Fläche von 40 m 2 
ergibt sich eine Leistung von 0,54 m2/min; mithin 
w ürde  der Kohlenschneider bei ununterbrochener 
Arbeit in 1 st  eine Fläche von 32,40 m2 geschnitten 
haben. Errechnet man die Leistung für die Zeit des 
ganzen Schneidvorganges von 259 min 50 sek Dauer, 
so ergibt sich eine Schneidleistung von 9,216 m2/st. 
Sollte nun der Schneidvorgang nicht wie bisher 61,9 o/0j 
sondern 100 o/o der Schicht (360 min) ausmachen, so 
würde die in dieser Zeit geschnittene Fläche 55,296 m 2 
betragen. Der obere Grenzwert für die Streblänge 
unter diesen Verhältnissen errechnet sich bei 1 m 
Schnittiefe zu 55 m. Eine Verlängerung ließe sich nur

durch längere Arbeitszeit vor O r t  oder  Fortsetzung 
der Arbeit in der nächsten Schicht erreichen. Der 
letztgenannte W eg  erscheint als nicht ratsam. Man 
muß berücksichtigen, daß hier wie bei allen mit Preß
luft betriebenen Maschinen die erzielbare Leistung von 
der H ärte  und Reinheit der Kohle sowie von der vor
handenen Druckluftspannung abhängt.

Nach einer von anderer  Seite vorgenommenen 
Aufnahme wurde bei einem mittlern Druck von 4 at 
der Druckluftverbrauch des Kohlenschneiders zu
4,2 m 3/min festgestellt. Dieser w ürde  bei der hier vor
handenen reinen Schneidzeit von 74 min 95 sek
310,8 m 3 betragen, wozu noch der des W indwerks mit 
1,18 m 3/min oder 87,32 m 3 in 74 min 5 sek käme. Der 
gesam te Luftverbrauch für die G ew innung der 72 m3 
anstehender. Kohle beläuft sich also auf 39S,12 m 3 oder 
9,95 m 3/m 2. Setzt man einen Preis von 0,5 Pf.,'m3 
ein, so würden die auflaufenden Kosten 199,06 Pf. 
betragen oder  den W agen  Kohle mit 199,06:144 «
1.4 Pf. belasten.

W ie bereits angegeben, trat auf G rund  des Zeit
s tudienergebnisses eine Verkürzung des Gewinnungs
vorganges von 5 auf 4 Schichten ein, d. h. es wurde 
bei einer Belegung auf 3 Schichten in 25 Arbeitstagen 
nicht m ehr 15- sondern  19mal geschnitten, und man 
gew ann dabei s ta tt  1296 t  Kohle 1641,6 t, also 345,6 t 
mehr. Diesem Gewinn s teh t lediglich der Aufwand fin
den neu einzustellenden vierten Schlepper gegenüber, 
der bei einem Durchschnittslohn von 7,60 M  220,40 J i 
verdient. Zu dieser monatlichen M ehrbelastung an 
Lohn tritt noch für das viermalige Mehrschneiden eine 
E rhöhung  der Preßluftkosten um 796,24 Pf.

W äre  die weitere Zusam m enfassung  des Arbeits
vorganges nicht an dem überlasteten Blindschacht ge
scheitert, so hätte  man täglich 86,4 t  Kohle gewinnen 
können, was einer monatlichen Leistung von 2115 t 
gegenüber  1641,6 t oder einer M ehrfö rde rung  von
473.4 t entspricht. An M ehraufw endungen  wären da
bei lediglich die Löhne für 57 Schichten, die Kosten 
eines Pferdes für die Bergeförderung und die Auf
w endungen  für 2388,72 m 3 Preßluft notw endig  ge
wesen. Angesichts derartiger Erfolge ist die Frage 
zu prüfen, ob es sich nicht empfiehlt, im Förderbereich 
des Blindschachtes w eniger wirtschaftlich arbeitende 
Betriebspunkte zugunsten der ergiebigem  einfach still
zusetzen. Zu den erw ähnten  Vorteilen kom m t noch 
das schnellere V ortragen des Abbaus, w odurch sich 
die Streckenunterhaltungskosten und der Holzver
b rauch im Streb vermindern. W egen  des später  auf
tre tenden Druckes kann der Ausbau mit schwachem 
Stempeln ausgeführt  werden. (Schluß f.)

Für den Bergbau wichtige Entscheidungen 
der Gerichte und Verwaltungsbehörden aus dem Jahre 1926.

Von Oberbergrat Dr. W. S ch  I ü t e r ,  Dortmund, und Amtsgerichtsrat H. H ö v e l ,  Oelde.

(Fortsetzung.)

Schadenersatzansprüche.
V e r l u s t  v o n  G e z ä h e .  Eine Zeche hatte einem 

Bergmann 10 M  als erste Rate für verlorengegangenes 
Gezähe im Gesam twerte  von 113 M  einbehalten. Der 
Bergmann erhob Klage dagegen. Er behauptete: Das 
abhanden gekom m ene Gezähe habe er nach Beendi
gung  der Schicht in seiner Gezähekiste verschlossen

aufbew ahrt;  am ändern T age sei die Gezähekiste ge
waltsam aufgebrochen und das Gezähe verschwunden 
gew esen; für das A bhandenkom m en des Gezähcs 
könne er nicht verantwortlich gem ach t werden. Die 
Zeche entgegnete: Dem Bergmann seien ein Bohr
hammer, eine Hacke, ein Böhrfäustel, ein Treib
fäustel, ein Spitzeisen und  ein Schraubenschlüssel
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entwendet w orden ;  es habe ihm aber ein verschließ
barer Raum in Gestalt einer Gezähekiste zur V er
fügung gestanden. Damit sei sie, die Zeche, ihren 
Verpflichtungen vollständig nachgekom m en. Für 
einen durch einen Einbruchsdiebstahl hervorgerufenen  
Schaden könne sie nicht verantwortlich gem acht w e r 
den. Im Laufe des Rechtsstreites w urde  festgestellt, 
daß der Bergm ann von dem Verlust des Bohrhammers 
sofort dem Fahrs te iger  und dem Reviersteiger M el
dung gemacht, von dem Verlust der übrigen Sachen 
aber nichts gem eldet hat, und daß der Zeche das 
Fehlen dieser Stücke erst bekannt gew orden  ist, als 
die Entlassungspapiere des Bergmanns ausgefertigt 
werden sollten. Der Bohrham m er fand sich im Laufe 
des Rechtsstreits wieder. Der Bergmann zog darauf 
seine Klage, sow eit  sie den Bohrham m er betraf, zu
rück. Das G er ich t1 hielt den Abzug vom Lohn für 
berechtigt; se ine Ausführungen gingen dahin: Nach 
dem Tarifvertrage müsse der Bergmann für dasjenige 
Gezähe aufkommen, das durch seine Fahrlässigkeit 
verlorengegangen sei. Fahrlässig handle, wer die im 
Verkehr übliche Sorgfalt außer acht lasse. Die im 
Zechenbetriebe erforderliche Sorgfalt erfordere, daß 
der Arbeiter nicht nur sein Gezähe einschließe, so n 
dern auch sofort  jeden Verlust anzeige, damit Nach 
forschungen angestellt werden könnten. Dieser Anzeige
pflicht habe der K läger nicht genüg t;  er habe nur den 
Verlust des Bohrhammers, der aber aus dem Rechts
streit ausgeschieden sei, gemeldet, das Fehlen der 
übrigen Sachen aber nicht angezeigt.

M i n d e r w e r t i g e  A r b e i t .  Eine Kameradschaft 
war damit beschäftigt, eine Sohlenstrecke zu erweitern 
und einen neuen Ausbau anzubringen. Die Zeche hatte 
hierzu die Anweisung gegeben, die dabei ents tehen 
den H ohlräum e an der Firste mit Rücksicht auf die 
in der Strecke um gehende elektrische Lokomotivförde
rung mit blanker O berleitung zur V erm eidung von 
Schlagwetteransammlungen dicht zuzupacken. Als 
eines Tages von einer Lokomotive eine der neu g e 
setzten Z im m erungen umgerissen w urde, stellte der 
Betriebsführer fest, daß dort  einige M eter zurück die 
Kohle hoch ausgelaufen, die Firste aber nicht abge 
stempelt und der entstandene Hohlraum  nicht regel
recht ausgefüllt worden  war. Die Zeche wies darauf 
die Kameradschaft an, das V ersäum te nachzuholen 
und hielt ihr, bis dies geschehen  sei, 50 M  ein. Die 
Kameradschaft kam der Anweisung der Zeche nicht 
nach. Einer aus der Kameradschaft klagte gegen die 
Zeche auf Auszahlung des ihm von den einbehaltenen
50 M  zustehenden Anteils. Er brachte folgendes vor: 
Die Kohle neige sehr zum Auslaufen; w egen  der damit 
verbundenen G efahr sei es nicht möglich gewesen, die 
Firste abzustempeln und noch m ehr Berge auf die 
Kappe zu packen als geschehen. Die Vorgefundenen 
Mängel seien daher nicht auf ein schuldhaftes V er
halten der Kameradschaft zurückzuführen. Die Zeche 
erwiderte: Der Betrag  von 50 M  sei zur n ach träg 
lichen regelrechten Verfü llung  der H oh lräum e  und zur 
Festsetzung des Kohlenstoßes nötig  gewesen. Wenn 
auch das Flöz zum Auslaufen neige, so wäre es bei 
Anwendung gehöriger Sorgfalt doch immer möglich 
gewesen, das Versäumte nachzuholen. Nach dem Vor
fall seien keine H oh lräum e m ehr fes tgeste ll t  worden. 
Das Gericht2 hielt das Vorgehen der Zeche aus fol-

1 Berggewerbegericht Dortmund vom 15. April 1926, Nachrichtenbl. 
1926, Nr. 14, S. 55.

‘ Berggewerbegericht Dortmund vom 4. Febr. 1926, Nachrichtenbl. 
1926, Nr. 7, S. 30.

genden G ründen  für berechtigt: Es liege ein W erk s 
vertrag  vor, auf G rund  dessen die Strecke unter V er
füllung der bei dem Um bau sich ergebenden Holil- 
räum e hätte erweitert w erden müssen. Es stehe fest, 
daß der Raum zwischen den Kappen und dem Kohlen
stoß nur unvolls tändig  mit Bergen zugepackt und die 
Firste nicht durch Stempel gesichert worden sei. D a
mit sei eine wesentliche Bedingung des Vertrages nicht 
erfüllt worden. Diese M ängel seien auch auf ein V er
schulden der Kameradschaft zurückzuführen. Nach 
den Angaben des Betriebsführers wäre es möglich g e 
wesen, die H ohlräum c tatsächlich zuzufüllen. Auf 
keinen Fall hätte  mit Rücksicht auf die damit ver 
bundene G efahr die ordnungsm äßige  Ausführung der 
Arbeit vorgetäuscht w erden dürfen, indem der Raum 
zwischen Ausbau und Kohlenstoß nur unvollständig 
zugepackt worden sei.

V e r s c h l i m m e r u n g  e i n e s  L e i d e n s  im B e t r i e b .  
Ein Bergarbeiter klagte gegen eine Zeche auf 
Schadenersatz unter Angabe folgender Tatsachen: Er 
habe ein Nierenleiden gehabt;  Anfang Mai 1924 sei er 
grundlos nach übertage  verlegt und hätte dort  die 
Arbeit verrichten müssen, obwohl er auf das Leiden 
und dessen Verschlimmerung hingewiesen habe; nun 
habe sich das Nierenleiden tatsächlich so verschlim
mert, daß er Invalide geworden sei. Das G erich t1 hielt 
den Anspruch des Bergarbeiters nicht für berechtigt, 
denn, so erklärt das Urteil, der Schadenersatzanspruch 
des Bergarbeiters setze voraus, daß den Arbeitgeber 
ein Verschulden treffe. Ein Verschulden des Arbeit
gebers oder seines Vertreters sei aber nicht als vor
liegend anzusehen, denn aus der Beweisaufnahme 
gehe hervor, daß der Bergarbeiter w eder dem Arbeit
geber  noch dem Vorgesetzten bei seiner letzten Arbeit 
von seinem Leiden etwas*gesagt habe, obwohl es doch 
nahe gelegen hätte, den Vorhaltungen, die ihm wegen 
seiner m angelnden Leistungen gem acht worden  seien, 
mit dem Hinweis auf das Leiden zu begegnen. Der 
A rbeitgeber habe sonach gar  keinen Anlaß gehabt, auf 
den Vorschlag des Steigers, un ter  dem der betreffende 
Bergarbeiter zuletzt untertage beschäftigt gew esen sei, 
e inzugehen und den Bergarbeiter in anderer W eise zu 
beschäftigen. Es m öge sein, daß der betreffende Berg 
arbeiter bei seiner jahrelang zurückliegenden Anlegung 
auf sein Leiden hingewiesen habe; das sei aber u n 
erheblich. Nachdem  er so viele Jahre  untertage g e 
arbeite t habe, hätte  man annehmen können, daß die 
Arbeit übertage  ihm nicht schädlicher sein w ürde. 
Jedenfalls sei der Bergarbeiter verpflichtet gewesen, 
erneut auf sein Leiden hinzuweisen, als er nun nach 
Jahren  übertage  beschäftigt werden sollte. Endlich 
könne es auch darauf nicht ankommen, ob der Berg 
arbeiter ändern Steigern oder Mitarbeitern von seinem 
Leiden Kenntnis gegeben  habe; eine V erantwortlich 
keit des Arbeitgebers ließe sich lediglich dann fest
stellen, wenn den Betriebsführer oder eine P e rsö n 
lichkeit, die über die Art und W eise der Beschäftigung 
des Bergarbeiters zu befinden gehab t  hätte, ein V er 
schulden träfe.

V e r s p ä t e t e  K l a g e e r h e b u n g .  Einem Bergmann, 
der bis zum 15. August 1925 auf einer Zeche in Arbeit 
stand, w aren  einige T age  vor seiner Abkehr ver
schiedene Gezähestücke aus seiner Gezähekiste ent
w ende t  w orden. Die Zeche hielt dafür den B etrag  von
65,76 M  bei der Lohnzahlung ein. Der Bergmann

1 Landgericht Dortmund vom 14. Jan. 1926, 1. S. 239/25.
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klagte diesen Betrag gegen die Zeche ein; seine Klage 
ging am 24. Juni 1926 bei Gericht ein. Das Gericht1 
wies die Klage ab, da der Anspruch nach § 6 Abs. 3 
des Tarifvertrages verjährt sei. Im Urteil heißt es: 
Unter L o h n e r m i t t l u n g  im Sinne des § 6 Abs. 3 des 
Tarifvertrages sei die gesamte Geldabrechnung mit 
dem Arbeiter einschließlich Gefälle- und Gezähe- 
berechnung zu verstehen. Offensichtlich sei es bei Ab
fassung des Tarifvertrages Wille der vertragschließen
den Parteien gewesen, jegliche Geldstreitigkeiten, die 
sich aus dem Arbeitsverhältnis ergäben, nach sechs 
Monaten wegen der Schwierigkeit der Beweis
führung aus der W elt zu schaffen. Der Restlohn sei 
an den Bergmann am 2. Oktober 1925 ausgezahlt 
w orden; die Klage hätte also bis zum 3. April 1926 
geltend gemacht werden können; sie sei aber erst nach 
diesem Zeitpunkte, also verspätet, erhoben worden.

Sc/i werbeschädigte.

S c h u t z  d e r  A r b e i t s g e l e g e n h e i t ,  n i c h t  d e r  
A r b e i t s s t e l l e ,  ln der Rechtsprechung ist oft die 
Frage erörtert worden, ob die Zustimmung der H aup t
fürsorgestelle für die Kündigung des Arbeitsverhält
nisses dann nicht erforderlich sei, wenn die Kündi
gung  lediglich die Abänderung der Arbeitsbedingun
gen bezweckt und dem Schwerbeschädigten ein ange
messener Arbeitsplatz im Betriebe gesichert bleibt. 
Das Landgericht Düsseldorf2 verneint diese Frage 
aus folgenden Gründen: Nach dem Wortlaut des 
§ 13 des Schwerbeschädigtengesetzes könne allerdings 
einem Schwerbeschädigten nur mit Zustimmung der 
Hauptfürsorgestelle gekündigt werden; weiter sei dort 
bestimmt, daß die H auptfürsorgestelle  ihre Zustim
mung zu erteilen habe, wenn dem Schwerbeschädigten 
ein anderer angemessener Arbeitsplatz zugesichert 
worden sei. Es fragte sich, ob diese Zustimmung nur 
erforderlich sei bei Kündigungen zum Zweck von 
Arbeiterentlassungen3 oder auch bei Kündigungen zum 
Zwecke der H erbeiführung von ändern Arbeitsbedin
gungen4. Wie sich besonders aus § 7 des Schwerbe
schädigtengesetzes ergebe, werde die H auptfürsorge
stelle nur dann mit dem Inhalt, den Bedingungen des 
Einzelarbeitsvertrages befaßt, wenn der Arbeitgeber 
nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist die vorge
schriebene Anzahl von Schwerkriegsbeschädigten frei
willig eingestellt habe. In diesem Falle bestimme die 
Hauptfürsorgestelle mit verbindlicher Kraft den Inhalt 
des Arbeitsvertrages. Im übrigen sei aber bei frei
williger Einstellung von Schwerkriegsbeschädigten 
durch die Arbeitgeber die Reglung der Arbeitsbedin
gungen nicht unter die Aufsicht der Hauptfürsorge
stelle gestellt. Die Reglung unterliege dann der Ver
einbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem 
Schwerkriegsbeschädigten. Im Falle der freiwilligen 
Einstellung beschränke sich die Tätigkeit der Haupt
fürsorgestelle darauf, dem Schwerkriegsbeschädigten 
eine angemessene Arbeitsstätte zu erhalten. Wenn 
man diese Erwägung bei der Auslegung des § 13 des 
Schwerbeschädigtengesetzes zugrundelege, so ergebe 
sich, daß diese Bestimmung nur den Fall im Auge 
haben könne, daß die Kündigung zum Zwecke der

1 Berggewerbegericht Dortmund vom 13. Juli 1926, Nachrichtenbl. 
1926, Nr. 18, S. 64.

* Landgericht Düsseldorf vom 30. März 1926, Nachrichtenbl. 1926 
Nr. 31, S. 108.

3 Landgericht Stendal vom 1. Mai 1925, 2. S. 234/24.
4 Landgericht Berlin, Arbeitsrechtl. Entsch. des Gewerbe- und Kauf

mannsgerichts Berlin, S. 297, Nr. 1530; Landgericht Köln vom 12. Nov. 1925.

Entlassung erfolge, daß der Schwerbeschädigte seine 
Stelle ganz verlieren solle. In diesem Falle müsse es 
allerdings Aufgabe der Hauptfürsorgestelle sein, für 
die Sicherung des Unterhalts des Schwerbeschädigten 
einzutreten. Stehe aber ein angemessener Arbeits
platz des Schwerbeschädigten nicht in Gefahr, so 
müsse eine Änderung der Arbeitsbedingungen im 
W ege  der Kündigung ohne Zustimmung der H aupt
fürsorgestelle zugelassen werden, denn es sei nicht 
einzusehen, warum die Hauptfürsorgestelle, wenn sie 
bei freiwilliger Einstellung wegen der Festsetzung der 
Lohnbedingungen nicht zuzuziehen sei, bei laufender 
Beschäftigung des Schwerbeschädigten zu einer Ände
rung der Lohnbedingungen, die bei fehlendem Ein
verständnis des Schwerbeschädigten nur im W ege  der 
Kündigung des alten Arbeitsvertrages erfolgen könne, 
gehört werden müsse. Stelle sich aber die Änderung 
der Arbeitsbedingungen als eine so wesentliche Ände
rung dar, daß sie dem Schwerbeschädigten nicht zuzu
muten sei, erfolge sie letzten Endes nur aus Schikane' 
oder komme sie wirtschaftlich einer Entlassung nahe, 
so werde allerdings die Zustimmung der H aupt
fürsorgestelle nach der Zweckbestimmung des Ge
setzes, dem Schwerbeschädigten einen angemessenen 
Arbeitsplatz zu sichern, gefo rdert  werden müssen. Die 
Entscheidungsgründe des Urteils führen weiter aus, 
daß diese Ausnahmefälle nicht gegeben seien. Es han
delte sich darum, daß ein erst als Kalkulator, dann als 
Konstrukteur besoldeter Schwerbeschädigter in die 
Stelle eines Pausers versetzt worden war. Der anfangs 
nach Gruppe II des Angestelltentarifs bezahlte 
Schwerbeschädigte, der dann in die Gruppe III auf
rückte, kam so in die G ruppe II zurück. Hierzu sag t das 
Urteil: Er werde nunmehr wieder nach den gleichen 
Besoldungsgrundsätzen beschäftigt, die für ihn vor 
seinem ohne Zutun der Fürsorgestelle erfolgten Auf
rücken in Gruppe III gegolten hätten. Daß eine solche 
Rückversetzung dem Schwerbeschädigten nicht zuge
mutet werden könne, lasse sich unter  diesen Um
ständen nicht einsehen. Diese Auffassung sei um so 
m ehr zu billigen, als in einer großen Anzahl von Wirt
schaftszweigen Gehaltskürzungen erfo lg t seien. Auch 
handle es sich bei der jetzigen Tätigkeit des Schwer
beschädigten nicht um eine so untergeordnete  Be
schäftigung, die man billigerweise nicht von ihm ver
langen könne. W enn auch die Tätigkeit als Pauser der 
Arbeit als Konstrukteur nicht unbedingt gleichzu- 
achten sei, so bleibe doch in etwa das bisherige Ange
stelltenverhältnis gewahrt,  so daß der Schwerbe
schädigte keinen Anlaß zu berechtigter Beschwerde
führung habe. Seine neue Tätigkeit falle ihrer Art nach 
nicht in den Rahmen einer Beschäftigung, die man 
bei den gegenwärtigen Wirtschaftsverhältnissen einem 
ehemaligen Besucher der Maschinenbauschule, der 
seine Prüfung gem acht habe, nicht zumuten könne.

Dieselbe Frage behandelt folgende Entscheidung. 
Ein Schwerbeschädigter wurde auf G rund eines 
Schreibens der zuständigen Fürsorgestelle im Februar 
1922 bei einer Zeche als Telephonist eingestellt. Die 
Fürsorgestelle  erklärte sich stillschweigend damit ein
verstanden, ließ jedenfalls keine weitere Verfügung 
an die Zeche herausgehen. Der Schwerbeschädigte 
wurde als Telephonist gemäß Ziffer 62 der geltenden 
Arbeiterlohnordnung entlohnt und blieb bis Sep
tember 1923 in dieser Stellung. Von da ab wurde ihm 
eine andere Beschäftigung übertragen, mit der er nicht
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einverstanden war. Er vertrat die Auffassung, daß 
durch die Schw erbeschädigtengesetzgebung sein be
sonderer Arbeitsplatz geschützt sei, und klagte auf 
Ersatz des Schadens, den er durch seine Entfernung 
von dem Posten eines Telephonisten erlitten haben 
wollte. Das Berggewerbegericht D ortm und1 wies die 
Klage unter dem 4. März 1924 mit folgender Begrün
dung ab: Durch das Schwerbeschädigtengesetz werde 
im allgemeinen nur der Arbeitsplatz im weitern Sinne 
des W ortes als Arbeitsgelegenheit geschützt. Zum aus
drücklichen Schutz eines Arbeitsplatzes in des W ortes 
engster Bedeutung bedürfe es einer besondern An
ordnung oder Entscheidung der Hauptfürsorgestelle. 
Eine solche Anordnung oder Entscheidung liege aber 
nicht vor. So müsse man annehmen, daß zwischen den 
Parteien nur ein V ertrag  m ehr allgemeiner Natur be 
standen habe, durch den mit Rücksicht auf die V er
kehrssitte dem Arbeitgeber eine gewisse Freiheit im 
Wechsel der Arbeitsstelle erhalten bleibe, sofern er 
sich nicht wider Treu und Glauben zu Schikanen und 
finanziellen Beeinträchtigungen seines Arbeitnehmers 
verleiten lasse. Der Schwerbeschädigte nahm darauf 
die Arbeitsstellen, die ihm die Zeche übertrug, immer 
nur mit Vorbehalt an, da er sie nicht für gleich 
wertig mit seiner alten Telephonistentätigkeit hielt. 
Inzwischen war zwischen dem Schwerbeschädigten 
und der Zeche ein weiteres Streitverfahren darüber 
entstanden, ob die Tätigkeit eines Telephonisten 
Angestelltentätigkeit im Sinne des neuen Versiche
rungsgesetzes sei. In diesem Streitverfahren zahlte 
die Zeche die Angestelltenversicherungsbeiträge für 
die Zeit, in der der Schwerbeschädigte Telephonist 
gewesen war, beginnend aber erst mit November 
1922, nach. Darauf erhob der Schwerbeschädigte 
beim Kaufmannsgericht unter Bezugnahme auf die 
Bestimmungen des Tarifvertrages für die kauf
männischen Angestellten des rheinisch-westfälischen 
Steinkohlenreviers eine neue Klage mit der Forde
rung, daß sein Dienstverhältnis als Telephonist seit 
dem Tage, da er Angestellter im Sinne des A nge
stelltenversicherungsgesetzes geworden sei, allgemein 
als Angestelltendienstvertrag aufgefaßt w erden müsse 
und er demzufolge sofort wieder zu einer Beschäfti
gung als kaufmännischer Angestellter zuzulassen sei. 
Auch diese Klage wurde  im letzten Rechtszuge abge 
wiesen, weil die Tätigkeit des Schwerbeschädigten 
nicht als die eines kaufmännischen Angestellten 
angesehen w erden könne und das Kaufmanns
gericht daher unzuständig sei. Jetzt klagte der Schwer
beschädigte vor dem Berggewerbegericht auf Fest
stellung, daß zwischen ihm als Telephonist und 
der Zeche ein Arbeitsvertragsverhältnis als Ange
stellter bestanden habe und auch jetzt noch zu Recht 
bestehe, da er von der Fürsorgestelle zur Beschäfti
gung im Bureaudienst bei der Verwaltung, bei der 
man nur Angestelltenstellen kenne, überwiesen w o r 
den sei. Die Zeche wies dem gegenüber darauf hin, 
daß zwischen ihr und dem Schwerbeschädigten nur 
ein Arbeiterdienstvertrag zustandegekommen sei, der 
auch jetzt noch fortdauere, und daß die Streitsache 
bereits zweimal rechtskräftig  entschieden worden sei. 
Das Gericht2 entschied auch hier zuungunsten des 
Schwerbeschädigten. Die G ründe dafür waren fol
gende: Der Einwand der rechtskräftig entschiedenen

1 Ebenso Gewerbegericht M.-Oladbach vom 5. Febr. 1925, Nach- 
nchtenbl. 1925, Nr. 29, S. 158; Glückauf 1926, S. 1270.

s Berggewerbegericht Dortmund vom 11. Sept. 1926, Nachrichtenbl. 
1926, Nr. 25, S. 88.

Sache könne nicht durchgreifen. Die Klage beim Kauf
mannsgericht sei lediglich wegen Unzuständigkeit ab 
gewiesen und im ersten Rechtsstreit am Berggew erbe
gericht sei die Frage, ob der Schwerbeschädigte 
Arbeiter oder Angestellter sei, gar nicht zur Entschei
dung gekommen. Deshalb müsse in der Sache selbst 
entschieden werden. Bei dieser Entscheidung sei zu 
beachten, daß die Bezeichnung »Angestellter« kein ein
deutiger Begriff sei; man könne z. B. Angestellter im 
Sinne des Angestclltenversicherungsgesetzes oder des 
Betriebsrätegesetzes oder des Gewerkschaftsgesetzes 
oder eines Tarifvertrages oder eines privaten Dienst
vertrages sein, ohne auch Angestelltenrechte im übri
gen zu haben. Der Schwerbeschädigte wolle letzten 
Endes Angestellter im Sinne des Tarifs  gewesen sein 
und noch sein. H ier komme in Betracht, daß die F ü r 
sorgestelle  zwar berechtigt sei, einzelne Schwerbeschä
digte auf einzelne bestimmte Arbeitsplätze bei einem 
privaten Arbeitgeber zu setzen und sogar den Inhalt 
des Arbeitsvertrages festzulegen, aber von diesem 
Rechte habe die Fürsorgestelle  nach Lage der Sache 
keinen G ebrauch gemacht, denn sie hätte in diesem 
Falle  vorher den Arbeitgeber und die Vertre tung der 
Arbeitnehmer hören müssen u. a. m. Alles dies sei 
nicht geschehen; die Fürsorgestelle habe sich ledig
lich an die Zeche mit einem Schreiben gew andt und 
daraufhin sei der Schwerbeschädigte eingestellt w or 
den. Aus diesem Schreiben der Fürsorgestelle könne 
daher das Gericht nicht die Angestellteneigenschaft 
des Schwerbeschädigten folgern. Ferner hätten die 
Beweisaufnahmen ergeben, daß ein privater Ange
stelltendienstvertrag zwischen den Parteien weder 
schriftlich noch mündlich geschlossen worden, noch 
durch gegenseitige Erfüllung entstanden sei. Endlich 
könne der Schwerbeschädigte auch aus den geltenden 
Tarifverträgen keine Angestellteneigenschaft her 
leiten, denn in keiner Klasse des Tarifs  für technische 
Angestellte, der allein in Frage komme, sei ein 
Telephonist  namentlich aufgeführt, dagegen wohl in 
der zum Arbeitertarifvertrag gehörenden Lohnord
nung. Allerdings befinde sich im Angestelltentarifver
trag  die Bestimmung, daß die Tätigkeit der nicht in 
einer Klasse des Tarifs besonders aufgeführten, aber 
im Sinne des Angestelltenversicherungsgesetzes als 
Angestellte  geltenden Personen als Angestelltentätig 
keit im Sinne des Tarifvertrags aufzufassen sei, und es 
sei auch richtig, daß der Schwerbeschädigte, der nach 
dem zur Zeit der Einstellung des Schwerbeschädigten 
noch geltenden Versicherungsgesetze für Angestellte 
vom 20. Dezember 1911 zweifellos nicht als versiche
rungspflichtiger Angestellter anzusehen gewesen sei, 
nach der am 10. November 1922, also mitten in seiner 
Telephonistentätigkeit erschienenen neuen Fassung 
des Angestelltenversicherungsgesetzes als Angestellter 
zu gelten habe. Es frage sich aber, ob die durch die 
neue Fassung des Versicherungsgesetzes für A nge
stellte erfolgte Erweiterung des Kreises der A nge
stellten auch selbsttätig eine Erweiterung des Kreises 
der Angestellten im Sinne des Tarifs Vertrages o h n e  
jede Rücksicht auf den Willen der Tarifvertrag 
schließenden habe mit sich bringen müssen. Diese 
Frage sei aber im Hinblick darauf, daß Verträge 
nach T reu  und  Glauben auszulegen seien, zu ver
neinen, wie das Landgericht D ortm und1 bereits in 
einem ändern Falle entschieden habe.

1 Landgericht Dortmund vom 8. Mai 1924, II, l .S -  29/23.
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U n k e n n t n i s  d e s  A r b e i t g e b e r s  ü b e r  d ie  
E i g e n s c h a f t  e in e s  A r b e i t n e h m e r s  a ls  S c h w e r 
b e s c h ä d i g t e n .  Zu der umstrittenen Frage, ob ein 
Schwerbeschädigter den Schutz des Schwerbeschädig
tengesetzes nicht in Anspruch nehmen kann, wenn ei
serne Schwcrbeschädigteneigenschaft dem Arbeit
geber verschwiegen hat, nimmt folgendes Urteil des 
Landgerichts D ortm und1 Stellung. Ein Schwerbeschä
digter w ar auf einer Zeche als Tagesarbeiter seit Sep
tember 1920 beschäftigt; am 23. Oktober 1923 wurde 
er bei Stillegung des Betriebes der Erwerbslosenfür
sorge überwiesen; am 1. August 1924 wurde ihm so 
dann, ohne daß seine W iedereinstellung erfolgt war, 
zum 15. August 1924 gekündigt, und zwar ohne Ein
holung der Zustimmung der Hauptfürsorgestclle. Er 
beanspruchte nun mit einer Klage den Lohn für die 
Zeit vom 23. Oktober 1923 bis zu seiner Wiederein
stellung, die er weiterhin verlangte, und zwar auf 
Grund seiner Eigenschaft als Schwerbeschädigter. Die 
Zeche brachte gegen diese Klage vor: Sie habe erst 
jetzt bei der Kündigung von der Eigenschaft des 
Klägers als eines Schwerbeschädigten erfahren. Bei 
der Kündigung habe der Schichtenaufseher mit Z u 
s timmung des Betriebsführers dem Kläger erklärt, er 
solle eine Bescheinigung der Fürsorgestelle beibrin- 
gen, daß er Schwerbeschädigter sei; dieser Auflage 
sei der Kläger nicht nachgekommen. Das Urteil des 
Landgerichts, das die Abweisung der Klage für be 
rechtigt hält, enthält folgende Ausführungen: Es 
könne dahingestellt bleiben, ob Voraussetzung für 
Geltendmachung der Ansprüche aus dem Schwer
beschädigtengesetz die Kenntnis des Arbeitgebers von 
der Eigenschaft des Arbeitnehmers als eines Schwer
beschädigten sei. Jedenfalls könne ein Arbeitnehmer 
dann keine Rechte aus dem Gesetze herleiten, wenn 
die Nichtkenntnis des Arbeitgebers auf ein gegen Treu 
und Glauben verstoßendes Verhalten des Arbeit
nehmers zurückzuführen sei. Das liege hier vor. Es 
sei unbestritten, daß die Zeche in regelmäßigen 
Zwischenräumen eine Aufforderung an die Schwer
beschädigten gerichtet habe, sich zu melden, und daß 
der Kläger sich nicht gemeldet habe. Anders würde 
allerdings der Fall zu beurteilen sein, wenn die Zeche 
auch sonst von der Eigenschaft des Klägers als eines 
Schwerbeschädigten Kenntnis erhalten hätte. Das sei 
aber nicht erwiesen, denn der Umstand, daß der 
Kläger keine Beiträge zur Knappschaftsvereinskasse 
gezahlt habe, könne seinen Grund auch darin haben, 
daß der Kläger bei Aufnahme der Arbeit bereits 
40 Jahre  alt gewesen sei. Daß der Kläger während 
seiner Beschäftigung zweimal längere Zeit im Bade 
gewesen sei, komme auch bei Nichtschwerbeschädig
ten vor. Auch der Umstand, daß beim Steuerabzug eine 
Ermäßigung bewilligt worden sei, beweise nichts da 
für, daß die Zeche die Schwerbeschädigteneigenschaft 
des Klägers gekannt habe, denn auf den Steuerkarten 
w ürde nicht vermerkt, aus welchem Grunde der Ab
zug ermäßigt werde. Endlich könne auch dem U m 
stande, daß der Kläger im Jahre 1923 drei Tage 
länger Urlaub bekommen habe, kein Gewicht beige
messen werden, da in der Inflationszeit die Möglich
keit eines Versehens Vorgelegen haben könne. Daß 
die Zeche die Schwerbeschädigteneigenschaft des 
Klägers nicht gekannt habe, folge im übrigen ganz 
klar daraus, daß der Kläger in keiner von der Zeche

1 Landgericht Dortmund vom 11. Febr. 1926, II, 1. S. 1/25, Nachrichtenbl. 
1926, N r.  S, S. 34.

geführten Liste als Schwerbeschädigter gekenn
zeichnetsei;  danach könne keiner der Angestellten der 
Zeche von der Eigenschaft des Klägers als eines 
Schwerbeschädigten g ew uß t haben, denn hätte einer 
von den Angestellten davon gewußt, so hätte er kennt
lich gemacht, daß der Kläger Schwerbeschädigter sei. 
Die Zeche habe ja gerade ein großes Interesse daran, 
alle bei ihr beschäftigten Schwerbeschädigten zu er
fassen, damit sie nachweisen könne, daß sie soviel an 
Schwerbeschädigten beschäftige, wie das Gesetz von 
ihr verlange. Dafür, daß in den Listen, die bei der 
Zeche geführt wurden, Fälschungen begangen worden 
seien, sei nicht der geringste Anhaltspunkt gegeben.

K ü n d i g u n g  u n d  E n t l a s s u n g  v o n  S c h w e r 
b e s c h ä d i g t e n .  § 16 des Schwerbeschädigtengesetzes 
bestimmt, daß die Fürsorgebehörde  bei Kündigung 
eines Schwerbeschädigten ihre Zustimmung nicht ver
sagen darf, wenn der Betrieb eines privaten Arbeit
gebers nicht nur vorübergehend vollständig eingestellt 
w ird und zwischen dem T age der Kündigung und dem 
Tage, bis zu dem Gehalt oder Lohn weitergezahlt 
wird, mindestens drei M onate liegen. Mehrere 
Schwerbeschädigte hatten am 11. Januar 1926 mit 
einer Zeche einen Aussetzungsvertrag dahin geschlos
sen, daß bis zur Besserung der wirtschaftlichen Ver
hältnisse die beiderseitigen Verpflichtungen und An
sprüche aus den Einzelarbeitsverträgen ruhen sollten. 
Da sich jedoch herausstellte, daß sich der Betrieb nicht 
halten ließe, kündigte die Zeche am 18. Januar 1926 das 
Arbeitsverhältnis und suchte die Zustim m ung der 
Fürsorgestelle nach. Diese gab die Zustimmung zu 
der Kündigung unter der Bedingung, daß zwischen 
dem Tage der Aufkündigung und dem Tage, bis zu 
dem der Lohn weitergezahlt werde, mindestens drei 
M onate lägen. Die Schwerbeschädigten vertraten die 
Auffassung, daß ihnen nun von der Zeche der Lohn 
vom 11. Januar bis zum 19. April 1926 gezahlt wer
den müsse, und klagten diesen Lohn ein. Das im 
letzten Rechtszuge urteilende G erich t1 wies die Klage 
ab. In den G ründen dieses Urteils heißt es: Das 
Schwerbeschädigtengesetz hindere nicht den Abschluß 
von Aussetzungsvertragen, wie ihn hier die Kläger 
abgeschlossen hätten. Bei einem solchen Aussetzungs
vertrage ständen dem Arbeitnehmer so lange keine 
Lohnansprüche zu, wie die Voraussetzungen gegeben 
seien, unter denen der Vertrag abgeschlossen worden 
sei, es sei denn, daß vorher durch eine neue Verein
b a rung  der Aussetzungsvertrag aufgehoben werde. 
Daß die Voraussetzungen, 'die seinerzeit zu dem Ab
schluß des Ausset7.ungsvertrages geführt hätten, bis 
zum 19. April 1927 weggefallen seien oder der Aus
setzungsvertrag durch einen ändern Vertrag aufge
hoben worden sei, hätten die Kläger nicht behaupten 
können. Danach ständen ihnen bis zum 19. April 1926 
an sich keine Lohnansprüche zu. Es frage sich nur, ob 
nicht die nachträgliche G enehm igung der Kündigung 
durch die Fürsorgestelle daran etwas ändere. Aber 
diese Frage sei zu verneinen, denn das Gegenteil 
w erde  weder durch den W ortlaut des § 16 des 
Schwerbeschädigtengesetzes noch durch dessen ge- 
gesetzgeberischen Zweck gerechtfertigt. Die genannte 
Vorschrift sage nämlich nicht, daß der Arbeitgeber 
bis zum Ablaufe der drei Monate Gehalt oder Lohn 
ohne Rücksicht auf die in dieser Richtung getroffenen 
Parteivereinbarungen zu zahlen habe, sondern nur,

i Landgericht Dresden vom 9. Okt. 1926, Nachrichtenbl. 1926, Nr. 29,
S. 102.
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daß zwischen dem Kündigungstag und dem Tage, bis 
zu dem nach M aßgabe dessen, was an sich zwischen 
dem Arbeitgeber und dem Schwerbeschädigten ver 
einbart worden sei, Gehalt oder Lohn zu zahlen sein 
würde, mindestens drei M onate liegen sollten. Auch 
sei nicht einzusehen, warum ein Arbeitgeber einem 
Schwerbeschädigten für mindestens drei Monate, für 
die er. kraft  besonderer rechtsgültiger Vereinbarung 
an sich keinen Lohn zu zahlen habe, nur deshalb Lohn 
zahlen solle, weil er ihm nachträglich mit G enehm i
gung der Fürsorgestelle gekündigt habe. Deshalb 
müsse angenom m en werden, daß es dein Gesetzgeber 
bei Schaffung des § 16 nicht darauf angekommen sei, 
eine selbständige Zahlungsverpflichtung unabhängig 
von etwa vorliegenden Vereinbarungen zu schaffen, 
sondern nur den Zeitpunkt zu bestimmen, für den die 
Kündigung in einem Fall, wie ihn der § 16 im Auge 
habe, frühstens wirken solle.

Ein auf einer Zeche als Nachtwächter beschäftig
ter Schwerbeschädigter, dem am 15. August 1925 g e 
kündigt w orden  war, w urde dann am 19. August 1925 
entlassen, weil die Zeche am 21. A ugust 1925 wegen 
Absatzmangels und fehlender Kredite stillgelegt wer
den mußte. Auch als man am 7. September 1925 mit 
zwölf Mann den Abbruch der Zeche begann, wurde er 
nicht wieder eingestellt. E rs t  mit Schreiben vom
1. Februar 1926 suchte die Zeche bei der Fürsorge 
stelle die G enehm igung zur Kündigung des Schwer
beschädigten nach; diese G enehm igung wurde der 
Zeche am 8 . Februar 1926 unter der Bedingung erteilt, 
daß noch drei M onate vom T age der Kündigung ab 
der Lohn weiter gezahlt werde. Der Schwerbe
schädigte verlangte im Klagewege Lohnzahlung von 
der Zeche bis zum 1. März 1926, da nach § 13 des 
Schwerbeschädigtengesetzes eine vierwöchige Kündi
gungsfrist bestehe und das Dienstverhältnis daher 
nicht vor dem 1. März 1926 erlösche. Er wies darauf 
hin, daß ihm ohne G enehm igung der Fürsorgestelle 
nicht hätte gekündigt werden können. Die Zeche ver
trat die Anschauung, eine G enehm igung der Fürsorge 
stelle zu einer Kündigung eines Schwerbeschädigten 
sei bei plötzlichen Stillegungen nicht erforderlich, und 
berief sich weiter auf den § 13 der Arbeitsordnung, 
nach dem bei Stillegung eines Betriebes die Ver
pflichtung zur Fortzahlung des Gehaltes entfalle. Das 
Gericht1 sprach dem Schwerbeschädigten den vollen 
Lohn bis zum 1. März 19262 zu. Die Urteilsgründe 
gehen dahin: § 16 des Schwerbeschädigtengesetzes 
bestimme ausdrücklich, daß die Zustimmung zur 
Kündigung eines Schwerbeschädigten nicht versagt 
werden könne, wenn der Betrieb eines privaten Arbeit
gebers nicht nur vorübergehend  vollständig eingestellt 
oder wesentlich eingeschränkt werde und zwischen 
dem Tage der Kündigung und dem Tage, bis zu dem 
Gehalt oder Lohn weitergezahlt werde, mindestens 
drei Monate lägen. Es sei allerdings bestritten, ob 
diese Bestimmung auch die Fälle einer plötzlichen, 
unerwarteten Stillegung betreffe, da sie voraussetze, 
daß zwischen dem T age der Kündigung und dem 
Tage, bis zu dem der Lohn weiter gezahlt werde, 
mindestens drei Monate lägen. Man habe daraus ge 
folgert, daß mit dem § 16 nur an Stillegungen gedacht 
worden sei, die schon längere Zeit vorher beschlossen 
werden könnten. Aber diese Auffassung werde vom

1 Landgericht Dortmund vom 29. April 1926, II, 1. S. 372/25.
1 Beachte hierzu besonders noch die weiter unten folgende Entscheidung 

des Landgerichts Dortmund vom 2. Dez. 1926, II, 1. S. 285/26.

Gericht nicht gebilligt, denn es spräche einmal d a 
gegen, daß alsdann alles auf einen Umstand abgestellt 
werde, der nur schwer nachprüfbar sei, und daß zu 
einer solchen Nachprüfung die Fürsorgestellen kaum 
geeignet sein würden. Ferner spreche dagegen auch 
der ganze Sinn und Zweck des Schwerbeschädigtenge
setzes, die Schwerbeschädigten möglichst zu schützen 
und vor allem auch den Fürsorgestellen die Möglich
keit zu geben, für eine anderweitige Unterbringung 
der Schwerbeschädigten Sorge zu tragen. Daher sei 
im § 13 des Schwerbeschädigtengesetzes die Kündi
gungsfrist auch auf vier W ochen ausgedehnt und der 
Beginn dieser Frist auch erst vom Tage der Absen
dung der Anzeige an bestimmt worden. Daher müsse 
angenommen werden, daß der § 16 alle Stillegungen 
umfassen solle, gleichgültig, ob sie längere Zeit vor
auszusehen gew esen  seien oder nicht. Irgendwelche 
Anhaltspunkte für das Gegenteil seien aus dem Gesetz 
auch nicht zu entnehmen. Danach sei die Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses des hier in Frage kommenden 
Schwerbeschädigten erst zum 1. März 1926 wirksam 
geworden. Auch auf den § 13 der Arbeitsordnung 
könne sich die Zeche nicht berufen, denn diese Be
stimmung betreffe nur den Fall vorübergehender Still
legung, wie vom Gericht in ständiger Rechtsprechung 
bislang angenommen w orden  sei. Demnach könne der 
Schwerbeschädigte bei nur vorübergehender Still
legung keine Lohnansprüche geltend machen. Habe 
dagegen  die Stillegung die endgültige Nichtbeschäfti- 
gung  und  die Lösung des Arbeitsverhältnisses zur 
Folge, so könne § 13 der Arbeitsordnung nicht heran
gezogen w erden; er w ürde ja dann auch den § 16 des 
Schwerbeschädigtengesetzes außer Kraft setzen.

Einem Schwerbeschädigten, der bei einer Zeche 
als Aufseher übertage beschäftigt war, wurde am 
15. August auf den 1. September 1925 gekündigt; er 
wurde dann am 1. Oktober nochmals bis 31. Oktober
1925 eingestellt, darauf aber am 31. Oktober 1925 ent
lassen, weil der Betrieb wegen Absatz- und Kredit
m angels s tillgelegt w erden mußte. E rst mit Schreiben 
vom 1. Februar 1926 beantragte  die Zeche die G e 
nehm igung der Hauptfürsorgestelle; diese Genehm i
gung  w urde durch Schreiben vom 8. Februar 1926 
von der H auptfürsorgeste lle  erteilt, jedoch nur 
unter der Bedingung, daß gemäß § 16 des Schwer
beschädigtengesetzes vom T age der Kündigung ab g e 
rechnet noch für drei M onate Lohn gezahlt werde. 
Der Schwerbeschädigte klagte nun den Lohn ein für 
die Zeit vom 1. November 1925 bis 30. April 1926. 
Die Zeche entgegnete: Die Genehm igung der F ür 
sorgestelle sei nicht erforderlich gewesen, da die 
Stillegung aus allgemeiner wirtschaftlicher Notlage 
heraus erfolgt sei; auch sei die Dreimonatsfrist am 
28. Februar 1926 abgelaufen gewesen, so daß zum 
wenigsten für März und April nichts mehr bezahlt zu 
w erden  brauche. Das G erich t1 verurteilte die Zeche 
nach dem Klageanträge. Es nahm folgenden S tand
punkt ein: Die Ansicht der Zeche, daß eine G enehm i
gung  der Fürsorgestelle zur Kündigung eines Schwer
beschädigten im Falle der Stillegung bei wirtschaft
licher Notlage des Arbeitgebers nicht erforderlich 
sei, treffe nicht zu; sie müsse aus dem Sinn und 
Zwecke des Schwerbeschädigtengesetzes verneint 
werden. Im übrigen hänge die Entscheidung von der 
Frage ab, ob die G enehm igung der H aup tfü rso rge 

i Landgericht Dortmund vom 2. Dez. 1926, II, 1. S. 285/26.
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stelle vom 8. Februar 1926 als Bedingung für die 
Kündigung des Klägers eine dreimonatige Lohn
zahlung vorschreibe, beginnend vom Tage des Aus
spruchs der Kündigung an oder beginnend erst vom 
T age der Absendung des Antrages auf Genehmigung 
an die Fürsorgestelle. Für die Beantwortung dieser 
Frage gebe das Schreiben der Fürsorgestelle keine 
Anhaltspunkte, da es offenbar lediglich die Bestim
mung des § 16 des Schwerbeschädigtengesetzes 
wiederhole. M aßgebend bleibe daher für die Aus
legung des Bescheides der Fürsorgestelle der Sinn des 
Schwerbeschädigtengesetzes, das im § 13 eine Min
destkündigungsfrist von vier Wochen, beginnend mit 
der Absendung des Antrages auf Genehmigung der 
Hauptfürsorgestelle, zur Kündigung vorschreibe, dar
über hinaus aber im § 16 die Versagung der Zustim
m ung der Hauptfürsorgestelle zur Kündigung für den 
Fall verbiete, daß der Betrieb des Arbeitgebers 
nicht nur vorübergehend vollständig eingestellt oder 
wesentlich eingeschränkt werde und zwischen dem 
T age der Kündigung und dem Tage, bis zu dem 
Gehalt oder Lohn weitergezahlt werde, mindestens 
drei Monate lägen. Nach dem Zweck des Schwer
beschädigtengesetzes sollten die Beschädigten ge 
schützt und vor allem sollte ihnen die Möglichkeit ge 
geben werden, nach Beendigung des alten Arbeits
verhältnisses anderweitige Beschäftigung zu erlangen. 
Gleichzeitig sollten aber auch die Fürsorgestellen G e 
legenheit finden, für eine anderweitige Unterbringung 
des Schwerbeschädigten Sorge zu tragen. Daher sei 
den Schwerbeschädigten schon im Falle der Nichtstill
legung des Werkes eine Mindestkündigungsfrist von 
vier W ochen seit Absendung des Genehmigungs- 
antrages gesichert, obwohl in diesem Falle die F ür 
sorgestelle die Zustimmung zur Kündigung nach 
freiem Ermessen verweigern könne. Es würde nun 
dem Zwecke des Gesetzes nicht entsprechen, wenn 
im Falle der Stillegung die Fürsorgestelle nach § 16 
auf der einen Seite die Zustimmung zur Kündigung 
schlechthin erteilen müßte, während die Kündigungs
frist seit Absendung des Antrages auch nur vier 
W ochen betrüge, vorausgesetzt, daß die im § 16 vor
gesehene dreimonatige Lohnzahlung bis zur Beendi
gung dieser vierwöchigen Kündigungsfrist erfolgt 
wäre. Denn in diesem Falle würde der Schwerbe
schädigte gegenüber dem Falle der Nichtstillegung 
insoweit benachteiligt werden, als nach Ablauf der 
vierwöchigen Kündigungsfrist seit Absendung des An
trages die Lohnzahlung fortfiele, ohne daß die G e 
nehmigung der Fürsorgestelle deren Ermessen über
lassen bliebe. Eine solche Auslegung wäre nur ge 
rechtfertigt, wenn die Vorschrift des § 16 über die 
dreimonatige Lohnsicherung des Schwerbeschädigten 
im Falle der Stillegung des Werkes eine Ausnahme- 
Vorschrift einschränkender Art zu § 13 und eine 
Schutzbestimmung für den Arbeitgeber im Falle der 
Stillegung des Betriebes darstellen solle. Dieser Auf
fassung widerspreche aber der Umstand, daß der § 16, 
obwohl er nicht ausdrücklich vorschreibe, daß nach 
der Nichtbeschäftigung das Gehalt noch drei Monate 
weitergezahlt werden solle, sondern lediglich eine 
Sicherheitsvorschrift dahin gebe, daß zwischen der 
Kündigung und dem letzten Lohntage mindestens drei 
Monate liegen müßten, in erster Linie nur eine An
weisung an die Fürsorgestelle dahin erteile, daß unter 
der vorbezeichneten Voraussetzung der dreimonatigen 
Lohnsicherung die Genehm igung zur Kündigung nicht

versagt w erden könne. Offenbar halte das Gesetz eine 
solche Zeit für ausreichend zur anderweitigen Unter
b ringung des Schwerbeschädigten mit Hilfe der Für
sorgestelle, ohne daß eine Stockung der Arbeits- und 
Verdienstmöglichkeit eintrete. Die Vorschrift be
deute also keine Schutzbestimmung für den Ar
beitgeber. Gehe man von dem Regelfälle aus, 
daß die Kündigung und der Antrag auf ihre Ge
nehm igung gleichzeitig erfolgten, so ergebe sich 
hieraus ohne weiteres, daß der Beginn der Lohn
sicherungszeit im Sinne des § 16 mit dem Tage 
der Wirksamkeit der Kündigung Zusammenfalle. 
Dieser sei aber nach § 13 des Schwerbeschädigten
gesetzes der T ag  der Absendung des Antrages. Bei 
entgegenstehender Auffassung würde, falls wie vor
liegend der Antrag erst gegen Ende der Lohnsiche
rungsperiode oder erst nach dem Ablauf abgesandt 
würde, die Möglichkeit vorliegen, daß die Frist des 
§ 16, die auch die anderweitige Unterbringung des 
Schwerbeschädigten selbst für den Fall der Stillegung 
des Betriebes durch die Hauptfürsorgestelle  sichern 
solle, auf einen M onat verkürzt würde, obgleich diese 
Monatsfrist schon für den Fall der Nichtstillegung 
des Betriebes unter allen Umständen dem Schwer
beschädigten gesichert sei und dabei der Fürsorge
stelle doch noch die Möglichkeit der Versagung der 
Genehmigung bleibe, wenn sie den Schwerbeschädig
ten nicht anderweitig  unterbringen könne. Als Tag 
der Kündigung sei daher der 1. Februar 1926 anzu
sprechen und der Arbeitslohn sei bis zum 30. April 
1926 zu zahlen. Dieser Entscheidung stehe auch die 
Entscheidung desselben Gerichts vom 29. April 19261 
nicht entgegen, da dort die einschlägige Frage nicht 
ausdrücklich behandelt worden sei.

R e c h t s n a t u r  e in e s  S c h i e d s s p r u c h e s .  Der Be
triebsausschuß einer Zeche beantragte  beim Schlich
tungsausschuß, die Schichtzeit der Lokomotivführer, 
Verschieber und Bahnwärter unter Zugrundelegung 
einer achtstündigen Schicht in der Arbeitsordnung 
festzulegen. Er berief sich auf Ziffer 3 des Schieds
spruchs für die Mehrarbeit im Steinkohlenbergbau des 
Ruhrgebiets vom 5. Februar 1925 und machte geltend, 
die angegebenen Arbeitnehmergruppen hätten vor 
und während des Krieges und auch nach dem Kriege 
noch die achtstündige Arbeitszeit gehabt. Die Zeche 
beantragte  Abweisung dieses Antrages, da sich die 
nach dem angezogenen Tarifvertrage eingesetzte 
Schiedsstelle Weise bereits für die Zehnstundenschicht 
entschieden habe. Der Antragsteller bestritt dies 
nicht, erklärte aber, daß diese Entscheidung der 
Schiedsstelle Weise eine Fehlentscheidung sei. Der 
Schlichtungsausschuß2 lehnte den A ntrag  des Be
triebsausschusses mit folgender Begründung ab: Die 
Schiedsstelle Weise habe in ordnungsm äßiger Be
setzung verhandelt und entschieden; Formmängel 
seien nicht vorgekommen. Dieser seinerzeit ordnungs
mäßig  zustandegekommene Spruch der Schiedsstelle 
stehe einer neuen Entscheidung in der Sache selbst im 
W ege. Der Schiedsspruch hätte vom Schlichtungsaus
schuß nur dann außer acht gelassen w erden dürfen, 
wenn er an einem förmlichen M angel litte, der nach 
den allgemeingültigen prozessualen Grundsätzen eine 
Entscheidung anfechtbar mache. Da dies nicht der 
Fall sei, habe der Schlichtungsausschuß davon aus-

1 Landgericht Dortmund, II, 1. S. 372/25 (s. S. 1543).
* Schlichtungsausschuß Bochum vom 29. März 1926, Nachrichtenbl. 1926, 

Nr. 8, S. 36.
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zugehen, daß für die im Antrag angegebenen 
Arbeitnehmer die Voraussetzungen für die W ieder
einführung der achtstündigen Arbeitszeit nicht vor
lägen und die in dem Schiedsspruch vom 5. Februar
1925 für die Tagesarbeiter vorgesehene Schichtzeit 
daher von ihnen geleistet w erden müsse. Da diese 
Schichtzeit unstreitig in der vorliegenden Arbeitsord
nung fcstgelegt sei, bestände keine Möglichkeit für 
eine anderweitige Entscheidung.

Z u l ä s s i g k e i t  d e r  B e r u f u n g .  Ein Arbeitnehmer 
klagte auf Grund fristloser Entlassung eine Reihe von 
Einzelansprüchen ein, deren G esam tw ert vom G e 
werbegericht auf 423,80 M  festgesetzt wurde. Der 
Arbeitgeber wurde teilweise verurteilt. Er legte Be
rufung ein, beschränkte diese aber auf einen Teil des 
Anspruchs, der 46 M  betrug. Die Berufung wurde  als 
unzulässig verworfen. Das G erich t1 machte folgende 
Ausführungen: Die Berufungen seien durch zwei Be
stimmungen eingeschränkt. Einmal bestimme § 55 
Abs. 1 Satz 2 GGG., daß ein Rechtsmittel nicht g e 
geben sei, wenn der W ert des Streitgegenstandes 
erster Instanz 300 ,M nicht übersteige. Daneben ordne 
§ 55 Abs. 1 Satz 1 GGG. weiter an, daß die Berufung 
nur gegeben sei, wenn sie auch gegen ein Urteil 
des Amtsgerichts zulässig wäre. Nach § 511a ZPO. in 
Verbindung mit der Bekanntmachung des Textes der 
ZPO. vom 13. Mai 1924 sei Berufung gegen Urteile 
des Amtsgerichts nur zulässig, wenn der W ert des 
Beschwerdegegenstandes 50 M  übersteige. Beide Ein
schränkungen beständen nebeneinander. Nach der 
zweiten Einschränkung der Berufungen sei im vor
liegenden Falle, in dem als Beschwerdegegenstand nur 
46 M  in Frage kämen, das von dem Arbeitgeber ein
gelegte Rechtsmittel nicht statthaft.

Ein Arbeitnehmer klagte w egen zu geringer Lohn
zahlung 244,74 M  ein. Er gewann den Rechtsstreit in 
Höhe von 21,49 M \ im übrigen erfolgte Abweisung 
der Klage. Im zweiten Rechtszuge erweiterte der 
Kläger seinen Anspruch um 74 M  Entschädigung für 
nicht erhaltenen Urlaub und um 112 «y/6 weitern Lohn
unterschied. Die Berufung des Klägers wurde als u n 
zulässig verworfen; das Landgericht2 äußerte : Da die 
beiden Forderungen von 74 und 112 M  im ersten 
Rechtszuge nicht geltend gem acht worden seien, 
schieden sie für die Berechnung des Streitwertes bei 
Feststellung, ob die Berufung zulässig sei oder nicht, 
aus. Dann blieben als Streitwert nur 244,74 M  und 
dabei sei die Berufung nach § 55 des G ew erbe 
gerichtsgesetzes unzulässig, da das Mindestmaß des 
Streitwertes 300 Jh betragen müsse, wenn eine Be
rufung sta tthaft  sein solle.

1 Landgericht Berlin vom 26. Okt. 1925, Nachrichtenbl. 1926, Nr. 17, 
S. 63.

J Landgericht Dortmund vom 23. Sept. 1926, II, 1. S. 114/26.

Eine Gewerkschaft hatte eine Räumungsklage 
gegen einen Arbeitnehmer, der eine W erksw ohnung 
innehatte, angestrengt; dieser Räumungsstreit wurde 
ausgesetzt und  der Gewerkschaft nach den Bestim
mungen des Mieterschutzgesetzes aufgegeben, eine 
rechtskräftige Entscheidung des Gewerbegerichts dar 
über beizubringen, ob der Arbeitnehmer der G ew erk 
schaft begründeten Anlaß zur Auflösung des Arbeits
verhältnisses gegeben habe. Das Berggewerbegericht, 
bei dem daraufhin die Gewerkschaft Klage erhoben 
hatte, entschied, daß der Arbeitnehmer der G ewerk
schaft keinen Anlaß zur Auflösung des Arbeitsverhält
nisses gegeben habe. Gegen dieses Urteil legte die 
Gewerkschaft Berufung ein, die als unzulässig ver
worfen wurde. Das G erich t1 begründete  das Urteil 
wie folgt: Der W ert  des Streitgegenstandes könne 
sich, da Lohnansprüche bei der Auflösung des Arbeits
verhältnisses nicht in Frage kämen, nur nach dem 
Interesse richten, daß an dem Obsiegen im Mietsstreit 
bestehe. Der W ert  des Streitgegenstandes der Klage 
vor dem Gewerbegericht könne nicht höher sein als 
der W ert  der Mietaufhebungsklage. Diese sei jedoch 
gem äß § 12 des Mieterschutzgesetzes nu r  nach 
dem dreifachen Monatsmietzins zu berechnen; dieser 
W ert  liege aber zweifellos unter der für  G ew erbe 
gerichtsklagen festgelegten Berufungssumme von 
300 J L  Die Berufung sei also unzulässig.

Z u r ü c k w e i s u n g  e in e s  P r o z e ß v e r t r e t e r s .  Als 
Prozeßvertre ter für eine Reihe von Bergarbeitern w ar 
vor dem Berggewerbegericht D ortmund ein G ew erk 
schaftssekretär aufgetreten, aber auf Antrag  der ver
klagten Aktiengesellschaft als Prozeßvertreter vom 
Berggewerbegericht zurückgewiesen worden, und 
zwar wegen Befangenheit, weil er in derselben Sache 
Beisitzer beim staatlichen Schlichtungsausschuß, der 
sich für unzuständig erklärt habe, gewesen sei. Der 
Gewerkschaftssekretär erhob Beschwerde gegen diese 
Zurückweisung. Die Beschwerde wurde abgewiesen. 
Das Beschwerdegericht2 erklärte : An sich sei die Zu
rückweisung des Gewerkschaftssekretärs zu Unrecht 
erfolgt, da  den Prozeßgesetzen, im besondern auch 
dem Gewerbegerichtsgesetz, eine A blehnung eines 
Parteivertreters wegen Befangenheit nicht bekannt sei, 
ein Parteivertreter vielmehr nur aus bestimmten im 
§ 57 ZPO. und § 31 GGG. aufgeführten Gründen, die 
hier nicht vorlägen, zurückgewiesen w erden könne. 
Aber gem äß § 157 Abs. 3 sei die Anfechtung einer 
Anordnung, die einen Parteivertreter zurückweise, 
nicht zulässig und daher müsse die Beschwerde als 
unzulässig  verworfen werden.

(Forts ,  f.)

1 Landgericht Dortmund vom 14. Okt. 1926, II, I .S .  300/26.
* Landgericht Dortmund vom 6. Aug. 1926, II, 1. S. 655/26.

Der polnisch-oberschlesische Steinkohlenbergbau im 1. Halbjahr 1927.
Von Dr. Me i s t e ' r ,  Kattowitz.

Von allen Kohlenländern hat Polen den verhältnis- 
mäßig größten Nutzen aus der durch den englischen 
Bergarbeiterausstand geschaffenen Ausfuhrkonjunktur 
gezogen. Daher war hier auch die stärkste Auswirkung 
von der Wiederaufnahme der britischen Förderung zu 
erwarten.

Nach Beendigung des Ausstandes setzte die För
derung der englischen Gruben alsbald wieder ein und

erreichte bereits in sehr kurzer Zeit die Höhe der 
G ewinnung vor dem Ausstand. In Polen war man von 
der falschen Voraussetzung ausgegangen, daß die eng
lischen Gruben nur langsam wieder in Gang kommen 
würden, und daß eine stärkere Kohlenausfuhr erst 
nach längerer Zeit, nachdem zunächst der Innenmarkt 
wieder hinreichend versorgt sei, einsetzen würde. Diese 
Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Freilich machte
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sich der britische Wettbewerb für Polen stärker erst 
im März 1927 geltend, während im Januar und 
Februar infolge von Abschlüssen aus dem Vorjahr 
noch befriedigende Absatzverhältnisse zu verzeichnen 
waren. Auch herrschte (das gilt im besondern für 
Februar) das Bestreben, eine allzu schroffe Ein
schränkung der Förderung zu vermeiden. Im März traten 
alsdann zugleich mit einer starken Fördereinschränkung

Feierschichten und Entlassungen ein, die sich im April 
fortsetzten. Schon im Mai war jedoch eine leichte Er
holung zu verzeichnen. Die Ziffern für Inlandsabsatz 
und Ausfuhr stiegen in den Monaten Mai und Juni 
wieder an.

Folgende Zahlen geben einen allgemeinen Über
blick über die Entwicklung von Förderung und Ab
satz in Polnisch-Oberschlesien im 1. Halbjahr 1927.

Monat

Januar . 
Februar 
März. . 
April. . 
Mai . .
Juni . .

t

Förde 

von 1913
%

rung
arbeits

t

täglich 
von 1913

°/„

Absatz dur

Inland
t

ch Verkauf

Ausland
t

Kohlen
bestände am 
Monatsende 

t

2 612 000 
2 467 000 
2 173 000 
1 888 000
1 994 000
2 006 000

97,96
92,54
81,51
70.81
74.81 
75,24

108 800 
107 200 
83 500 
78 600 
83 100 
87 200

101,71
100,25
78,12
73,51
77.67
81,49

1 382 000 
1 358 000 
1 061 000 

974 000 
1 056 000 
1 138 000

995 000 
766 000 
694 000 
678 000 
689 000 
713 000

824 000 
700 000 

1 034 000 
1 065 000 
1 122 000 
1 071 000

Bei dem I n l a n d s a b s a t z  wurde der Tiefstand im 
Monat April erreicht; von Mai ab folgte wieder ein 
Aufschwung, eine Erscheinung, die sonst um diese Jahres
zeit nicht beobachtet wird. Die Maßnahmen des Kohlen
kommissars, dessen Amt am 1. Februar aufgehoben 
wurde, hatten zu Anfang des Jahres eine vollkommene 
Sättigung des Inlandsmarktes herbeigeführt, der erst vom 
Mai ab wieder eine stärkere Nachfrage folgte. Zum Teil 
rührt dieser etwas vermehrte Bedarf von gewissen Maß
nahmen des Verkehrsministers her, der, um den knappen 
polnischen Wagenpark für den Herbst zu entlasten, 
die Kohlenvorräte der Eisenbahn schon früh ergänzte 
und die Zuckerfabriken durch Frachtkredite veranlaßte, 
ihren Bedarf für die kommende Kampagne bereits 
vorweg einzudecken. Der Inlandsverbrauch spielt in 
Polen noch immer eine geringere Rolle als in ändern 
Kohlenländern.

Der Inlandsabsatz an Steinkohle betrug für das
1. H a l b j a h r  1927 im Monatsdurchschnitt 1,16 Mill. t, 
das sind 53,03 %  der Gesamtförderung. Er hat nach 
Ansicht maßgebender Persönlichkeiten erst jetzt seine 
normale Höhe erreicht. Die Ziffer des Monatsdurch
schnitts für den Inlandsabsatz betrug (in 1000 t): 1922: 
898; 1923: 931; 1924: 786; 1925: 915; 1926: 973. 
Der Anteil des Inlandsabsatzes an der Gesamtförderung 
belief sich in den Jahren 1922 und 1923 ziemlich 
gleichmäßig auf 42,23 bzw. 42,16 °/o, 1924 sank 
er wegen der Industriekrise, die eine Folge der vor
zeitigen Stabilisierung der W ährung darstellte, auf 
3 9 ,7 9 % . Im Jahre 1925 begann der Zollkrieg mit 
Deutschland, der eine außerordentliche Verminderung 
der Ausfuhr im Gefolge hatte. Der Anteil des Inlands
absatzes vergrößerte sich aus diesem Grunde auf 
52,32 % . 1926 trat infolge der Streikkonjunktur eine 
Steigerung der Ausfuhr ein, wodurch der Anteil des 
Inlandsabsatzes auf 45,21 %  herabgedrückt wurde. Im 
laufenden Jahre begann die Ausfuhr von neuem zu
rückzugehen, während der Anteil des Inlandsabsatzes 
sogar um ein geringes höher war als 1925. Infolge 
der in den vorhergehenden Jahren obwaltenden besondern 
Umstände neigt man in Kreisen der Kohlenkonvention 
dazu, den jetzt erreichten Inlandsabsatz als dem ge
wöhnlichen Bedarf entsprechend anzusehen, so daß eine 
Erhöhung nicht mehr in Betracht kommt, und jede 
weitere Ausdehnung des Kohlenbergbaus eine Steigerung 
der Ausfuhr zur Voraussetzung hat.

Im 1. Halbjahr 1927 betrug der Auslandsabsatz
34,51 %  der Gesamtförderung. Statistisch ist festgestellt,

daß 1924 die polnische Kohlenausfuhr 3 5 ,6 4 %  der 
Förderung ausmachte, während sich im gleichen Jahre die 
entsprechende Anteilziffer für E n g l a n d  auf 29,68, 
für die T s c h e c h o - S 1 o w a k e i  auf 13,11 und die 
V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  auf 4,65 %  belief. Für 
Deutschland kann das gleiche Jahr wegen der Nach
wirkungen der Ruhrbesetzung nicht zum .Vergleich 
herangezogen werden; 1925 ergibt sich für Deutsch
land eine entsprechende Anteilziffer von 14 ,5% . In 
keinem ändern Lande ist der Kohlenbergbau auf den Ab
satz ins Ausland in so hohem Grade angewiesen wie in 
Polen und besonders in Polnisch-Oberschlesien, das auf 
dem Innenmarkt noch nicht so gut eingeführt ist wie 
der Dombrowaer Bezirk. Demgemäß muß eine ent
sprechende Ausfuhrmöglichkeit selbst mit Preisopfern 
erkauft werden, weil andernfalls Feierschichten, Arbeiter
entlassungen und selbst Stillegungen von Gruben nicht 
zu vermeiden sind, wie in der schweren Krise des Sommers 
und Herbstes 1925 nach dem Inkrafttreten des deutschen 
Einfuhrverbots für Steinkohle. Eine derartige Krise ist 
allerdings nach der Beendigung des englischen Streiks 
nicht eingetreten und auch keineswegs in nächster 
Zeit zu erwarten.

Nach diesen Feststellungen wird es nicht über
raschen, daß von allen europäischen Staaten, die vom 
Juni 1926 ab Nutznießer der englischen Streikkonjunk
tur waren, Polen seine Förderung am meisten gesteigert 
hat. D e u t s c h l a n d  förderte 1926 145 Mill. t, das 
sind 9 ’/2 %  mehr als im Jahre vorher, F r a n k r e i c h
52 Mill. t oder 9 % , B e l g i e n  25 Mill. t oder 1 0 1k  %, 
die T s c h e c h o - S l o w a k e i  14 Mill. t oder 13%, 
P o l e n  aber 35,7 Mill. t oder 2 3 %  mehr als im 
Jahre 1925.

Die polnische Steinkohlenausfuhr geht nur zu einem 
geringen Teil nach dem W e s t e n .  Abgesehen von 
Deutschland, das nach Abschluß eines Handelsvertrages 
wohl auch wieder ein mäßiges Kontingent polnischer 
Kohle zulassen dürfte, gehen nur gelegentlich unter 
großen Preisopfern kleine Mengen nach Holland, Belgien 
und Frankreich. Auf diesen Hauptabsatzgebieten der 
Ruhrkohle ist eine Wettbewerbsmöglichkeit für die 
polnische Kohle nicht gegeben.

Von weit größerer Wichtigkeit ist der Absatz nach 
dem S ü d e n .  Die Ausfuhr nach Österreich, Ungarn und 
der Tschecho-Slowakei unterliegt der Reglung durch die 
Oberschlesische Kohlenkonvention. Sie bringt, von 
Deutschland abgesehen, die besten Erträge. Der Erlös 
beträgt durchschnittlich 20 Schweizer Franken je Tonne
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Der Absatz nach Ö s t e r r e i c h  ist im Rückgang be
griffen und betrug im Monatsdurchschnitt 1925 200000,
1926 192000 und im 1. Halbjahr 1927 165 000 t. Die 
Gründe hierfür sind in der fortschreitenden Entwicklung 
des österreichischen Bergbaus und der Elektrifizierung 
durch Ausnutzung der Wasserkräfte zu suchen; schließ
lich aber ist auch der deutsche und tschechische Wett
bewerb erstarkt. Während der Streikkonjunktur 1926 
haben die ostoberschlesischen Konzerne vielfach ihre 
alten Abnehmer in Österreich warten lassen und die 
höher bezahlte Ausfuhr nach England vorgezogen. Da
zu kamen Transportschwierigkeiten und mehrtägige 
Eisenbahnsperren der Tschecho-Slowakei, so daß zeit
weise eine große Ebbe auf dem Wiener Kohlenmarkt 
eintrat, wodurch Polen eine Anzahl von Abnehmern, 
darunter auch die Wiener Elektrizitätswerke, verloren
gingen.

Auch der Absatz nach U n g a r n  zeigt einen gewissen 
Rückgang, der indessen im laufenden Jahr bei einer Ab
nahme um 2000 t auf 36800 t im Monatsdurchschnitt 
nicht erheblich ist. Günstiger waren hier die Verhält
nisse im Jahre 1925 mit einem monatlichen Durch
schnittsabsatz von 51000  t.

Das Kohlengeschäft mit der T s c h e c h o - S l o w a k e i  
entwickelt sich sehr ungünstig. Laut Handelsvertrag vom 
April 1925 ist ein Kontingent von 60000 t Kohle 
monatlich zur Einfuhr aus Polen zugelassen. Im Vertrag 
ist festgesetzt, daß die tschechische Regierung keine Ein
schränkungen für die Beziehungen zwischen den pol
nischen Lieferanten mit den tschechischen Abnehmern 
einführen soll. Die Tschechen aber haben eine andere 
Reglung getroffen, die auch n a c h  der Ratifizierung des 
Handelsvertrages vom 6. November 1926 angewandt 
wird. Die Prager Regierung hat nämlich die Verkaufs
freiheit der polnischen Gesellschaften für einen immer 
größer werdenden Teil des Kontingents in der Weise 
beschränkt, daß eine wachsende Menge von Ausfuhr
scheinen unter Mitwirkung der in der Regierung sitzen
den Parteien, die ihre Mitglieder bedenken, nur an be
stimmte tschechische Vermittler verteilt wurde. Im Fe
bruar 1927 war es so weit, daß 6 0 %  des Kontingentes 
in den Händen der Vermittler waren. Die Belastung 
eines Wagens von 17 t Ladegewicht durch die Ver
mittlungskosten betrug 200 Tschechenkronen. Vom 
April ab gab Prag auch den Rest des Kontingentes an 
eine neugegründete Einfuhrhandelsgesellschaft, hinter 
der zwei Banken, die »Landbank« und die »Land- 
wirtschafts- und Industriebank« sowie die politischen 
Parteien der tschechischen und deutschen Landwirtschaft 
stehen. Somit ist die Handelsfreiheit bei der Einfuhr 
polnischer Kohle nach der Tschecho-Slowakei vollständig 
aufgehoben, indem für einige wenige Einfuhrgesell
schaften ein Monopol geschaffen worden und diesen 
Firmen damit die M ö g l i c h k e i t  e i n e r  P r e i s d i k t a t u r  
gegeben ist. Praktisch gestaltet sich die Sache so, daß 
die Einfuhrgesellschaft die Einfuhrscheine der nicht- 
organisierten Vermittler erwirbt und dann über die 
Preise frei bestimmen kann. Infolgedessen ist die 
Kohlenausfuhr von Polen nach Tschechien von Monat 
zu Monat kleiner geworden. Die Kohlenkonvention hat 
nunmehr die S p e r r u n g  d e r  K o h l e n a u s f u h r  nach 
der Tschecho-Slowakei angedroht und belegt die Abgabe 
von Kohle an die neugegründete Einfuhrgesellschaft mit 
einer Strafe von 1,50 Schweizer Franken je Tonne.

Die Ausfuhr nach der Tschecho-Slowakei hat niemals 
das volle Kontingent erreicht. Sie betrug 1925 im

Monatsdurchschnitt 51 000, 1926 38000, in der ersten 
Hälfte 1927 3 6 000  t. Dabei fallen die Ziffern seit März 
beständig. Im März belief sie sich noch auf 45 000 t, im 
April ging sie auf 28 000 t, weiter im Mai auf 26000 t
und im Juni auf 22000  t zurück. An S t e l l e  d e r
p o l n i s c h - o b e r s c h l e s i s c h e n  K o h l e  t r i t t  in d e r  
T s c h e c h o - S l o w a k e i  d i e  d e u t s c h - o b e r 
s c h l e s i s c h e ,  die ganz entsprechend dem Rückgang 
der polnischen Einfuhr ein Anwachsen von Monat zu 
Monat zu verzeichnen hatte. Die entsprechenden Monats
ziffern sind: März 27 000, April 34000, Mai 59000, 
Juni 94 000 t gegenüber einem Monatsdurchschnitt von 
46000 t 1925 und 50000 t 1926.

Ein Land, in dem der Wettbewerb der kohle-
ausführenden Staaten überhaupt sehr groß ist und in 
dem im besondern auch Polen mit Deutschland im 
Kampfe steht, ist I t a l i en .  Die polnische Kohlenausfuhr 
nach Italien hat eine überraschende Entwicklung ge
nommen, wie sie überhaupt erst seit dem Aufhören der 
Ausfuhr nach Deutschland (1925) in Erscheinung ge
treten ist. In der zweiten Hälfte 1925 betrug der Monats
durchschnitt der Ausfuhr nach Italien 7000 t, im Jahre
1926 schon 72000 t, in der ersten Hälfte 1927 aber 
bereits 121000 t. Jedoch sind die Ziffern seit Januar
1927 wieder von Monat zu Monat zurückgegangen. Die 
Juniausfuhr beträgt noch nicht einmal die Hälfte der des 
Monats Januar. Die Ziffern waren: Januar 179000, 
Februar 171000, März 110000, April 95000, Mai 
90000, Juni 83000 t. Der fortschreitende Rückgang ist 
in dem starken Wettbewerb der englischen, deutschen, 
saarländischen und auch amerikanischen Kohle be
gründet. Der Anteil der verschiedenen Kohlenländer an 
der Kohleneinfuhr Italiens betrug im 1. Vierteljahr 1927 
für England 38, Deutschland (einschließlich Reparations
lieferungen) 28, Polen 14, die Vereinigten Staaten 10 
und das Saargebiet 4 % .  Der englische Anteil war um 
17%  geringer als in der gleichen Zeit des Vorjahres, 
der deutsche dagegen um 3 5 %  größer.

Der Wettbewerb auf einem soweit entlegenen Markte 
wie Italien ist der polnischen Kohle nur durch ihre 
a u ß e r o r d e n t l i c h  n i e d r i g e n  S e l b s t k o s t e n  möglich. 
Die Selbstkosten Oberschlesiens waren schon vor dem 
Kriege um etwa 25 %  niedriger als in England und 
Westfalen. Nach dem Kriege wurde der Unterschied 
infolge der niedrigen Löhne im polnischen Teil Ober
schlesiens noch größer. Machen die englischen 
Selbstkosten nach dem Streik 1 2 - 1 3  s/t aus, so 
sind sie in Polen um 3 5 - 4 0  %  niedriger. Durch 
diese geringen Selbstkosten wird die Ungunst der 
Verkehrslage für Polnisch-Oberschlesien ausgeglichen 
und der Wettbewerb auf entlegenen Märkten er
möglicht. Die Ausfuhr Polnisch-Oberschlesiens nach 
Italien geht zum Teil über den Landweg, zum Teil 
über Danzig und damit über den vereinigten Land- 
und Seeweg. Die Landtransporte sind für Venedig 
und die Lombardei bestimmt, während für Piemont 
und Ligurien der Seetransport in Frage kommt. Für den 
Landweg gibt es die Strecken: Tschecho-Slowakei-Öster- 
reich-Tarvisio, Tschecho-Slowakei-Österreich—Brenner, 
Tschecho-Slowakei—Österreich —Schweiz, D eutsch land- 
Schweiz. Von den tschechoslowakischen und besonders 
von den österreichischen Bahnen wurden erhebliche 
Tarifermäßigungen erlangt, durch die der weite Landweg 
verbilligt wird. Die polnische Kohle wird vor allem 
in der metallurgischen Industrie Oberitaliens verwendet 
und ersetzt dort teilweise den englischen Splint. Nach
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Ansicht Sachverständiger ist eine w e i t e r e  E n t w i c k l u n g  
d e r  p o l n i s c h e n  K o h l e n a u s f u h r  n a c h  I t a l i en  
n i c h t  m ö g l i c h .  In italienischen Einfuhrkreisen be
steht der Wunsch, daß in Polen eine maßgebende 
Organisation zur Unterstützung der Ausfuhr gegründet 
werden möge, die gleichzeitig eine Gewähr für genaue 
Ausführung der italienischen Bestellungen übernehmen 
soll. Es ist anzunehmen, daß die Ausfuhr nach Italien 
noch weiter zurückgehen wird.

Über die Kohlenausfuhr Polnisch-Oberschlesiens 
nach den südlichen Ländern geben die nachstehenden 
Zahlen nähern Aufschluß.

Monat bzw. 
Monatsdurchschnitt

Öster
reich

t

Ungarn

t

Tschecho
slowakei

t

Italien

t

1925............................... 200 000 51 000 44 000 7 000
1926............................... 192 000 38 000 34 000 72 000
1927: Januar . . . 273 000 59 000 54 000 179 000

Juni . . . . 143 000 39 000 22 000 83 000
1. Halbjahr. . 165 000 36 000 36 000 121 000

Die Ausfuhr nach den B a l k a n s t a a t e n  Jugoslawien 
und Rumänien fällt nicht sehr ins Gewicht, da diese 
wenig industrialisierten Länder einen sehr geringen 
Kohlenverbrauch haben. Die durchschnittliche Monats
ausfuhr belief sich im 1. Halbjahr 1927 für Jugoslawien 
auf 17 000 t und Rumänien auf 7000 t.

Groß ist hingegen die Ausfuhr nach N o r d e n  über 
die Häfen D a n z i g  und G d i n g e n  (neuerdings ent
wickelt sich auch der Weichselhafen Dirschau, von 
wo aus die Kohle auf Leichtern befördert wird). Die 
Ausfuhr über diese Häfen hat sich in der ersten Hälfte 
1927 außerordentlich stark entwickelt, und ihr Anteil 
an der Kohlenausfuhr Polens ist ständig im Steigen 
begriffen. Während im Januar nur 28,2 °/o der 
polnischen Kohlenausfuhr den Weg über Danzig, 
Gdingen und Dirschau nahmen, stieg der Anteil dieser 
Häfen im April auf 49,5 %  und im Mai sogar auf 
53,7 % . Im Juni trat ein kleiner Rückgang auf 47,1 % 
ein. Die Ursache dieses Rückganges liegt in Transport
schwierigkeiten, die sich aus der Zurückziehung der 
zur Zeit des Streikes geliehenen Kohlenwagen und aus 
einem zeitweiligen Mangel an Schiffsraum erklären.

K o h l e n a u s f u h r  P o l e n s  ü b e r  d i e  O s ts e e h ä fe n .

Monatsdurchschnitt Danzig
t

Gdingen
t

Dirschau
t

1926: 1. Halbjahr 
1927: 1.

225 000 
313 000

30 0Ö0' 
55 000

5 000 
10 800

Wie aus den vorstehenden Zahlen- hervorgeht, hat 
die Ladefähigkeit der Häfen ganz erheblich zugenommen. 
Der Ausbau der Hafenanlagen ist in dauerndem Fort
schritt begriffen. Den Weg über diese Ostseehäfen 
nehmen die nach Skandinavien und den Baltenstaaten 
bestimmten Mengen, außerdem aber auch noch ein 
großer Teil der italienischen Bezüge. Das Anwachsen 
des Versandes über diese Häfen ist durch die Gestaltung 
der Eisenbahntarife begünstigt. Vom 1. März ab gilt 
ein ermäßigter Frachtsatz von 8,20 Zl./t gegen vorher 
12 Zl./t nach Danzig oder Gdingen (20 gr. hiervon sind 
ein Beitrag für den Fonds zum Aufbau einer polnischen 
Handelsflotte). Bestrebungen auf Herabsetzung der 
Fracht auf 6,50 Zl./t, wie vor dem englischen Streik, 
sind im Gange. Für Lieferungen an ausländische 
Behörden gilt bereits der weiter ermäßigte Satz von 
6,70 Zl./t. Diese Ermäßigungen, die ursprünglich nur

bis zum 1. September gelten sollten, sind jetzt bis zum 
1. Januar 1928 verlängert worden.

Die K o h l e n d u r c h f u h r  d u r c h  D e u t s c h l a n d  
hat so gut wie ganz aufgehört. In der Zeit der Streik
konjunktur, d. h.  von Mai bis Dezember 1926, wurden 
über deutsche Häfen insgesamt 2,09 Mill. t ausgeführt, 
davon über H a m b u r g  und Harburg 1,09 Mill. t, 
über B r e m e n  296 000 t, über andere deutsche Häfen 
713 000 t. In der gleichen Zeit wurden über Danzig 
2,26 Mill. t versandt. Im Jahre 1927 gingen nur noch 
von Januar bis März etwa 25 000 t über Stettin. Die 
Bestrebungen der polnischen Eisenbahn, den Versand 
über Stettin durch eine Frachtermäßigung für die Strecke 
Dratzigmühle-Kreuz auf 6,20 Zl./t (ab 15. April) zu 
fördern, hatten keinen Erfolg. Die deutsche Reichsbahn 
lehnte nämlich eine Herabsetzung der Fracht Kreuz- 
Stettin trotz der Eingaben der Interessenten ab.

Von den nordischen Ländern sind S c h w e d e n  und 
D ä n e m a r k  die Hauptabnehmer. Nach beiden Ländern 
werden nennenswerte Mengen erst seit Ausbruch des 
Zollkrieges ausgeführt. Zur Zeit des englischen Streikes 
trat hier die polnische Kohle neben der deutschen an 
die Stelle der englischen. Besonders die schwedischen 
Staatsbahnen gaben große Aufträge nach Polnisch- 
Oberschlesien. Die Entwicklung im Jahre 1927 ist 
weiter günstig. Ein Rückgang ist nicht eingetreten; 
auch ist die Ausfuhr nach diesen Ländern noch ent
wicklungsfähig. Über die Entwicklung der Ausfuhr 
nach Skandinavien und den Baltenstaaten ist näheres 
aus den nachstehenden Zahlen zu entnehmen.

Monat bzw. 
Monatsdurchschnitt

Schweden

t

Däne
mark

t

Nor
wegen

t

Finn
land

t

Lettland

t

Litauen

t

1925 . . . . 27 000 18 000 47 658 7 000 1 900
1926 . . . . 145 000 70 000 8 600 15 000 21 000 4 000
1927: Januar . 191 000 69 000 1 500 3 700 33 000 15 500

Juni . . 148 000 87 000 10 000 13 000 8 000 3 000
1. Halbj. 153 000 82 000 11 000 6 000 25 000 6 000

Weitere Kohlenabnehmer sind das M e m e l  gebiet ,  
das 1927 im Monatsdurchschnitt 2300 t, und die freie 
Stadt D a n z i g ,  die in der gleichen Zeit 24 600 t bezog. 
Nach E n g l a n d  und R u ß l a n d  gingen im 1. Halbjahr 
1927 47 100 bzw. 48 400 t. An Kesselkohle wurden 
für die von Danzig ausfahrenden Schiffe im Monats
durchschnitt 17 000 t geliefert.

Die Preise der über Danzig ausgeführten polnischen 
Kohle haben sich im 1. Halbjahr 1927 in der in nach
stehender Zahlentafel dargestellten Weise entwickelt.

K o h l e n p r e i s e  f o b  D a n z i g  
(in englischen Schilling).

Jan. Anfang 
Ende .

Febr. Anfang 
Ende .

März Anfang 
s p ä te r .

April Anfang 
sp ä te r .

Mai Anfang 
Ende .

Ost
oberschlesien

18/6 
16/6-16 
15 (Italien fob 

Hafen)

16/6
15

14/6-14/9
15/6-15/7

15/7
16

14-14/3
14/4-14/5

Dombrowa-
Revier

(Kongreßpolen)

17/6-18
15-15/6

15/6
14

13/6-13/9
14/3-14/6

14/6

13/8-13/9

Tendenz

fallend

Anzeichen von 
Festigung

desgl.

steigend

steigend, gegen 
Ende fallend 

desgl.

schwach
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Ost
oberschlesien

Dombrowa-
Revier

(Kongreßpolen)
Tendenz

Juni Anfang 14/3-14/5 
(Skandina
vien u. Bal
tenstaaten).

13/10-14
(Frankreich)

fallend

Ende . 13 3 -1 3 /6 1 2 - 1 2 /3 -1 3 »>

Wie man sieht, ist die Entwicklung der Preise 
denkbar ungünstig. Der englische Ausfuhrpreis betrug 
im Mai 18/4 und im Juni 17/11 s/t und hat damit den 
niedrigsten Stand seit Kriegsende zu verzeichnen. Bei 
einem Vergleich der polnischen und englischen Preise 
muß auch die Fracht veranschlagt werden, wobei zu 
berücksichtigen ist, daß England seinen Kunden für 
Kohle und Fracht Kredite bis zu 6 Monaten bewilligt. 
Die Fracht D anzig -D änem ark  beträgt 6 / 6 - 7 ,  D a n z ig -

Schweden 6 /9 —9/3, D anzig-Italien 11 s, hingegen die 
Fracht G lasgow -Ita lien  9 s. Die ständig herunter
gehenden englischen Preise und der Frachtunterschied 
bereiten der polnischen Kohlenausfuhr große Schwierig
keiten. W enn nicht die günstigen Inlandspreise sowie 
die österreichischen, ungarischen und tschechoslo
wakischen Konventionspreise beständen, die für G rob 
kohle 32,60 Zl./t betragen (für Dombrowakohle 30,75 
Zl./t), so würde das Ausfuhrgeschäft geradezu untrag
bar sein.

Die Bedeutung der polnischen Kohlenausfuhr für 
die Handelsbilanz ist außerordentlich groß. Der Wert 
der g e s a m t p o l n i s c h e n  Kohlenausfuhr im 1. Halb
jahr 1927 betrug nach Berechnung des statistischen 
Amtes rd. 100 Mill. Goldzloty bei einer Gesamt
menge aus allen drei Steinkohlenrevieren von 5,45 
Mill. t. Der Durchschnittswert einer Tonne Ausfuhr
kohle belief sich auf 18,26 Goldzloty.

U M S C H A U.

Abb. 1. Ansicht einer tragbaren Beleuchtungsanlage.

gebräuchlichen Glühlampen mit Schutzglocke und Schutz
korb eingeführt, ohne daß Nachteiliges in sicherheitlicher 
Beziehung bekannt geworden wäre. Im Gegenteil hat sich 
gezeigt, daß gewisse Unfallgefahren, und zwar vor allem 
die Steinfallgefahr, durch die bessere Beleuchtung herab
gesetzt werden. Die bei der neuen Beleuchtungsart auf das 
Hangende fallende größere Lichtmenge läßt wesentlich 
deutlicher als bisher gefahranzeigende Risse, Spalten, Klüfte, 
hängende Schalen u. dgl. erkennen und erzieht zu dauernder 
Vorsicht. Dieser günstige Einfluß auf die Belegschaft wird

sich mit Sicherheit auswirken, wenn auch nicht sofort, so 
doch allmählich.

Für Gruben, die kein elektrisches Leitungsnetz unter
tage besitzen, sind preßluft-elektrische Beleuchtungsvor
richtungen geschaffen worden, und zwar für einzelne oder 
für mehrere Lampen. Die E i n z e l l a m p e n  bestehen aus einer 
im Sockel angebrachten Preßluftmaschine, die einen den 
Lichtstrom liefernden Elektrogenerator treibt, und aus einer 
lichtstarken Glühbirne mit dem üblichen Zubehör. Ihre Be
währung ist zweifelhaft, da bei ihnen trotz der Milchglas
glocke eine starke Blendwirkung auftritt und die Reichweite 
des Lichtes nicht sehr groß ist. Sie sind außerdem gegen 
Schwankungen der Luftspannung sehr empfindlich, woraus 
sich die Nachteile der Leuchtstärkeverminderung bei geringem

Verbesserung der Beleuchtung im Steinkohlenbergbau 
untertage.

Von Bergassessor Dr. W. M a t t h i a s s ,  Bottrop.
Die Erkenntnis, daß eine Verbesserung der Beleuchtung 

in industriellen Betrieben eine mengen- und gütemäßige 
Erhöhung der Leistung zur Folge hat, war bis vor kurzem 
im deutschen Steinkohlenbergbau nur sehr schwer in die 
Tat umzusetzen. Man überschätzte die Gefährlichkeit elek
trischer Einrichtungen und achtete die Verbesserungen in 
der Beleuchtung zu gering. So verzichtete man zunächst auf 
die Durchführung weittragender Pläne für die Beleuchtung 
mit gewöhnlichen Glühlampen und begnügte sich mit der 
zwar merklichen, aber die Möglichkeiten durchaus nicht er
schöpfenden Beleuchtungsverbesserung durch Akkumula
torenlampen.

Inzwischen hat sich das Bild grundlegend geändert. 
Eine ganze Reihe von Zechen hat mit gutem Erfolge 
eine an das allgemeine Stromnetz angeschlossene, nicht trag
bare, aber den Abbau begleitende Beleuchtung durch die

a Lufteintritt, b Siebkasten, c Luftabsperrhahn, d Drucköler, 
e Druckregler, f  Geschwindigkeitsregler, g  Preßluftdrehkolben- 
motor, h Gleichstromgenerator, i  Kabelstecker, k Lichtkabel. 

Abb. 2. Wagrechter Schnitt durch die Beleuchtungsanlage.

Luftdruck und des Durchbrennens der Birne im entgegen
gesetzten Falle ergeben. Die Anbringung eines Reglers ge
stattet die gedrängte Bauart der Lampe nicht.

Besser bewähren sich die m e h r e r e  L a m p e n  
s p e i s e n d e n  B e l e u c h t u n g s a n l a g e n ,  bei denen 
Lampen und Stromerzeuger räumlich getrennt und durch ein 
Lichtkabel verbunden sind. Abb. 1 zeigt eine derartige Vor
richtung in Ansicht, Abb. 2 die Anordnung der Einzelteile1. 
Die Darstellungen dürften ohne weitere Erläuterungen ver
ständlich sein. Die Drehzahl des Motors wird durch einen 
Druckregler dauernd so eingestellt, daß sie bei einem Luft
druck zwischen 3 und 6 at annähernd genau 3000 je min 
beträgt. Ein Durchbrennen dfer Lampen wird somit ver
hütet. Zur nähern Kennzeichnung der Einrichtung mögen 
folgende Zahlenangaben dienen: Gewicht nebst Schutz
kasten 121 kg, Länge 105 cm, Breite 39,5 cm, Höhe 41,5 cm, 
Generatorleistung 0,4 kW, Spannung 32 Volt, Lampenzahl

1 Hersteller ist die Maschinenfabrik Westfalia A .Q . in Oelsenkirchen.
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12 zu je 25 Walt oder 10 zu je 35 Watt, Lampengewicht 
mit voller Ausrüstung ohne Kabel 3,5 kg.

Außer der Anwendung eines zuverlässigen Drehzahl
reglers haben die Erbauer der Vorrichtung eine weitere 
wichtige Neuerung in den » R e i n 1i c h t g l o c k e n «  ge
schaffen. Diese bestehen aus einem blaugrünlich gefärbten 
Glase, das dem ausstrahlenden Licht eine dem Tageslicht 
ähnliche Färbung verleiht. Derartige Lampen haben den 
Vorzug, daß sie nicht blenden und eine gute Unter
scheidung der Kohle und Berge nach der Färbung ermög
lichen.

Die Prüfung der Einrichtung auf der Versuchsstrecke 
in Derne hat keine Bedenken gegen ihre Verwendung in 
Schlagwettergruben ergeben. Die bergtechnische Prüfung 
einer auf der Zeche Zollverein 3/4 seit etwa einem Viertel
jahr in Betrieb stehenden Anlage ergab, daß sie bei 
ordnungsmäßigem Lauf einen etwa 110 m langen Streb in 
der Tat gut beleuchtet. Es war möglich, die Rutsche von 
der Bergekippstelle bis zum Lader zu übersehen. Die 
Reglungsfähigkeit wurde durch plötzliches Abschalten von
9 der vorhandenen 10 Lampen geprüft, wobei man nur ein 
kurzes Hellerwerden der einen noch brennenden Lampe 
beobachtete. Die Vorzüge der Reinlicht- gegenüber den 
Klarglasglocken waren augenfällig und wurden auch von 
den Arbeitern bestätigt. Wesentliche Beschädigungen der An
lage haben sich bisher nicht ereignet. Verbesserungs
bedürftig ist die Zugänglichkeit des Filtersiebes, das gröbere 
Verunreinigungen der Preßluft vor dem Eintritt in den 
Motor zurückhalten soll. Zu Beginn der Prüfung zeigte es 
sich, daß mitgerissene Gummiteile vom Schlauchinnern das 
Sieb fast verstopft hatten. Der Ausbau des Siebes und die 
Reinigung erfordern etwa 7 min, vom Standpunkt des 
Betriebes eine zu lange Zeit.

Ferner wird für die Verwendung in weniger mächtigen 
Flözen eine andere Gestaltung der Lampen verlangt werden 
müssen. Die Höhe von 30 cm hat zur Folge, daß der 
beleuchtete Raum in Flözen mit einer Mächtigkeit von 
weniger als 1 m allzusehr beengt ist. Man kann diesen 
Übelstand dadurch beheben, daß man die Lampen an 
einem besondern Haken schräg aufhängt, oder besser da
durch, daß die Lampen nach Art der Röhrenlampen gebaut 
werden, also bei gleicher Leuchtleistung eine geringere 
Bauhöhe erhalten.

Zuschriften an die Schriftleitung.
(Ohne Verantwortlichkeit der Schriftleitung:.)

In ihrem Bericht über »Vergleichsversuchc mit 
Schüttelrutschenmotoren«1 haben Dipl.-Ing. P r e s s e r  und 
Dipl.-Ing. Mü l l e r  die grundlegende Frage, ob der ein
seitig oder der doppelseitig wirkende Motor zu bevor
zugen ist, zugunsten des zweiten beantwortet. Abgesehen 
davon, daß sich diese Frage auf so einfache Weise nicht 
entscheiden läßt, sind die ermittelten Versuchsergebnisse 
so auffallend, daß man an der zweckmäßigen Durchführung 
der Untersuchung zweifeln muß. Die Absicht der Prüfen
den war, für alle Teilnehmer dieselben Versuchsgrundlagen 
zu schaffen, welcher Bedingung scheinbar in jeder Hin
sicht entsprochen wurde. Die Verwendung des Gegen
zylinders war im gegebenen Falle für die einseitig wirken
den Motorarten unbedingt nötig, für die doppelseitigen 
Motoren dagegen mehr eine Vergünstigung. Von den 
geprüften Motoren sind als ausgesprochen einseitig wirkend 
der Eickhoffsche und der Glückauf-Motor anzusehen. Dem
nach wurden bei den Versuchen 2 einseitig und 4 doppel
seitig wirkende Motoren einander gegenübergestellt.

Vor der Erörterung der einzelnen Versuche sei der 
Arbeitsvorgang der verwendeten Rutsche an Hand des Zeit- 
geschwindigkeitsdiagranuns’ betrachtet. In den Abb. 1 und 2 
bedeutet die mit senkrechter Strichlage versehene Fläche 
den Weg des Fördergutes nach vollendetem Hingang der 
Rutsche und die wagrecht gestrichelte Fläche den Weg 
des Gutes während des Rutschenrückganges. Der Vor

schub während eines Arbeitsabschnittes ist durch die 
Summe der gestrichelten Flächen gegeben, wobei der unter 
der t-Achse befindliche Teil negativ zu nehmen ist (Abb. 1),

Abb. 1.

Um sich ein übersichtliches Bild über den Arbeits
vorgang bei einzelnen Versuchen machen zu können, be
stimmt man für jeden einzelnen Fall die Größe des Material
vorschubes in einer Arbeitspliase. Wird der Weg des 
Fördergutes in einem Arbeitsabschnitl mit s bezeichnet, so

ergibt sich der Weg aus der Formel s =  — worin
n ■ 60 -j—

Q die geförderte Menge in kg/st, n die Anzahl der Arbeits- 
G*

phasen je min, -p- die Belastung der Rutschen je m be

deutet. Die errechneten Werte sind in der nachstehenden 
Übersicht eingetragen. Da bei den einzelnen Versuchen 
mit verschiedener Hublänge gearbeitet worden ist, erscheint 
es als zweckmäßig, den Weg des Fördergutes in Hundert
teilen der betreffenden Hublänge auszudrücken, wodurch 
der Vergleich der Versuche untereinander erleichtert wird. 
Um die Motoren allein ohne Rücksicht auf die mit ihnen 
erzielten Ergebnisse bewerten zu können, bestimmt man 
zweckmäßig noch den Luftverbrauch je kW  indizierte 
Leistung.

Die an einen für den Grubenbetrieb bestimmten 
Rutschenantriebsmotor zu stellenden Anforderungen sind:
1. größte Wirtschaftlichkeit im Verbrauch des Treibmittels,
2. stoßfreies Arbeiten bei gleichzeitiger Vermeidung unzu
lässiger Beanspruchung des Materials, 3. Anpassungsfähig
keit an die wechselnden Lagerungsverhältnisse und Förder
leistungen, 4. Betriebssicherheit.

Als Unterlage für die Untersuchung, inwieweit die 
einzelnen Motorbauarten diesen Anforderungen ent
sprechen, mögen die von Presser und Müller ermittelten 
und von mir ergänzten Versuchsergebnisse sowie die bereits 
bekannten Arbeitsdiagramme der verschiedenen Motoren 
dienen. Presser und Müller haben die Motoren nur in bezug 
auf die unter 1 angeführte Forderung verglichen, indem 
die indizierte Leistung durch das Produkt aus der Förder
menge in kg/sek und der Rutschenlänge in in geteilt und 
auf diese Weise ein Bewertungskoeffizient gebildet worden 
ist. Je kleiner dieser Koeffizient ausfällt, desto besser soll 
der Motor sein. Dieses Vorgehen ist jedoch, wie man 
leicht nachweisen kann, nicht richtig. Für die Bewertung 
der Wirtschaftlichkeit einer Förderanlage ist einzig ihr 
Wirkungsgrad maßgebend und zu dessen Bestimmung die 
ideale Reibungsarbeit festzustellen, die bei denselben Ver
hältnissen geleistet werden müßte1. Diese errechnet sich 
aus der Formel: Ai — Q • ^  L, worin Q die Fördermenge 
in kg/st, u den Reibungskoeffizienten und L die Länge 
der Rutschen in m bedeutet. Wenn man mit A die wirklich

1 Qlückauf 1927, S. 553. > H a n f f s t e n g e l :  Die Förderung von M assengütern, Bd. 1, S. 243.
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Nr. des V ersuches ............................... 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10

Bauart des M o t o r s .......................... Demag Demag Demag Eickhoff Flottraann Fiottmann Flottmann Hauhlnko
Stephan, 
Frölich 

& Klüpfel
Glückauf

Verwendete Hilfseinrichtung . . . Qegen-
zylinder

Oegen-
zylinder

Oegen-
zylinder

G egen
zylinder - G egen

zylinder
Gegen-
zyllnder - — Oegen-

motor

Wirksame Kolbenfläche beim Hin
gang ..........................................cm* 381,7 381,7 381,7 303,6 176,7 337,5 337,5 962,1 314,1 304,5

Beschleunigungskraft beim Hin
gang ..........................................kg 1533 1533 1533 1214 707 1350 1350 2786 1258 1218

R utschengew ich t .....................kg 5940 7240 — 4800 sooo 6620 8000 8000 7770 8000
Ideale Beschleunigung beim Hin

gang .....................................m/sek2 2,53 2,08 2,48 0,867 2,00 1,656 3,42' 1,59 1,49
Weg des Fördergutes in einer Ar

beitsphase, von der Hublänge % 43,0 31,2 33,0 69,6 104,7 SO,7 7 2 ,2 68,1 57,00
Druckluftverbrauch je 1 kWst indi

zierter Leistung und st . . .  1 83 000 81 300 64 500 82 600 78 500 78 500 70 900 65 450 87 700
Größe der idealen Reibungs

arbeit .....................................kgm 632 000 564 000 397 000 1 116000 1468000 1284000 1412000 1399000 1 120000
Auf 1 1 angesaugter Luftmenge ent

fallen von der idealen Reibungs
arbeit .....................................kgm 2,37 2,22 1,91 3,49 3,62 3,34 2,98 4,30 2,94

1 Dauert nur kurze Zeit und sinkt dann schnell.

geleistete Arbeit bezeichnet, so stellt r| =  ~  den Wirkungs

grad der Anlage dar. Zur Bestimmung von A ist jedoch 
nicht die indizierte Leistung des betreffenden Motors, 
sondern clic angesaugte Luftmenge zu benutzen, die den 
Energievorrat wiedergibt, mit dem im besten Falle die 
Arbeit A =  kM geleistet werden kann (k ist ein Koeffizient 
und M die angesaugte Luftmenge in 1/st). Das Verhältnis

Ai
^  =  k • T) bildet somit eine dem Wirkungsgrad proportio

nale Wertziffer, die angibt, wieviel kgm idealer Reibungs
arbeit mit 1 1 angesaugter Luft an der Rutsche geleistet 
worden ist.

Daß der von Presser und Müller benutzte Bewertungs
koeffizient, der sogenannte Leistungsverbrauch W /kgm, zu 
irrigen Schlüssen führen muß, beweist folgende Betrach
tung. Man nehme an, daß 2 Motoren verglichen werden, 
welche die gleiche indizierte Leistung haben und auf der 
selben Rutschenlänge die gleiche Fördermenge liefern, von 
denen der eine Motor aber einen geringem Luftverbrauch 
aufweist als der andere. Nach dem Verfahren von Presser 
und Müller kommt man zu dem Schluß, daß beide Motoren 
gleich wirtschaftlich arbeiten, obwohl dies nicht der Fall 
ist. Aus demselben Grunde läßt sich der Vergleich zwischen 
Preßluftmotoren und elektrischen Antriebsmotoren nicht 
durchführen.

Wenn man die in Hundertteilen der entsprechenden 
Hublängen ausgedrückten Wege des Fördergutes je 
Arbeitsabschnitt betrachtet, erkennt man, daß sie mit Aus
nahme eines einzigen Falles unter den betreffenden Hub- 
langen bleiben. Diese Erscheinung läßt sich nur dadurch 
erklären, daß alle Motoren überlastet waren, d. h. daß für 
den gewählten Überdruck von 4 at die Rutschenlänge zu 
groß war. Es wird vorausgesetzt, daß bei der Anordnung 
des Antriebes kein Fehler begangen worden ist. An
scheinend sollte sich die Überlastung der Motoren in 
gleicher Weise auswirken. Man ersieht aus der vorstehen
den Zahlentafel, daß die einseitig wirkenden Motoren den 
verhältnismäßig kleinsten Materialvorschub besitzen. Eine 
Erklärung für diese Erscheinung würde am besten die 
schaubildliche Darstellung des Arbeitsvorganges in den 
einzelnen Fällen bieten. Da jedoch bei den Versuchen die 
Qeschwindigkeitsdiagramme der Rutschen und des Förder
gutes nicht aufgenommen worden sind, muß man auf Grund 
der Druckdiagramme der einzelnen Motoren auf die Form 
der zugehörigen Geschwindigkeitsdiagramme schließen. 
Dies ist bei Kenntnis aller Vorgänge, die sich während 
eines Arbeitsabschnitts abspielen, mit ziemlich großer 
Sicherheit möglich. Zum Vergleich werden am vorteil
haftesten die Versuche Nr.4 und 5 gewählt. Die Arbeitsweise 
des einseitig wirkenden Motors beim Versuch Nr. 4 läßt

sich am leichtesten verfolgen. Die erreichte Geschwindig- 
keitskurve nähert sich von allen Versuchen am meisten dem 
in Abb. 1 dargestellten idealen Falle, was mathematisch 
nachgewiesen werden kann. Der Motor, allein betrachtet, 
arbeitete sehr wirtschaftlich. Von diesem Standpunkte be
wertet, stand er, wie aus der Zahlentafel hervorgeht, an 
erster Stelle. Die Anfangsbeschleunigung der Rutschen und 
die Hublänge gehörten ebenfalls zu den größten, so daß 
man bei dieser Anordnung die besten Ergebnisse erwarten 
konnte. Beim Versuch Nr. 5 wurde ein Motor verwendet, 
der einen um 28o/o großem  Luftverbrauch je kW  indizierter 
Leistung aufwies; die Anfangsbeschleunigung der Rutsche 
war um 660/0 und die Hublänge um 22o/0 kleiner. Der 
Unterschied zwischen diesen beiden Fällen ist so offensicht
lich, daß die Überlegenheit der erstgenannten Anordnung 
auf den ersten Blick hervortritt. Wenn trotzdem im zweiten 
Falle bessere Ergebnisse erzielt worden sind, so läßt dies 
auf eine unzulässige, stoßartige Arbeitsweise des Antriebs
motors schließen, wobei das ideale Geschwindigkeits
diagramm der Rutsche die in Abb. 2 wiedergegebene 
Gestalt zeigt.

Man ersieht daraus, daß das Abbremsen der Rutsche 
am Ende des Rutschenhinganges auf unzulässig kleiner 
Bahn erfolgt. Die Beschleunigungskräftc müssen in diesem 
Zeitabschnitt ungewöhnlich hohe Werte erreichen, wodurch 
das Material weit über die zulässige Grenze hinaus be
ansprucht wird. Beim Rückgang der Rutsche haben der 
plötzliche Druckabfall im Hauptzylinder und die darauf 
folgende ebenfalls sehr rasche Drucksteigerung im Ansatz
zylinder wiederum eine unzulässig schnelle Änderung der 
positiven Werte der Rutschenbcschleunigung in die nega
tiven zur Folge. Dies bedeutet jedoch, daß die ganze 
Rutschenanlage wieder einen Stoß erfährt, der sich ¡11 
Abb. 2 als eine scharfe Biegung der Geschwindigkeitskurve 
ausprägt. Demnach sind in diesem Falle die Rutsche und 
das Antriebsgestänge nicht nur während des Hinganges, 
sondern auch während des Rückganges starken Stößen aus
gesetzt. Daß dabei für die Fortbewegung des Fördergutes 
eine günstigere Form der Rutschengesclnvindigkeiiskurve 
erreicht wird, ist aus dem Vergleich der Abb. 1 und 2 ein
leuchtend. Der scheinbare Vorteil des bessern Material- 
vorschubes und somit auch der großem  Wirtschaftlichkeit 
beim Versuch Nr. 5 ist nur durch unzulässige Arbeitsweise 
des Antriebsmotors erreicht worden. Das Arbeitsdiagramm 
des Antriebsmotors, das zuerst infolge ungeeigneter An
ordnung der Druckentnahmesteife entstellt aufgenommen 
worden ist, wie die auf Grund meiner ersten Zuschrift 
angestellten ergänzenden Versuche ergeben haben, und 
dann eine Berichtigung erfahren ha t1, läßt auch in der 
berichtigten Form die unzulässige Arbeitsweise des Motors

1 Olückauf 1927, S. 1204.
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erkennen. Man sieht, daß die Druckkurve vor Beendigung 
des Hinganges beinahe eine Senkrechte bildet und daß der 
Endüberdruck beinahe doppelt so groß ist wie der normale.

Bei Beurteilung der doppelseitig wirkenden Motoren 
muß man aber erwägen, daß die stoßartige Wirkungs
weise noch viel gefährlicher ist, wenn sie von einem starken 
Anwachsen des Oberdruckes im Arbeitszylinder begleitet 
wird. Dieser Fall tritt am Ende des Rutschenhinganges 
ein, wie aus den entsprechenden Druckdiagrammen ersicht
lich ist. Je größer dieser Überdruck ist, desto kleiner ist 
die Bahn, auf der die Rutsche abgebremst wird, desto 
ungünstiger aber auch die Materialbeanspruchung sowohl 
der Rutsche als auch des Motors selbst. Daß diese Be
anspruchung der Schraubenverbindungen die zulässige 
Grenze um ein Mehrfaches überschreitet, läßt sich leicht 
nachweisen.

Aus den angeführten Gründen ergibt sich, daß den 
Forderungen nach Wirtschaftlichkeit und stoßfreiem Ar
beiten nicht gleichzeitig entsprochen werden kann. Presser 
und Müller geben selbst zu, daß sich die Betriebssicherheit 
und die Förderleistung in gewissem Sinne entgegenstehen, 
ziehen jedoch daraus keine Folgerungen und überlassen 
dem Hersteller die Aufgabe, beide Forderungen in Einklang 
zu bringen. Wo sind jedoch diese beiden Forderungen 
besser in Einklang gebracht? Aus dem Betriebe weiß man 
doch, daß Schrauben- oder sogar Rutschen risse selbst bei 
Verwendung des stoßfrei arbeitenden einseitig wirkenden 
Motors nicht ausgeschlossen sind. Dieser Gefahr setzt man 
sich aber in viel höherm Maße aus, wenn man Motoren 
verwendet, deren Arbeitsweise mit mehrfach größerer 
Materialbeanspruchung verbunden ist.

Der Forderung nach Anpassungsfähigkeit an die wech
selnde Lagerung und Leistung entsprechen am besten die 
einseitig wirkenden Motoren und besonders der Eickhoff- 
sche. Durch Anwendung verschieden großer Gegenzylinder 
und durch beliebige Hubeinstellung ist es möglich, den 
Antriebsmotor den gegebenen Verhältnissen weitgehend 
anzupassen1. Die Verwendung eines Regelventils am Gegen
zylinder ermöglicht die Einstellung der Anfangsbeschleuni
gung der Rutsche in feinsten Stufen2. Die Nachteile des 
Gegenzylinders sind nicht so groß, wie Presser und Müller 
angeben. Der Kolben eines richtig ausgeführten Gegen
zylinders besitzt mindestens 4—5 Kolbenringe, dichtet also 
besser als die Arbeitskolben der Motoren, die nur 2 Kolben
ringe besitzen. Die Dichthaltung der kleinen Stopfbüchse 
am Gegenzylinder bietet auch keine Schwierigkeiten. Was 
die angeblichen Drucksteigerungen im Gegenzylinder zu 
Beginn des Rückganges anlangt, so kommen diese bei 
reichlich bemessenen Zuleitungen und bei richtiger Lage 
des Gegenzylinders kaum in Betracht. D e r  G e g e n - 
z y l i n d e r  d a r f  ni e  am E n d e  d e r  H a u p t l e i t u n g  a n 
g e s c h l o s s e n  w e r d e n ,  weil dann Stauungen in den 
Leitungen entstehen müssen. Keinesfalls darf man in diesem 
Falle in die Hauptleitung zwischen dem Motor und dem 
Gegenzylinder ein Drosselventil einbauen. Wenn man den 
Gegenzylinder dagegen vor dem Motor an die Hauptleitung 
anschließt, wird die Entleerung des Gegenzylinders durch 
die Saugwirkung der zu dem Arbertsmotor durch die Haupt
leitung in großer Geschwindigkeit strömenden Preßluft nur 
begünstigt.

Hinsichtlich der Betriebssicherheit muß man zwischen 
der ganzen Anlage und dem Motor allein unterscheiden. 
Dieser ist desto betriebssicherer, je geringer die Gefahr 
des Versagens der Steuerung oder der Beschädigung 
irgendeines wichtigen Bestandteiles ist. Im allgemeinen 
gibt man im Grubenbetriebe der einfachem Bauart den 
Vorzug. Wichtig ist auch der Umstand, daß bei dem ein
seitig wirkenden Motor die Aufstellung am schnellsten und 
mit kleinstem Arbeitsaufwand erfolgt.

Wie bereits erwähnt, sind bei den Versuchen die 
Motoren überlastet gewesen, was sich offenbar bei allen

‘ S k l e n a r :  Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiete der Förderrutschen, 
Mont. Rdsch. 1926, S. 554.

a S k l e n a r :  Vybrane kapitoly z oboru dopravnich zlabu, Hornicky 
Vestnlk 1925, S. 543.

Bauarten in gleicher Weise auswirken sollte. Dies ist aber 
nicht der Fall. Die Förderleistung muß desto schneller 
abnehmen, je weniger stoßartig der betreffende Motor
arbeitet. Die Ursache dieser Erscheinung liegt darin, daß 
Punkt 1 (Abb. 1), in dem das Fördergut auf der Rutsche 
vorwärts zu gleiten beginnt, bei flacher verlaufender 
Geschwindigkeitskurve weiter nach rechts und somit viel 
tiefer gelangt. Im zweiten Falle bleibt Punkt 1 wegen 
scharfer Biegung der Geschwindigkeitskurve viel länger in 
der Nähe des Scheitels, die Arbeitsbedingungen sind also 
für einen stoßfrei arbeitenden Motor viel ungünstiger, und 
man kommt infolgedessen zu irreführenden Ergebnissen.

W ar es überhaupt richtig, bei den Versuchen die 
Rutschenlänge nach der wirksamen Kolbenfläche beim 
Rückgang der Rutsche zu bestimmen? Durch diese Maß
nahme wurde nur erreicht, daß die Rutschenbeschleunigung 
beim eingesetzten Rückgang in allen Fällen gleich groß 
war. Dieses Vorgehen hat jedoch keine Berechtigung, 
weil es unmittelbar die Form der Rutschengeschwindig
keitskurven in einem Abschnitte der Arbeitsphase vor
schreibt und die ändern, für die Beurteilung der Wirkungs
weise der Motoren viel wichtigem Abschnitte nicht berück
sichtigt. Es ist klar, daß bei dieser Anordnung für die am 
wenigsten stoßartig arbeitenden Motoren die schwierigsten 
Arbeitsverhältnisse geschaffen wurden. Demnach weist die 
Ausführung der Versuche und die Auswertung ihrer Ergeb
nisse solche Mängel auf, daß das gefällte Urteil in keiner 
Weise als berechtigt erscheint.

Ingenieur A. S k l e n a r ,  Lazy bei Orlau.

Auf die Zuschrift von Ingenieur S k i e n ä f ,  der in Fach
kreisen als Patentinhaber der Eickhoff-Kugelrutsche be
kannt ist, sei kurz folgendes erwidert. Die von uns gewählte 
Bezugseinheit (W/kgm) sollte in erster Linie einen Ver
gleich der elektrischen und der Druckluft-Rutschenmotoren 
ermöglichen. Sie stellt das Verhältnis dar zwischen der 
Leistungsaufnahme und einer der Nutzleistung proportio
nalen Größe; anders ausgedrückt kann man sie den 
reziproken Wert des Wirkungsgrades nennen, den G r a m 
b e r g 1 als »Verbrauch der Maschine« bezeichnet. Es ist 
nicht einzusehen, warum dieser in der Technik überall für 
den Vergleich der Wirtschaftlichkeit von Maschinen 
gebräuchliche Begriff gerade in diesem Falle versagen 
sollte.

Das angeführte Beispiel, wonach von 2 Motoren bei 
gleichen indizierten Leistungen und gleichen Nutz
leistungen, also gleichen Wirkungsgraden, der eine einen 
geringem Luftverbrauch haben soll, beruht auf einem 
grundlegenden Irrtum, denn ein geringerer Luftverbrauch 
ist nur bei ebenfalls günstigerm Wirkungsgrade möglich.

Vergleichende Versuche mit Rutscheumotoren von ver
schiedener Bauart sind zum ersten Male von uns ausgeführt 
worden. Die dabei den Normallast-Versuchen zugrunde
gelegten Bedingungen haben wir in gemeinsamer Beratung 
mit bekannten Fachleuten aller beteiligten Finnen aus
gearbeitet. Durch die Änderung der Rutschenlänge, ent
sprechend der jeweilig beim Rückgang wirksamen Kolben
fläche, sollten die Belastungen der Motoren einander an
geglichen werden. Diese Maßnahme bedarf aber künftig 
einer weitern Vervollkommnung, weil sie sich für die 
Motoren desto günstiger auswirkte, je kürzer die errechnete 
Rutschenlänge wurde. Aus diesem Grunde lassen sich die 
von Sklenar in seiner Zahlentafel angegebenen spezifischen 
Luftverbrauchszahlen nur unter Beachtung der zugehörigen 
Rutschenlängen vergleichen.

In der Anwendung von Kompression mit ihrer hohem 
Beanspruchung des Motormaterials vermögen wir keinen 
Nachteil zu erblicken, da ihr durch die Wahl entsprechen
der Abmessungen begegnet werden kann. Auf die Be
anspruchung der Rutschen an sich sei auch hier nicht em- 
gegangen, weil uns dafür vorläufig keine ausreichenden 
Beobachtungen zur Verfügung stehen.

Nach wie vor geben wir auch heute noch dem doppel
seitig wirkenden Motor den Vorzug. Wir stützen uns dabei

i M aschinenuntersuchungen, 1922, S. 7.
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nicht allein auf die ermittelten Versuchsergcbnisse, sondern 
in erster Linie auf die bei den Vorversuchen gemachten 
Beobachtungen, wonach die einseitigen Motoren gegenüber 
den doppelseitigen selbst unter der Hand der mit ihren 
Eigenarten bestens vertrauten Fachleute weit größere 
Schwierigkeiten bereiteten und die doppelte bis dreifache 
Zeit zur Einstellung beanspruchten. Mithin geben die Aus
führungen Sklenärs uns in keiner Weise Veranlassung, 
unser Urteil zu ändern.

Dipl.-Ing. H. P r e s s e r  und Dipl.-Ing. W. Mü l l e r ,  Essen.

Die vorstehenden Ausführungen können an der Tatsache, 
daß das Vorgehen zur Bewertung der einzelnen Motorarten 
nicht ganz richtig war, nichts ändern. Für die Bauart eines 
Rutschen-Antriebsmotors sind ganz andere Richtlinien maß
gebend, als sie z. B. für eine Dampfmaschine gelten (s. die 
Unterschiede im Luftverbrauch je kW  Leistung in meiner 
Zahlentafel). Aus diesem Grunde können die Leistungs
diagramme von Rutschenmotoren nicht die Unterlage für 
den Vergleich ihrer Wirtschaftlichkeit bilden. Einzig und 
allein maßgebend ist der Verbrauch an Treibmittel, in 
diesem Falle an Preßluft. Da man jedoch die Preßluft
menge nicht auf kW  überführen kann, ist auch ein Ver
gleich der Preßluftmotoren mit den elektrischen Antrieben 
nicht möglich.

Das von mir angeführte Beispiel von 2 verschiedenen 
Motoren beruht auf keinem grundlegenden Irrtum. Der 
angeführte Fall kann ohne weiteres Vorkommen; man muß 
eben zwischen dem Wirkungsgrad einer ganzen Rutschen
anlage und demjenigen des Motors allein unterscheiden.

Die Behauptung, daß die kürzere Rutschenlänge bei 
den Versuchen einen günstigem Einfluß auf die Arbeits
weise des betreffenden Rutschenmotors ausgeübt hätte, hat 
keine Berechtigung. Bei einer Rutschenanlage wird ein 
Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit nur bei einer gewissen 
Rutschenlänge erreicht. Weicht die wirkliche Rutschen
länge von diesem günstigsten Werte ab, so sinkt zugleich 
der Wirkungsgrad der ganzen Anlage. Es ist somit klar, 
daß ein einziger Versuch mit zufällig, gewählter Rutschen
länge keine sichere Unterlage für die Bewertung von 
Rutschenmotoren bilden kann. Die Ansicht von Presser 
und Müller über den von mir angeführten spezifischen 
Luftverbrauch ist also ebenfalls mit Rücksicht auf die oben 
angeführten Gründe zu berichtigen. Ich habe diese Werte 
auf Grund der Versuchsergebnisse nur deshalb aus
gerechnet, um nachzuweisen, daß man bei richtigem Vor
gehen zu ganz ändern Ergebnissen kommt. Diese Werte 
können aber ebenfalls keine sichere Unterlage für die 
Bewertung der einzelnen Motoren bilden, weil die Aus
führung der Versuche nicht als einwandfrei zu bezeich
nen ist.

Die bei den zweiseitig wirkenden Motoren unzulässig 
hohe Beanspruchung des Rutschenmaterials, die deutlich 
aus den Arbeitsdiagrammen hervorgeht, ist für die Be
urteilung der einzelnen Motorbauarten so wichtig, daß 
man sie nicht unberücksichtigt lassen kann. Da Presser 
und Müller selbst zugeben, daß ihnen keine ausreichenden 
Beobachtungen zur Verfügung stehen, will ich nur darauf 
hin weisen, daß es völlig genügt, die Höchstbeanspruchung 
der üblichen Schraubenverbindungen auf Grund der be
treffenden Arbeitsdiagramme für die einzelnen Versuche 
festzustellen. Man würde sogleich sehen, inwieweit die zu
lässige Beanspruchung bei den einzelnen Versuchen über
schritten worden ist.

Auf die Bemerkung, daß bei den Vorversuchen die 
einseitig wirkenden Motoren weit größere Schwierigkeiten 
bereitet haben als die doppelseitig wirkenden, und daß von 
ihnen die doppelte bis dreifache Zeit zur Einstellung be
ansprucht worden ist, kann ich, weil mir darüber nichts 
Näheres bekannt ist, keine sachliche Antwort geben.

Da meine Bedenken hinsichtlich der Anordnung der 
Luftleitungen keine Berücksichtigung erfahren haben, muß 
ich annehmen, daß sie begründet sind. Daraus folgt aber 
weiter, daß diejenigen Motoren, bei denen der gewöhnliche 
Gegenzylinder Verwendung gefunden hat, unmittelbar

gebremst worden sind. Die Abbremsung erfolgte desto 
stärker, je größer die wirksame Kolbenfläche für den Hin
gang gegenüber derjenigen für den Rückgang war. Aus 
der Zahlentafel läßt sich entnehmen, daß dies wieder beim 
Versuch Nr. 4, also für den einseitig wirkenden Motor zu
trifft, während der doppelseitig wirkende Motor bei den 
Versuchen Nr. 6 und 7 dabei am wenigsten betroffen 
worden ist.

Ferner vermisse ich eine Antwort auf meine Ausfüh
rungen hinsichtlich der Reglung, der Betriebssicherheit und 
der Aufstellung der beiden Motorgattungen, muß also auch 
hier annehmen, daß sie als richtig anerkannt werden.

A. S k l e n a r .

Auf die vorstehenden Ausführungen sei abschließend 
folgendes entgegnet. Die Versuchsbedingungen sind, wie 
schon früher erwähnt, gemeinsam mit namhaften Fach
leuten des Rutschenförderwesens ausgearbeitet worden. Die 
Versuchsstrecke wurde mit größter Sorgfalt angelegt, und 
vor allem wurde darauf geachtet, daß die Untersuchungen 
für alle Motoren in gleicher Weise zur Durchführung 
kamen. Keine der beteiligten Firmen hat irgendwelche Be
anstandungen erhoben. Diese Tatsache gilt uns als der 
beste Beweis für die einwandfreie Prüfung der Motoren.

Der von Sklenar empfohlene Anschluß des Gegen
zylinders hat, wie Versuche ähnlicher Art gezeigt haben, 
praktisch keinen Einfluß auf die Abbremsung der Förder
leistung. Die unvermeidliche Drucksteigerung im Gegen
zylinder, die von der Plötzlichkeit des beginnenden Rück
hubs und von der Größe seiner baulich begrenzten 
Anschlußöffnung abhängt, muß deshalb vollständig als 
Nachteil einseitig wirkender Motoren angesehen werden.

Die von uns gewählte Bezugseinheit (W/kgm) stellt 
eine dem Wirkungsgrad proportionale Größe dar. Sie kann 
als solche denselben Anspruch auf Zweckmäßigkeit machen 
wie die von Sklenar vorgeschlagene Wertziffer, besitzt aber 
darüber hinaus noch den Vorteil, daß man die verschieden
sten Antriebsarten, im vorliegenden Falle Druckluft- und 
elektrischen Antrieb, miteinander vergleichen kann.

Sklenärs Beispiel gewinnt auch nach der Angabe, wie 
es eigentlich gemeint ist, nicht an Beweiskraft. Die T a t 
sache, daß zwei Motoren bei gleichen indizierten und 
effektiven Leistungen unter denselben Luftverhältnissen 
auch denselben Luftverbrauch haben müssen, bleibt un
umstößlich bestehen. Bringt man das angezogene Beispiel 
auf einheitliche Grundlage, ohne die überhaupt kein Ver
gleich möglich ist, so besagt es, daß zwei Motoren allein 
oder zwei Rutschenanlagen verschiedenen Wirkungsgrad 
und deshalb auch verschiedenen Luftverbrauch haben. In 
dieser Form ist es der beste mittelbare Beweis für die 
von uns aufgestellte Behauptung.

Hinsichtlich der Materialbeanspruchung der Motoren 
und Rutschen sei bemerkt, daß die verhältnismäßig 
geringen Drucksteigerungen, die zu bewältigen sind, im 
Verein mit der ständig wachsenden Güte der Werkstoffe 
etwaige Bedenken über die Betriebssicherheit künftig 
immer mehr zurücktreten lassen. Man vergegenwärtige sich 
nur, daß man beim Bau von Verbrennungsmotoren ganz 
andere Verhältnisse zu beherrschen gelernt hat. Ähnliche 
Betrachtungen treffen auch für die Rutschen selbst zu. 
Wenn wir absichtlich nicht auf die Beanspruchung des 
Rutschenmaterials eingegangen sind, so ist dies darin be
gründet, daß wir bei allen Motoren die höchste Förder
leistung angestrebt haben. Dabei konnten unter Umständen 
die heute üblichen Rutschenverbindungen stärker als normal 
beansprucht werden. Dessen waren wir uns von Anfang 
an bewußt. Keineswegs ist es aber nunmehr angängig, 
diese Begleiterscheinung, die sich bei der Lösung unserer 
Aufgabe ergeben hat, den Motoren als nachteilig in An
rechnung zu bringen. Sklenärs Verlangen, bei geringer 
Förderleistung die Schonung des Rutschenmaterials als 
besonders günstig hervorzuheben, hieße aus der Not eine 
Tugend machen, was sich mit unserm vornehmsten Grund
satz, der Unparteilichkeit, nicht vereinbaren ließe.

H. P r e s s e r  und W.  Mü l l e r .
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Hauptversammlung des Deutschen Verbandes für die 
Materialprüfungen der Technik. Die Tagesordnung der 
diesjährigen Hauptversammlung, die am 27. Oktober 
im großen Hörsaale des Langenbeck-Virchow-Hauses 
in Berlin, Luisenstraße 58, stattfindet, sieht nach Erle
digung verschiedener geschäftlicher Fragen folgende drei

Vorträge vor: 1. Professor N ä d a i ,  Göttingen, »Die
Kinematik der plastischen Formänderungen«; 2. Professor 
Dr.-Ing. L u d w i k ,  Wien, »Die Bedeutung des Gleit- und 
Reißwiderstandes für die Werkstoffprüfung«; 3. Professor 
Dr.-Ing. E n ß l i n ,  Eßlingen, »Grundlagen der theoretischen 
Festigkeitslehre*.

W I R  T S  C H A F T L I C H E S.
Die deutsche Wirtschaftslage im August 1927.

Die Wirtschaftslage zeigte im allgemeinen im Berichls- 
monat keine wesentliche Veränderung. Unstreitig hat 
nach Monaten gänzlichen Darniederliegens und schweren 
Ringens nach und nach eine Hochkonjunktur Platz er
griffen, doch wäre es falsch, diese Erscheinung für alle 
Gewerbezweige zu verallgemeinern. Auch in der Zeit des 
stärksten wirtschaftlichen Aufschwungs bleiben sleis ein
zelne Gewerbezweige mehr oder weniger zurück, wie es 
jetzt z. B. beim Bergbau deutlich zu beobachten ist, der 
vor allem durch den äußerst starken britischen Wettbewerb 
und die dadurch bewirkte sehr ungünstige Preisgestaltung 
keine Fortschritte machen kann. Eine wettere Zunahme 
der Beschäftigung ist zur Hauptsache nur für den 
Maschinenbau und die Elektroindustrie, daneben noch für 
das Bau- und Baustoffgewerbe zu erkennen. Aus den Be
richten von 3749 Betrieben verschiedener Gewerbezweige 
ergibt sich, daß die Anzahl der Beschäftigten von Mitte 
Juli bis Mitte August um weitere l,4o/0 gestiegen ist. In 
Betrieben mit befriedigendem Geschäftsgang waren 56o/o 
(54o/o im Vormonat) der Arbeiter und Angestellten tätig. 
Der Anteil der schlecht beschäftigten Werke ging von 17 
auf 15 zurück. Im ganzen läßt die Entwicklung des 
A r b e i t s m a r k t e s  den Schluß zu, daß der Konjunktur
verlauf den größten Teil der durch den fast allge
mein durchgeführten Rationalisierungsprozeß freigesetzten 
Arbeitskräfte wieder in den Produktionsgang eingeschaltet

hat. Die Zahl der Hauptunterstützungsempfänger ging iii 
der Erwerbslosenfürsorge vom 15. Juli bis zum 15. August 
um 14,72 °/o, und zwar von 493000 auf 420000, in der 
Krisenfürsorge von 181000 auf 156000 oder um 13,73o.'o 
zurück.

Auf dem G e l d m a r k t  machte sich erneut ein ver
stärkter Kapitalmangel fühlbar, dem auf den heimischen 
Emissionsmärkten keine Rechnung getragen werden 
konnte. Eine Übersicht über die im Inland aufgelegten 
deutschen Anleihen verzeichnet für die ersten vier Monate 
d. J. 955 Mill. J i, für die folgenden vier Monate dagegen 
nur 3 Mill. Ji. Die Folge davon war ein erneutes starkes 
Zurückgreifen auf die Hilfe des Auslands. Der Gesamt
betrag unserer langfristigen Ausländsanleihen belief sich 
während der fünf Monate Januar bis Mai d. J. auf 
140 Mill. J i, während der drei Monate Juni bis August da
gegen auf 650 Mill. J i. Wiederum ist am größten der An
teil der Ver. Staaten von Amerika, die trotz der Aufrecht- 
erhaltung einer recht günstigen Eigenkonjunktur weiter 
gezwungen sind, Kapital auszuführen. Bedenklich stimmen 
muß vor allem aber die starke Inanspruchnahme aus
ländischer Kredite durch öffentliche Stellen, bei denen 
gewiß nicht immer feststeht, daß diese Gelder lediglich für 
produktive Zwecke Verwendung finden. Nachstehend sei 
eine Übersicht über die Höhe der deutschen Anleihen im 
In- und Auslände während der Jahre 1925 und 1926 sowie 
für die ersten acht Monate des laufenden Jahres geboten.

Ü b e r s i c h t  ü b e r  d i e  d e u t s c h e n  A n l e i h e n  1925, 1926 u n d  J a n u a r  b i s  A u g u s t  1927 in  Mi l l .  M l.

I n l a n d a n l e i h e n A u s l a n d a n l e i h e n An
leihen
insges.

öffent
liche private zus. Amerika Eng

land
Hol
land

Schwe
den Schweiz zus. dave

öffentliche
>n
private

1925............................... — — _ 991,73 122,58 121,87 8,23 67,78 1312,19 S00.03 512,16 1312,19
Monatsdurchschnitt — — — 82.64 10,22 10,16 0,69 5,65 10936 66,68 42,68 109.36

1926............................... 1224,83 326,95 1551,78 1282,91 172,32 170,06 19,54 59,93 1704,76 965.35 739,41 3256,54
Monatsdurchschnitt 102,07 27,25 129,32 106,91 14,36 14,17 1,63 4,99 142 06 80,44 61,62 271,38

1927: Januar . . . 60,00 47,90 107,90 ;— — 5,00 _ 11,75 16,75 _ 16,75 124,65
Februar . . . 596,00 51,25 647,25 1,68 — 1500 _ _ 16,68 _ 16,68 663,93
März . . . . 75,00 IS,40 93,40 21.00 — 19,52 — — 40,52 _ 40,52 133 92
April . . . . 67,00 40,00 107.00 33,90 — — — — 33,90 29,40 4,50 140,90
Mai . . . . — 0,70 0,70 — — 16,90 — 18,23 35,13 _ 35,13 35,83
Juni . . . . — — — 84,00 — 16,90 — — 100,90 84,00 16,90 100,90
Juli . . . . — 2,00 2,00 239,40 118,09 47,65 10,50 — 415,64 265,64 150.00 417,64
August . . . — — — 78, S6 12,60 23,71 14,15 0,84 130,16 37,41 92,75 130,16

Januar-A ugust  . . 798.00 160,25 958,25 458,83 130,69 144,68 24,65 30,S2 789,68 416,45 373,23 1747,93
Monatsdurchschnitt 99,75 20.03 119,78 57,35 16,34 18,09 3,OS 3,85 98,71 52,06 46,65 218,49

zus. 2022,83 4S7,20 2510,03 2733,47 425,59 436,61 52,42 158,53 3806,63 2181,83 1624,80 6316,66

1 Nach Zusammenstellungen d e r  Disconto-Qesellschaft, Berlin.

Die Reichsbank war Ende August wieder einem be
sonders großen Ansturm ausgesetzt, der ihre Gesamt
ausleihungen auf nahezu 2% Milliarden M  steigerte. 
Tagesgeld ging im Monatsdurchschnitt von 6,99 auf 5,73o/o, 
Monatsgeld von 8,33 auf 8,22o/0 zurück.

Die Lustlosigkeit an der E f f e k t e n b ö r s e  wird durch 
die weitgehende allgemeine Zurückhaltung bestimmt; 
zudem herrschte eine derartige Verengung, daß schon 
kleinere durch die zunehmende Nervosität bedingte Um
sätze häufig heftige Kursschwankungen auslösten. Immer
hin konnte sich der Durchschnittskurs aller an der Berliner 
Börse notierten Aktien mit 172,4 auf der gleichen Höhe 
wie in den Vormonaten halten.

Die deutsche A u ß e n h a n d e l s b i l a n z  war im August 
mit 339,8 Mill. J i  passiv gegen 433,4 Mill. J i  im Monat 
vorher. Einer Gesamteinfuhr von 1210 Mill. J i  stand nur 
eine Ausfuhr in Höhe von 870 Mill. J i  gegenüber. Die 
Einfuhr an Rohstoffen ging von 603 Mill. auf 590 Mill. J  
oder um 13 Mill. Ji, die von Lebensmitteln und Getränken 
um über 100 Mill. J i  zurück. Die Ausfuhr von F e r t ig w a r e n  

hielt sich mit 629 Mill. J i auf der vormonatigen Höhe.

Die R e i c h s i n d e x z i f f e r  für die Lebenshaltungs
kosten ging von 150 auf 146,6 oder um 2,27o/o zurück, 
während der G r o ß h a n d e l s i n d e x  des Statistischen 
Reichsamts mit 137,9 nahezu gleich blieb.
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Über die Lage des R u l i r b e r g b a u s  ist des nähern 
bereits in Nr. 40 d. Z. berichtet.

Im o b e r s c h l e s i s c l i c n  S t e i n k o h l e n b e r g b a u  war 
die Absatzlage durchweg zufriedenstellend, recht rege 
Nachfrage herrschte vor allem nach Stück- uiid Staub
kohle. Die Ausfuhr nach der Tschecho-Slowakei hat sich 
der tschechisch-polnischen Auseinandersetzungen wegen 
wesentlich gehoben. Auch das Koksgeschäft zog wieder an. 
In N i e d e r s c h l e s i e n  ging die arbeitstägliche Förderung 
etwas zurück. Die Nachfrage nach Industriekohle war 
ziemlich rege, wogegen das Geschäft in Hausbrandkohle 
noch still lag.

Der B r a u n k o h l e n b e r g b a u  Mitteldeutschlands ver- 
zeichnete gegen Monatsende, kurz vor Ablauf der Sommer- 
rabatte, eine wesentlich lebhaftere Nachfrage. Im Weißen- 
felser Revier wurden etwa 10 bis 15 X  der Brikettherstellung 
auf Lager genommen gegen 50o/o in der gleichen Zeit des 
Vorjahrs. Im r h e i n i s c h e n  Braunkohlenbergbau hielt die 
günstige Marktlage unvermindert an.

Die Geschäftstätigkeit am E i s e n  m a r k t  hielt sich in 
der Berichtszeit in verhältnismäßig ruhigen Bahnen. Die 
laufenden Umsätze blieben im allgemeinen etwas hinter den 
Ziffern des vorhergehenden Monats zurück, doch ist die 
Lage immerhin nicht unbefriedigend. Die Abrufe gingen 
weiter flott vor sich, und die Werke sind noch recht gu t 
beschäftigt. Im Hinblick auf die vorgeschrittene Jahres
zeit dürfte jedoch mit einem kommenden Nachlassen des 
Auftragseingangs zu rechnen sein. Der durchschnittliche 
Auftragsbestand stellte sich in Halbzeug, Form- und Band
eisen auf etwa drei Monate, in Grobblechen auf zwei bis drei 
Monate, in Bandeisen und Feinblechen auf anderthalb bis 
zwei Monate und in Walzdraht auf etwa ein bis anderthalb 
Monate. Die Geschäftslage in Halbzeug hat sich kaum ge
ändert. Der etwas nachlassende Auftragseingang aus dem 
Inland wurde durch die zeitweise lebhaftere Auslandsnach
frage ausgeglichen. Die Abrufe an Walzwerkserzeugnissen 
gingen nach wie vor regelmäßig ein. In Form- und Stab
eisen hält die gute Beschäftigung der Werke weiter an. 
Der Auftragsbestand in Grobblechen ist besonders infolge 
der Verringerung der Schiffsbauaufträge merklich zurück
gegangen. In Feinblechen war der Markt weiter fest, 
Mittelbleche lagen dagegen ruhig. Die Ausfuhrpreise sind 
allgemein noch immer sehr gedrückt, doch machen sich 
Anzeichen bemerkbar, die auf eine kommende Befestigung 
schließen lassen. Die Verhandlungen der Internationalen 
Rohstahlgemeinschaft zwecks Bildung von Verkaufsverbän
den gerieten erneut ins Stocken.

Der M a s c h i n e n b a u  erfuhr im Berichtsmonat keine 
wesentliche Veränderung. Der Auftragseingang blieb im 
ganzen der gleiche, doch ist die Lage der einzelnen 
Zweige nicht einheitlich. Gut beschäftigt waren der Textil
maschinen- und Motorenbau, auch im Bau von Kranen und 
Hebezeugen war der Beschäftigungsgrad günstig. Die vor
liegenden Aufträge verbürgen im allgemeinen noch eine 
durchschnittliche Beschäftigung für zwei bis drei Monate. 
Das Ausfuhrgeschäft lag weiter still.

Die Geschäftslage der c h e m i s c h e n  Industrie zeigt 
weiterhin einen ruhigen Verlauf. Der Beschäftigungsgrad 
war im großen und ganzen zufriedenstellend. Die Werke 
der K a l k i n d u s t r i e  waren immer noch nicht voll aus
genutzt. In den S t e i n b r u c h  b e t r i e b e n  herrschte infolge 
umfangreicher Straßenbauten sehr rege Geschäftstätigkeit, 
die teilweise eine Erhöhung der Belegschaftsziffer zur 
Folge hatte.

Die W a g e n  S t e l l u n g  entsprach mit geringen Aus
nahmen den Anforderungen, so daß Störungen nicht zu 
verzeichnen waren. Die Gesamtwagenstellung betrug 
4,06 Mill. t und war damit um 154000 t größer als im Vor
monat.

Der Steinkohlenbergbau Niederschlesiens im Jahre 1926'.

Wenngleich die Vorteile, die der britische Bergarbeiter- 
ausstand für die deutsche Kohlenwirtschaft mit sich brachte, 
in erster Linie dem Ruhrbergbau zugute kamen, so konnte sich 
doch auch der niederschlesische Kohlenbezirk in den letzten 
Monaten des Berichtsjahres durch bedeutende Verminde
rung seiner Haldenbestände und Steigerung der Förderung 
wesentlich erholen. Die niedrigste Bestandsziffer in Kohle 
wurde im Januar 1927 mit 10000 t erreicht, während der 
Höchststand im Juni 1926 bei rd. 194 000 t lag. In Koks 
waren die Absatzverhältnisse nicht so günstig. Hier wurde 
gegen den Höchststand im Juli des Berichtsjahres mit 1450001 
lediglich eine Verminderung auf rd. 51 000 t im November 
erzielt.

Über die Entwicklung der K o h l e n f ö r d e r u n g ,  K o k s 
e r z e u g u n g  u n d  P r e ß k o h l e n h e r s t e l l u n g  der dem 
Verein angehörenden Gruben unterrichtet die folgende 
Zahlentafel2.

In den Sommermonaten pflegt die arbeitstägliche För
derung, bedingt durch die verstärkte Urlaubsgewährung an 
die Belegschaft, den Stillstand im Hausbrandgeschäft und 
andere Umstände, zurückzugehen. Diese Erscheinung machte 
sich im Berichtsjahr besonders stark bemerkbar und

Z a h l e n t a f e l  1. Steinkohlenförderung, Kokserzeugung und Preßkohlenherstellung.

Jahr
Zahl der 

betriebenen 
Werke

Angelegte Arbeiter 

insges. 1913 =  100

Steinkohlen
förderung 

t |1913 =  100

Zahl der Koksöfen 
vor- i davon in 

handen i Betrieb

Kokserzeugung 

t 1913 =  100

Preßkohlen
erzeugung 

t ! 1913 =  100

1013
1922
1923
1924
1925
1926

15
16 
16 
16 
17 
14

29 650 
44 122 
46 079 
39 574 
31 966 
29 774

100,00
148.81
155.41 
133,47
107.81
100.42

5 527 859 
5 464 280 
5 301 695 
5 584 536 
5 561 193 
5 587 809

100,00
98,85
95,91

101,03
100,60
101,08

930
796
730
715
715
725

877
764
711
645
673
647

959 569 
993 090 
950 039 
893 083 
925 118 
895 024

100,0
103,5
99.0
93.1 
96,4 
93,3

100 549 
127 492 
130 658 
105 591 
109 164 
184 480

100,0
126,7
129,9
105,0
108,6
183,5

Z a h l e n t a f e l  2. Zahl der durchschnittlich angelegten Arbeiter.

Jahr

Arbeiter im Untertage beschäftigte

Arbeiter 
bei der 
Koks

erzeugung

Arbeiter 
in den 
P reß 

kohlen
werken

Arbeiter 
bei der 
T onge 

winnung

G esam t
be leg 
schaft

Davon sind
u ru o e n

abs.

netricDe 
von der 

Gesamt
beleg
schaft 

%

Aroeit
Grubent

abs.

er im 
letriebe 

von der 
G esamt

belegschaft 

%

Männl

abs.

Arb. 
von der 
Gesamt

beleg
schaft 

%

Weibl

abs.

Arb. 
von der 
Gesamt

beleg
schaft 

%

Jugdl

abs.

Arb. 
von d e r  
Gesamt

beleg
schaft 

%
1913 27 529 92,S5 20 671 69,72 1288 59 774 29 650 28 392 95,76 376 1,27 882 2,97
1922 41 475 94,00 29 663 67,23 1667 S7 893 44 122 42 287 95,84 751 1,70 1084 2,46
1923 43 402 94,19 31 188 67,68 1652 S6 939 46 079 44 457 96,48 712 1,55 910 1,97
1924 36 871 93,17 26 502 66,97 1580 69 1054 39 574 38 398 97,03 582 1,47 594 1,50
1925 29 703 92,92 21 780 68,13 1289 85 889 31 966 31 152 97,45 474 1,48 340 1,07
1926 27 523 92,44 20 653 69,37 1335 135 781 29 774 29 091 97,71 411 1,38 272 0,91

1 Nach dem Jahresbericht des Vereins für die bergbaulichen Interessen Niederschlesiens für das Jahr 1926.
2 Die in dieser und den folgenden Zahlentafeln gemachten Angaben beziehen sich nur auf die dem Niederschlesischen Verein angehörenden Gruben. 

Nichtmitglied ist jedoch nur 1 O rube.
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läßt erkennen, daß die allgemeine Ungunst der wirtschaft
lichen Verhältnisse eine Drosselung der Förderung not
wendig machte. Daneben wirkten sich die fortschreitenden 
Mechanisierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen der Be
triebe belegschaftsvermindernd aus, so daß im April 1926 
mit einem Belegschaftsstand von 29303 Mann erstmalig die 
Belegschaftsziffer der Vorkriegszeit erreicht wurde, ln den 
folgenden Monaten wurde dieser Belegschaftsstand sogar

noch unterschritten (im Juni 28124 Mann oder 95 % der 
Vorkriegsbelegschaft). Als die Auswirkungen des britischen 
Aussfandes in Niederschlesien fühlbar wurden, war ein 
schnelles Ansteigen der arbeitstäglichen Förderung zu beob
achten, mit dem eine Vermehrung der Belegschaft Hand in 
Hand ging. Ende September hatte die Belegschaftsziffer 
wieder den Vorkriegsstand überschritten und betrug am 
Schlüsse des Berichtsjahres gegenüber 1913 103,3 %. Nä

Z a h l e n t a f e l  3. Selbstverbrauch und Absatz.

1913 1924 1925 1926

abs.

t

von der
Förderung:

bzw.
Erzeugung

°lIn

abs.

t

von der 
Förderung 

bzw. 
Erzeugung

Io

abs.

t

von der 
Förderung 

bzw. 
Erzeugung 

%

abs.

t

von der
Förderung

bzw.
Erzeugung

°l 1 n

1. S t e i n k o h l e :
Selbstverbrauch für Betriebszwecke . 462 541 8,37 548 SS7 9,83 483 737 8,70 510 951 9,14
D e p u ta tk o h le ............................... 112 958 2,04 166 3S6 2,9S 139 023 2,50 132 768 2,38

zus. 575 499 10,41 715 273 12,81 622 760 11,20 643 719 11,52
Absatz 

durch Verkauf
a) Eisenbahnversand . . .
b) L a n d a b s a t z ..................... |  3 691 852 66,79

3 17S 374 
315 S44

56,91
5,66

3 239 873 
343 337

58,26
6,17

3 221 601 
343 517

57,65
6,15

an eigene Kokereien . . . 
an eigene Preßkohlenwerke . \ 1 272 441 23,02

1 129 481 
97 095

20,23
1,73

1 215 217 
103 932

21,85
1,87

1 169 002 
176 731

20,92
3,16

an sonstige eigene Werke 1 27 662 0,50 39 159 0,70 73 217 1,31

zus. 4 964 293 89,80 4 748 456 85,03 4 941 518 88,86 4 9S4 068 89,20
Haldenbestand am Jahresende. 212 454 3,84 210 260 3,77 76 719 1,38 21 897 0,39

2. Ko k s :
Selbstverbrauch für Betriebszwecke . 11 751 1,23 30 915 3,46 28 212 3,05 34 877 3,90
D e p u t a t k o k s ............................... 33 515 0,06 147 0,02 154 0,02

zus. 11 784 1,23 31 430 3,52 28 359 3,07 35 031 3,91
Absatz 

durch Verkauf
a) Eisenbahnversand . . . 940 087 97,97 820 465 91,87 906 857 98,03 833 563 93,13
b) L a n d a b s a t z ..................... 6 312 0,66 8 120 0,91 S 672 0,94 S 798 0,98

an sonstige eigene Werke 2184 0,23 3 604 0,40 4151 0,45 4 165 0,47

zus. 948 583 98,S6 832 1S9 93.18 919 680 99,41 846 526 94,58
Haldenbestarid am Jahresende . 30 323 3,16 77 633 8,69 54 712 5,91 56 179 6,28

3. P r e ß k o h l e :
Selbstverbrauch für Betriebszwecke . 2 485 2,47 772 0,73 2 386 2,19 2 244 1,22
D e p u ta tp r e ß k o h le ..................... 90 0,09 79 0,07 3 346 3,07 728 0,39

zus. 2 575 2,56 851 0,80 5 732 5,25 2 972 1,61
Absatz 

durch Verkauf
a) Eisenbahnversand . . . 96126 95,60 103 163 97,70 101 913 93,36 179 583 97,35
b) L a n d a b s a t z ..................... 2193 2,18 1 245 1,18 1 736 1,59 1 877 1,02

an sonstige eigene Werke 346 0,34 42 0,04 61 0,06 29 0,02

zus. 98 665 98,13 104 450 98,92 103 710 95,00 181 4S9 98,38
Haldenbestand am Jahresende . 492 0,49 293 0,28 15 0,01 34 0,02

Z a h l e n t a f e l  4. Absatz von Kohle, Koks und Preßkohle nach dem Auslande.

Kohle Koks Preßkohle

1913
t

1924
t

1925
t

1926
t

1913
t

1924
t

1925
t

1926
t

1913
t

1924
t

1925
t

1926
t

Deutsch-Österreich . 
Tschecho-Slowakei j l  147 692

29 415 
253 937

29 206 
331 917

2 875 
256 664 ¡ 413 970

27 183 
128 228

28 879 
142 409

23 688 
143 749 }7974

25
1432

10
2076 2086

U n g a r n ..................... J 1 445 2 045 1 095 | 2 393 5 427 5 823 1 _ _ --
I t a l i e n .......................... 115 265 1 970 1 555 3 515 4 363 _ _ --
Rumänien . . . . -- 25 160 150 20 180 150 35 _ _ _ —
R u ß l a n d ..................... 2 529 _ — 48 684 _ _ _ _ _ __ _
Schweden . . . . — — -- 610 _ _ 285 _ _ _ --
M e m e l.......................... — — _ 350 _ 18 50 165 — _ _ --
Ost-Oberschlesien . . — — _ 20 _ 4 250 982
Jugoslavien . . . . — 30 45 175 _ 1 012 740 450 _ _ --
S c h w e i z ..................... — 3 120 383 _ _ 3 133 5 034 3 363 _ 1320 155 .—
P o l e n .......................... — 2 922 2 170 _ _ 3 573 4 350 _ _ 18 _ —
Danzig .......................... — 380 20 15 _ 40 20 _ _ _ --
Dänemark . . . . — 60 — 2 815 _ 485 --- 13 147 ■ _ _ 140
E s t l a n d ..................... — — — 950 _ _ __ 570 __ _ _ —
L i t a u e n ..................... — _ _ 595 _ _ _ 110 _ __ —
Norwegen . . . . — — — 930 _ — _ _ _ _ —

U b e r s e e ..................... — — 366 390 -- — — 47 385 -- -- — 860

zus. 1 150 221 291 449 366 211 635 604 462 674 172 050 191 556 243 133 7974 2795 2241 3086
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heres über die Entwicklung der Belegschaftszahl ist aus 
Zahlentafel 2 zu ersehen.

Über Selbstverbrauch, Absatz und Lagerbestände unter
richtet die Zahlentafel 3.

Die Kohlenlieferungen an das Ausland betrugen im 
Berichtsjahr 636000 t. Hiervon gingen 366000 t oder 57,64% 
über See; 257 000 t oder 40,38.% erhielt die Tschecho
slowakei, die im Vorjahr von der Oesamtausfuhr Nieder
schlesiens an Kohle (366000 t) allein 332000 t oder 90,64 °/0 
bezogen hatte. An Koks wurden im letzten Jahr 243000 t 
ausgeführt, die in der Hauptsache nach der Tschecho-Slowakei 
(144000 t), überS ee  (47000 t), Deutsch-Österreich (24000 t) 
und nach Dänemark gingen. Einzelheiten über den Aus
landabsatz bietet die Zahlentafel 4.

Zahlentafel 5 gibt ein Bild von der Entwicklung der 
Gewinnung an Nebenerzeugnissen. Eine erhebliche Stei
gerung gegen das Vorjahr weist die Leuchtgasgewinnung 
auf (+4,51 Mill. m3 oder 28,44 °/o), die gegenüber der des 
Jahres 1913 bereits eine Zunahme auf das Siebenfache 
erfahren hat. Die Herstellung von feuerfestem Ton ging 
gegen 1925 um 18600 t zurück, während bei den übrigen 
Erzeugnissen keine nennenswerte Veränderung zu ver
zeichnen ist.

Z a h l e n t a f e l  5. Qewinnung von Nebenerzeugnissen.

1913
t

1924
t

1925
t

1926
t

T e e r ..................... 32 308 28 819 34 224 33 201
Teerpech . . , 
schwefelsaures

445 20 197 49

Ammoniak . . 9 993 9 208 11 111 11 105
Benzol . . . . 5 973 9 978 10 859 10 358
Rohnaphthalin 29 80 117 116
Toneisenstein . . 8 262 3 130 1 983 2111
feuerfester Ton . 143 617 159 951 111 229 92 595
Leuchtgas . cbm 2 877 477 16 287 599 15 852 957 20 360 848

Wagenstellung zu den Zechen, Kokereien und Preßkohlen
werken der deutschen Bergbaubezirke für die Abfuhr von 
Kohle, Koks und Preßkohle im Monat A u g u s t  1927 (Wagen 
auf 10 t Ladegewicht zurückgeführt).

Bezirk
Insgesamt 

gestellte \  
1926 | 1927

I Arbeitstag 
C^agen 

1926 | 1927

ich1
±  1927 

g e g . 1926 
°/o

A. S t e i n k o h l e :
R u h r ..................... 797 155 729 918 30 660 27 034 -11,83
Oberschlesien . . 144 769 154 179 5 568 5710 +  2,55
Niederschlesien . . 42 028 37 466 1 616 1 388 -14,11
S aar .......................... 98 988 97 361 3 807 3 606 -  5,28
Aachen . . . . 43 456 40 532 1 671 1 501 -10,17
Hannover . . . . 5177 5 055 199 187 -  6,03
Münster . . . . 3 398 2 919 131 108 -17,56
Sachsen . . . . 43 389 26 654 1 669 987 -40,86

zus. A. 1 178 360 1094084 45 321 40 521 -10,59
B. B r a u n k o h l e :

H a l l e ..................... 163 337 178 359 6 282 6 606 +  5,16
Magdeburg . . . 34 126 36 364 1 313 1 347 +  2,59
E r f u r t ..................... 18415 18 721 708 693 -  2,12
K assel..................... 7 618 7 797 293 289 -  1,37
Hannover . . . . 416 465 16 17 +  6,25
Rhein. Braunk.-Bez. 84 691 98 039 3 257 3 631 +  11,48
Breslau . . . . 2 292 2 790 88 103 +  17,05
Frankfurt a. M . . . 763 822 29 30 +  3,45
Sachsen . . . . 64 011 65 791 2 462 2 437 -  1 ,02
Bayern ..................... 10 453 10 907 402 420 + 4,48
O s t e n ..................... 2 685 2 257 103 84 -18,45

zus. B. | 388 807 | 422 312 | 14 953 15 657 +  4,71

zus. A. u. B. |1 567 167 ¡1516396|60 274 56 178 -  6,80

1 Die durchschnittliche Stellungsziffer für den Arbeitstag Ist ermittelt 
durch Teilung der Insgesamt gestellten W agen durch die Zahl der Arbeitstage.

Im August 1927 fehlten im Bezirk Aachen 17 Wagen, 
im rheinischen Braunkohlenbezirk 6 und in Sachsen (Braun
kohle) 53 Wagen. Im betreffenden Monat des Vorjahres 
haben im Bezirk Halle 1093, in Magdeburg 321, in Sachsen 
(Braunkohle) 1401 und im Osten 8 Wagen gefehlt.

Gewinnung der bayerischen Bergwerks-, Hütten-
und Salinenbetriebe im Jahre 1926.

(Nach Mitteilungen des Oberbergamts München.)

Erzeugnisse
Betrie
bene

Werke

Me 
19251 

t

nge
1926'

t

Ar
beiter

zahl

I. Bergbau 
A.Vorbehaltene Mineralien

S te i n k o h le .....................
B raunkoh le .....................
Eisenerze..........................
Zink- und Bleierze . .
K u p fe re r z e .....................
Oold- und Silbererze . 
Schwefelkies und 

sonstige Vitriolerze .
S te in sa lz ..........................
Öl- und Asphaltschiefer 
E r d ö l ...............................

6
16
54

\
/

1

} 3

37 069 
2171 463 

514931 
7 876 

175 
2 600

5 475 
260 
400 

20

36149 
2211 619 

417 111

|  3 287

9 049 
234 

10 
29

459 
7 351 
1 131

38

1

85
74

* 3 
/  3

zus. A

B. Nicht vorbehaltene 
Mineralien

85 2 740 689 2 677 488 9142

G r a p h i t .......................... 16 16 853 14 305 331
Ocker und Farberde 40 11 086 8 024 90
K reide............................... 3 2 873 2 905 24
Porzellanerde . . . . 5 372 896 421 581 133
Feuerfeste Tonerde . . 58 311 304 241 162 625
B l e i c h e r d e ..................... 14 69504 399
S p e c k s te in ..................... 4 3 461 3 834 52
F lu ß s p a t .......................... 14 31 454 32 475 218
S ch w ersp a t ..................... 18 21 477 26955 135
F e ld s p a t .......................... 7 10 258 6 660 56
Dach- und Tafelschiefer . 190 162 5
Zementmergel . . . . 5 72 327 52 947 52
S c h m i r g e l ..................... 370 375 2
G i p s ...............................
Kalkstein, Marmor und

11 57 884 45 690 85

D o l o m i t ..................... 331 1 970 477 1 894 427 2 893
Sandstein.......................... 337 317 581 336 613 1 740
W e t z s t e i n ..................... 6 12 55 9
B a s a l t ............................... 17 1 125 781 1 266 234 1 437
G ra n i t ...............................
Porphyr, Melaphyr,

212 672 083 816 599 4 324

Diabas usw.................. 64 864 949 803 995 2 295
T r a ß ............................... 6 500 1 569 8
Serpentin..........................
Bodenbelegsfeine und

61 681 56 076 117

Dachplatten . . . . 11 10619 3 397 125
Lithographiesteine . . 
Quarzsand und Stück

11 • 3 736 562

quarz .......................... 51 473 923 420 529 451
Neuburger Weiß . . . 5 13 200 13 605 61
P h o s p h o r i t ..................... — 200 — —

zus. B
II. Salinen

1246 6 429 439 6 543 414 16 229

S i e d e s a l z ..........................

III. Hütten

4 39 995 44 380 285

Eisen: Roheisen . . . . 244 725 225 476 774
Gußeisen . . . . 104 191 507 132 950 9 239
Schmiedeeisen . . 3 216 966 232 206 1 632
Flußei sen. . . . 206 656 215 172 407

Eisen insges. 

Schwefelsäure und Kies-

859 854 805 804 12 052

ab b rän d e .......................... 5 309 185 315 347 515

zus. III |

t Nur rechtsrheinisches Bayern.

1 169 039 1 121 151 12 567
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Deutschlands Gewinnung an Eisen und Stahl.

Roheisen Rohstahl Walzwerkserzeugnisse Zahl der
Monats

durchschnitt Deutschland davon Rheinland- 
Westfalen Deutschland davon Rheinland- 

Westfalen Deutschland davon Rheinland- 
Westfalen

in Betrieb 
befind

bzw. Monat insges.
t

arbeils-
täglich

t
insges.

t

arbeits
täglich

t
insges.

t

arbeits 
täglich

t
insges.

t

arbeits
täglich

t
insges.

t

arbeits 
täglich

t
insges.

t

arbeits 
täglich

t

lichen
Hochöfen

19131 . . . 1 609 09S 52 901 6S4 096 22 491 1 577 924 61 879 842 670 33 046 1 391 579 54 572 765 102 30 004 313
19132 . . . 903 933 29 883 684 096 22 491 1 014 78S 39 796 842 670 33 046 908 746 35 637 765 102 30 004 .
1920 . . . 586 96S 19 244 371 946 12 195 773 157 30 221 513 469 20 070 636 311 24 872 430 372 16 822 1273
1921 . . . 653 779 21 494 469 764 15 444 833 045 32 452 628 450 24 485 696 344 27 130 522 752 20 367 1463
1922 . . . 782 973 25 741 594 006 19 529 976 192 38 407 767 020 30178 818 403 32199 639 041 25 143 147
1923 . .  . 411 362 13 523 243 759 8014 525 438 20 538 326 303 12 755 457 215 17 872 298 446 11 666 66
1924 . . . 651 019 21 345 521 956 17 113 819 605 32 039 672 302 26 279 681 193 26 627 551 382 21 552 106
1925 . .  . 848 058 27 881 666 680 21 918 1 016 208 39 982 824 641 32 445 853 840 33 594 680 049 26 756 83
1926 . . . 803 627 26 421 646 936 21 269 1 028 470 40 332 823 294 32 286 856 340 33 582 674 804 26 463 109
1927: Jan. . 1 061 167 34 231 839 993 27 097 1 308 924 52 357 1 045 962 41 838 1 043 131 41 725 808 020 32321 116

Febr. 96S 774 34 599 766 296 27 368 1 233 609 51 400 984 481 41 020 953 910 39 746 734 272 30 595 112
März 1 0S5 859 35 02S 865 617 27 923 1 415 694 52 433 1 129 842 41 846 1 106 681 40 988 850 037 31 483 111
April 1 051 872 35 062 828 602 27 620 1 289 290 53 720 1 027 751 42 823 1 007 856 41 994 780 530 32 522 113
Mai . 1 129 802 36 445 S94 888 2S867 1 377 719 55 109 1 094 462 43 778 1 087 068 43 4S3 840 178 33 607 112
Juni . 1 067 583 35 586 835 798 27 860 1 327 976 53 119 1 055 774 42 231 1 063 460 42 53S 827 633 33 105 113
Juli . 1 108 893 35 771 876 965 28 289 1 361 861 52 379 1 0S5 036 41 732 1 052 527 40 482 820 249 31 548 115
Aug.. 1 115 503 35 984 881 767 28 444 1 426 253 1 52 824 1 124 731 41 657 1 129 837 41 846 866 675 32 099 115

1 Deutschland in seinem frühem , 2 in seinem jetzigen Oebielsumfang. 3 Einschl. Ost-Oberschlesien.

Reiehslndexziffern für die Lebenshaltungskosten

(1913/14=100).

p 2 ?
Gesamt
lebens

ba
c
3

bi
c

3 ti 

bJDj~

bi
c
3

Sonst.
Bedarfc c c rt U 3 

iß-0 —
haltung

ohne jzICi
3
E E O 

3 3
N (y 'S

einschl.
Ver-

0 - -C W oh
nung

cu.
UJ 1 'S. «E cq

24)
co

kehrs-
ausgab.

1925: Jan. 135,6 152,0 145,4 71,0 138,0 173,0 176,4
April 136,7 151,4 144,2 78,5 138,2 173,5 178,0
Juli 143,3 158,9 153,8 81,8 139,2 173,7 184,8
Okt. 143,5 157,3 150,5 89,0 142,1 173,9 188,5

1926: Jan. 139,8 152,1 143,3 91,1 142,5 171,1 189,1
April 139,6 150,3 141,6 97,4 141,7 167,0 188,8
Juli 142,4 152,0 145,3 104,4 141,1 162,7 186,3
Okt. 142,2 151,7 145,4 104,9 143,5 159,6 185,1

1927:Jan. 144,6 154,7 150,7 104,9 144,7 156,7 182,4
Febr. 145,4 155,7 152,3 104,9 144,5 156,4 182,0
Marz 144,9 155,0 151,2 104,9 144,6 156,4 182,2
April 146,4 154,3 150,3 115,1 143,1 155,9 182,9
Mai 146,5 154,5 150.S 115,1 140,6 155,7 183,2
Juni 147,7 156,0 152,8 115,1 140,4 156,4 183,3
Juli 150.0 158,8 156,8 115,1 141,6 156,4 183,5
Aug. 146,6 154,6 150,3 115,1 142,8 157,7 183,9
Sept. 147,1 155,2 150,6 115,1 144,5 159,6 184,1

Die Reichsindexziifer für die Lebenshaltungskosten be
läuft sich für den Durchschnitt des Monats September auf
147,1 gegen 146,6 im Monat vorher und ist um 0,34 % 
gestiegen. An dieser Steigerung sind mit Ausnahme der 
Miete sämtliche Bedarfsgruppen beteiligt, und zwar erhöhten 
sich die Kosten für Heizung und Beleuchtung sowie für 
Bekleidung um je 2°/0, die Ausgaben für den sonstigen 
Bedarf um 1 °/0 und die für Ernährung um 0,2 °/0.

Die YVohnungsverliältnisse der Ruhrbergarbeiter.

Dem kürzlich erschienenen Geschäftsbericht der Treu
handstelle für Bergmannswohnstätten entnehmen wir 
die folgenden Ausführungen über die Wohnungsnot im 
Ruhrbezirk und die von der Treuhandstelle beabsichtigten 
Gegenmaßnahmen.

Die Rationalisierung im Bergbau hat dazu geführt, daß 
verschiedene Schachfanlagen stillgelegt, andere hingegen 
stärker betrieben wurden. Hierdurch verloren zahlreiche 
Bergleute ihre bisherige Arbeitsstätte und mußten oft weit 
entfernt neu in Arbeit treten. Nur wenigen glückte es, 
in der Nähe ihrer neuen Arbeitsstätte auch eine einiger
maßen zureichende Wohnung zu erhalten. Erschreckend 
groß ist vielmehr die Zahl derjenigen, welche in der 
Gegend ihrer neuen Arbeitsgelegenheit entweder gar keine

oder nur eine vollkommen unzureichende Wohnung er
halten konnten. Eine von der Treuhandstelle veranlaßte 
Umfrage erfaßt leider nicht sämtliche Bergbauunternehmun
gen, so daß deren Ergebnis die ungünstige Lage nicht im 
vollen Umfange erkennen läßt. Trotzdem sprechen die 
durch die Umfrage gewonnenen und nachstehend wieder
gegebenen Zahlen für sich.

Von den seit Anfang 1926 neu angelegten Bergleuten 
haben 11439 in der Nähe ihrer Arbeitsstätte noch keine 
Wohnung, weitere 6166 haben eine unzureichende Woh
nung. Auch 310 Belegschaftsmitglieder, die als Flüchtlinge 
aus ehemals deutschen, aber abgetretenen Landesteilen 
eingestellt wurden, haben entweder keine oder eine unzu
reichende Wohnung. Berücksichtigt man die bereits er
wähnte UnVollständigkeit, so ist mit rd. 20000 Wohnungen 
zu rechnen, welche im hiesigen Kohlenbezirk. infolge der 
Rationalisierung in den stärker betriebenen Gebieten den 
Bergbauangehörigen fehlen. Dabei ist noch zu bedenken, 
daß sich der Wohnungsmangel naturgemäß nicht etwa 
gleichmäßig in den letztgenannten Gebieten verteilt, 
sondern an verschiedenen Stellen besonders stark in die 
Erscheinung tritt.

Da es die Treuhandstelle als ihre Aufgabe betrachtet, 
einem derartigen Notstände der Bergbauangehörigen, wenn 
möglich, zu steuern, hat sie bereits in der ersten Hälfte 
des Berichtsjahres 1926 Anträge an die zuständigen Reichs
und Staatsministerien gestellt, welche die Errichtung von 
Wohnungen in denjenigen Gegenden des Ruhrkohlen
bezirks zum Ziele hatten, in denen die Wohnungsnot am 
stärksten ist. Trotz aller schriftlichen und mündlichen Ver
handlungen haben diese Bemühungen bisher keinen Erfolg 
gezeitigt, hauptsächlich aus dem Grunde, weil die in erster 
Linie in Frage kommenden Mittel der produktiven Erwerbs
losenfürsorge nach Ansicht der zuständigen Stellen nicht 
eingesetzt werden können, da seit Mitte 1926 erwerbslose 
Bergleute (abgesehen von ungelernten Übertagearbeitern) 
nicht mehr vorhanden seien. Der Hinweis darauf, daß ein 
Zustand mit Tausenden von Bergarbeiterfamilien, welche 
vollkommen unzureichend irgendwo zusammengepfercht 
untergebracht seien, und mit ändern noch mehr tausend 
Familien, deren Ernährer entweder von der Familie getrennt 
wohnen oder tagtäglich weite Entfernungen zurücklegen 
müssen, nicht lange währen dürfe und besondere Hilfs
maßnahmen von Reich und Staat erheische, wurde an sich 
und grundsätzlich anerkannt, ohne daß aber bis heute ein 
Weg der Hilfe gefunden wurde.

Da besondere Mittel bisher nicht erlangt werden konn
ten, blieb nichts anderes übrig, als — in freilich nur sehr 
bescheidenem Umfange — eine Anzahl Wohnungen in Bau
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zu nehmen, deren Finanzierung mit Hilfe von Hauszins- 
steucrdarlehen der Gemeinden oder aus dem Ausgleichs
fonds des Verbandspräsidenten, auch mit Zinszuschüssen 
ermöglicht werden konnte. Die beteiligten Arbeitgeber 
leisten einen verlorenen Zuschuß von 1200 M  je Wohnung, 
wodurch die Wohnungen für ihre eigenen Angestellten und 
Arbeiter gesichert bleiben. Die Auswahl der Wohnungs
anwärter erfolgt unter möglichster Berücksichtigung der 
Wünsche des Arbeitgebers durch den zuständigen Woh- 
inmgsausschuß der Bergmannssiedlungen. Im Berichtsjahre 
1926 konnte der Bau von 147 Wohnungen in Angriff ge 
nommen werden. Im ersten Halbjahr 1927 hat sich die Zahl 
dieser Neubauten verdoppelt, über den Bau weiterer wird 
verhandelt. Die Treuhandstelle hofft, daß sich Mittel und 
Wege zur Finanzierung einer großem  Bautätigkeit in den 
Gegenden des schlimmsten Notstandes durch eine besondere 
Hilfsmaßnahme von Reich und Staat finden lassen.

Güterverkehr im Dortmunder Hafen im August 1927.

Verkehr In den Häfen Wanne im August 1927.

A n g e k o m m e n
v o n

Holland . . 
Emden . . . 
Bremen. . . 
Rhein-Herne- 
Kanalu.Rhein 

Mittelland- 
Kanal . . .

zus.

A b g e g a n g e n  
n a c h  

Holland . . 
Emden . . . 
Bremen. , . 
Rhein-Herne- 
Kanalu.Rhein 

Mittelland- 
Kanal . . .

Oesarat-
güter-

umschlag

ZUS.

1927
1926

August

Zahl der 
Schiffe

leer

222
367

8

67

58

722

144
60

228

52

95

442

41

578

Oesamt-
güter-

verkehr

t

113316 
204 610 

1 408

28 892

27 952

376 178

33 808 
35 733

4 563 

4 231

78 335 
454 513 
342 690

davon
waren

t

Erz: 
85 220 

196 967

11 601 

26 378

320 166

Kohle: 
2 608 

34 953

2490 

3 890

43 941

Januar—August

August 
1926 | 1927

Januar-August 
1926 | 1927

Eingelaufene Schiffe . . 451 369 2700 2861
Ausgelaufene Schiffe . . 444 363 2588 2S80

Güterumschlag im t t t t

W e s t h a f e n ..................... 231 052 184 420 1 411 848 1 559 784
davon Brennstoffe 

Güterumschlag im
230532 184 150 /  401 837 1550269

O s t h a f e n ..................... 12 147 13 372 93 003 101 383
davon Brennstoffe 2057 650 34130 13615

Gesamtgüterumschlag 243 199 197 792 1 504 851 1 661 167
davon Brennstoffe 

Gesamtgüterumschlag in 
bzw. aus der Richtung

232589 184 800

■

1435967 1563884

Duisburg-Ruhrort (Inl.) 43 302 32 246 239 225 307 370
„ (Ausl.) 127 395 97 200 881 862 867 051

E m d e n .......................... 42 549 27 794 229 368 217 495
B r e m e n .......................... 20 554 28 634 110 850 195 614
H a n n o v e r ..................... 9 399 11 918 43 546 73 637

Zahl der 
Schiffe

leer

1466
233S

73

337

471

46S5

705
301

6

43

51

24
176

277

2
678

2860

265

1J05¡3S05

Oesamt
güter

verkehr

t

754 593
1396390 
13 821

133 524

227 808

2 526136

210 570 
153 357 

2 743

12 617

17316

396 603
2 922 739 
1 999 636

davon
waren

t-

Berliner Preisnotierungen für Metalle 
(in Reichsmark für 100 kg).

Erz:
610110
1 336967

40 892 

215 323

2 203292

Kohle: 
16 209 

137 815 
2 632

5 279

14 383

176318

2. 9. | 16. | 23. 
September 1927

30.

E l e k t r o l y t k u p f e r  
(wirebars), prompt, cif. 
Hamburg, Bremen od. 
R otterdam ..................... 126,25 126,25 126,— 126,— 125,75

Raffinadekupfer 
99/99,3 \ .....................

Originalhütten rohzink , 
Preis im freien Verkehr

Remelted - Plaltenzink 
von handelsüblicher 
Beschaffenheit . . . 49,50 49,50 50,— 48,75 48,50

Originalhütten a l u m i 
n i u m  98/99 % in 
B l ö c k e n ..................... 210,— 210,— 210,— 210,— 210,—

dgl. in Walz- oder Draht
barren 99 °i0 . . . . 2 1 4 ,- 214,— 2 1 4 , - 2 1 4 - 214,—

Rein n i c k e I 98/99 % . 340,— 3 4 0 ,- 340,— 340,— 340,—
A n t im o n - R e g u lu s  . 85 — 88,— 9 0 , - 8 5 , - 85,—
S i l b e r  in Barren, etwa 
900 fein1 ..................... 7 5 , - 76,25 76,25 76,50 7 7 -

Die Preise verstehen sich ab Lager in Deutschland.
> Für 1 kg.

Förderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen

förderung

t

Koks
er

zeugung

i

Preß-
kohien-

her-
stellung

t

Wagenstellung Brennstoffversand W asser
stand 

des Rheines 
bei Caub 
(normal 
2,30 m)

m

Zechen, Kokereien und P reß 
kohlenwerken des Ruhrbezirks 
(W agen auf 1 0 1 Ladegewicht 

zurückgeführt)

i J f a *  |

Dulsburg-
Ruhrorter-

(Kipper-
ieistung)

t

Kanal- 
Zechen- 
H ä f  e n

t

private 
Rh ein-

t

insges.

t

Okt. 2. Sonntag \ — 6 045 — _ — _
3. 364 001 /1 45 901 10 041 26 701 — 41 242 41 864 9 598 92 704 4,50
4 381 096 79 571 10 820 27 969 40 033 42 020 12 462 94 515 4,23
5. 364 935 77 6S4 11 204 27 590 — 38 527 33 019 9 350 80 896 4,05
6. 374 412 78 111 11 392 27S60 — 36 091 38 992 9 598 84 681 3,87
7. 384 141 78 548 12197 27 963 — 37 825 43 871 9 966 91 662 3,67
8. 360 040 73 211 10 407 27 992 — 44 343 38 611 8 390 91 344 3,57

zus. 2 228 625 533 026 66 061 172 120 _ 23S061 238 377 59 364 535 802
arbeitstägl. 371 438 76147 11 010 28 687 — 39 677 39 730 9 894 89 300 .

1 Vorläufige Zahlen.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 7. Oktober 1927 endigenden Woche1.

1. K o h 1 e n m  a r k t  (Börse zu Newcastle-on-Tyne). 
Nach den letzten Börsenberichten haben sich die Preise in 
der Berichtswoche etwas gebessert, doch ist die Besserung 
so geringfügig, daß sie keine Bedeutung für die allgemeine

1 Nach Colliery Ouardian.

Marktlage gewann, und diese deshalb doch weiter recht 
unbefriedigend und ungünstig geblieben ist. Die Zunahme 
der Ausfuhr, so erfreulich sie an sich auch für den eng
lischen Bergbau ist, wurde nur durch die niedrigen Preise 
bewirkt, die so schlecht waren, daß sie bedeutende Ver
luste mit sich brachten. Dennoch konnte der scharfe aus
ländische Wettbewerb nicht ausgeschaltet werden, obwohl 
sich auf die Dauer die äußerst niedrigen englischen Preise
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sehr fühlbar machen. So schlossen in der letzten Woche die 
norwegischen Staatsbahnen auf Lieferung von 8000 t zu 12 s 
IO'/j d mit Schlesien ab, während als niedrigstes britisches 
Angebot 13 s 2 d genannt wurden, ein Preis, der im Ver
hältnis zur Oüte der Kohle als äußerst gering bezeichnet 
werden muß. Der Oktobermarkt ei öffnete nicht besonders 
ermutigend, anderseits liegt aber auch eine Genugtuung 
darin, daß sich keine Anzeichen für eine weitere Ver
schlechterung der Marktlage bemerkbar machen. Gaskohle 
lag ziemlich fest, und auch die Nachfrage hielt sich auf der 
gleichen Höhe. Kessel-, Koks- und Bunkerkohle dagegen 
waren im Überfluß vorhanden und flau. In Gaskoks war 
der Handel lebhaft und die verhältnismäßig geringen Vor
räte gingen glatt ab; die willkommene Besserung der Nach
frage nach Oießerei- und Hochofenkoks hat sich auch in 
der Berichtswoche bei festen Preisen behauptet.

Aus der nachstehenden Zahlentafel ist die Bewegung 
der Kohlenpreise in den Monaten August und September 
zu ersehen.

Uber die in den einzelnen Monaten erzielten Fracht
sätze unterrichtet die nachstehende Zahlentafel.

Art der Kohle

August

höchster

Preis

September

n‘s?errg1 h5chster 
Preis

5
1 1.1 (fob.)

Beste Kesselkohle: Blyth . . 14/3 14/6 13,6 14/6
Durham . 16 17 15/6 17

zweite Sorte: Blyth . . . . 14 13 14
Tyne . . . . 14 13 14

ungesiebte Kesselkohle . . 12/6 13 12 13/6
kleine Kesselkohle: Blyth . . 9/6 10/3 9/6 10/3

Tyne . . 9 9/6 9 9/6
besondere 10 10/6 10 10/6

beste G a s k o h l e ..................... 16 16/6 15/6 16/6
zweite S o r t e .......................... 13/6 14/6 13/6 14/6
besondere Gaskohle . . . 16 16/6 15/6 16/6
ungesiebte Bunkerkohle:

D u r h a m ............................... 14/6 15/6 14/6 15/6
Northumberland . . . . 12/6 13/6 12/6 13/6

K o k s k o h le ............................... 13/9 14/3 13/6 14
H a u sb ran d k o h le ..................... 21 24 21 24
G ie ß e r e ik o k s .......................... 18 20 17 20
Hochofenkoks.......................... 18 20 17 20
bester G a s k o k s ..................... 20/6 21 20 21

2. F r a c h t e n m a r k t .  Im allgemeinen blieb die Lage 
auf dem Kohlen-Chartermarkt unverändert. An großen 
Schiffen herrschte hier und da einiger Mangel, der die 
Frachtsätze etwas ansteigen ließ. Das beste Geschäft war 
jedoch in kleinen Laderäumen. Überhaupt hat sich das 
Kohlengeschäft während der letzten Wochen an der Nord
ostküste sowie in Cardiff gehoben. Das Geschäft mit dem 
Mittelmeer konnte sich Mitte der Woche befestigen. Auch 
der Küstenhandel und das baltische Geschäft lagen gut, 
ohne daß sie jedoch an Umfang Zunahmen. Die Aus
sichten auf Oktober sind im allgemeinen nicht ungünstig, 
doch läßt die Ungewißheit, die auf dem ganzen Kohlen
handel ruht, kein besonderes Vertrauen aufkommen.

C a r d i f f - Tyne-

Monat Genua
Le Alexan La Rotter Ham- Stock

Havre drien Plata dam bürg holm
s s s s s s s

1914:
Juli . . 7/2 V» 3/1 Is/* 7/4 14/6 3/2 3/5 4/7

1926:
Januar 9/5'/2 3/972 11/874 16/6 3/9 4
Februar . 9/10'/2 4/72 12/6 19/6 3/772 3/11 ,
März . . 9/93/4

9/1 >/*
3/6 12/4 19/3 3/972 3/9

April . . 3/4 11/63/4 16/7
Ausstand

Dezember 10/10 4/6 12/4 a/4 14/872 5 5/4
1927:

Januar 9/974 4/43/4 11/5V« 13/10'/* 4/2 4/6
Februar . 10/53/< 3/113/* 12/7‘/4 13/11-/4 4/8/4 4/P/4 5/7
März . . 10/9 '/< 3/1OV2 13/s/4 14 4 3/11
April . . 10/3'/4 3/83A 1372 13/27« 3/10 3/7 4/10
Mai . . 10/4 3/7 V* 13/73/4 12/11 3/117a 4/9 5/3
Juni . . 9/7 3/10 l l / 7 3/4 13/1 3/7 3/8 5/4
Juli. . . 7/11 3/1 l a/< 10/7« 13/3 3/6 3/10 4/10
August . 7/774 3/77* 9/10‘/2 12/111/4 , 3,9
September 8/872 3/5>/* 10/10 13/9 3/103/* 3/1072 5/6

Londoner Preisnotierungen für Nebenerzeugnisse1.
Der Markt für T e e r e r z e u g n i s s e  war im großen und 

ganzen fest. Obwohl Naphtha im Preise zurückging, blieb 
das Geschäft recht lebhaft. Benzol hat sich erneut ge
festigt, und für Karbolsäure hielt die günstige Nachfrage 
an. Pech lag verhältnismäßig schlecht, Teer wurde dagegen 
reichlich gefragt.

Nebenerzeugnis

Benzol, 90 er ger., Norden 1 Gail.
,, „ „ Süden . 1 „

Rein-Toluol . . . .  
Karbolsäure, roh 60%

„ krist. . . 
Solventnaphtha I, ger.,

N o rd e n .....................
Solventnaphtha I, ger.,

Süden .....................
Rohnaphtha, Norden .
Kreosot .....................
Pech, fob. Ostküste .

„ fas. Westküste .
T e e r ...............................
schwefelsaures Ammo

niak, 20,6 °/o Stickstoff . 1

1 
i
1 1. t
1
1

In der Woche endigend am 
30. Sept. | 7. Okt.

1/ 1%
1/2

1 „ 2 1- 1/11
1 „ 2/472
1 Ib. /8‘/4 / 87s

1 Gail. /11V* /II

1 „ / l i  7» /II

92/6

/8>/i 
18'12 

90

62/6

10 £

87/6

Das Inlandgeschäft für s c h w e f e l s a u e r s  Ammo n i a k  
war nach wie vor ruhig, doch scheint eine bessere Stim
mung Platz greifen zu wollen.

1 Nach Colllery Ouardian.

P A  T E N T B E R I C H T .
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht Im Patentblatt vom 29. September 1927.

1 a. 1005097. Neuwalzwerk A. G., Bösperde (Westf.). 
Drahtgewebe für Kohlen- und Erzaufbereitung. 29.8.27.

5 c. 1005388. Wilhelm Waskönig und Walter Menning- 
mann, Bochum. Reparaturstempel für Bergbau. 22.7.27.

5 d. 1 005044. Estner & Schmidt G. m. b. H., Maschinen
fabrik, Herne. In der Höhe verstellbare Halter für Gestein
staubbühnen mit ein und zwei Auflagehaken. 1.7.26.

5d. 1005607. Förster & Co., Maschinenfabrik und
Dampfkesselreinigung, Essen. Gesteinwurfmaschine für 
Bergeversatz. 11.3.27.

10a. 1005112. H. I. Limberg, Essen. Kokskammertür.
1.9.27.

10a. 1005515. Sächsische Maschinenfabrik vorm. Rieh. 
Hartmann A. G , Chemnitz. Einebnungsvorrichtung für Koks
öfen. 4.9.26.

20d. 1005428. Karl Rumpf & Co., Bochum. Achslager 
für Gruben- und Feldbahnwagen. 2.9.27.

20k. 1004790; Firma Edmund Wilms, Bochum. Vor
richtung zum Verbinden und Nachspannen von Drahtenden 
von elektrischen Oberleitungen, besonders für Grubenbahnen. 
19. 8. 27.

21 f. 1 005312. Friedrich Weißenfels, Gladbeck-Zweckel. 
Als Trag- oder Aufhängegestell dienende Schutzglocke für 
elektrische Grubenlampen. 18.8.27.

26 d. 1004789. Dr. C. Otto & Comp. G. m. b. H., Bochum. 
Gaskühler. 19. 8. 27.

27 b. 1005128. Gerhard Lohmann, Dortmund. Kom
pressoranlage für den Bergwerksbetrieb untertage. 11. 10.26.

40 a. 1004823. Firma Cornelius Heinz, Aachen. Queck
silber-Destillierapparat. 9. 6. 27.

42h. 1004715. Ernst Bode, Berlin. Optisches Instru
ment zur Besichtigung von Bohrungen, Rohren, Höhlungen,
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Oefäßen u.dgl. mit bewegbaren bzw. verstellbaren optischen 
Teilen am Objektivende. 27.8.27.

61a. 1004736. Dr.-Ing. Alexander Bernhard Dräger, 
Lübeck. Atmungsgerät. 1.10.26.

64 c. 1004733. Firma P. Mühlhoff, Uedem (Bez. Düssel
dorf). Vorrichtung zur Entnahme von Benzin o. dgl. in ab
gemessenen Mengen. 23.12.25.

78 e. 1004879. Joseph Norres, Oelsenkirchen. Zünd
schnur-Sprengkapselverbindung. 1. 9.27.

78 e. 1004880. Joseph Norres, Gelsenkirchen. Zünd-
schnurhalter. 1.9.27.

81 e. 1004881. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Köln- 
Kalk. Bunkeranordnung für Schachtkübelförderung. 11.6.25.

81 e. 1004884. ATO. Allgemeine Transportanlagen-
Oesellschaft m. b. H., Leipzig. Vorrichtung zum Aufstapeln 
von langen Gegenständen, besonders Hölzern, Schienen 
o. dgl. 4.12.25.

81 e. 1004893. ATG. Allgemeine Transportanlagen-
Oesellschaft m. b. H., Leipzig. Einrichtung zum Entleeren 
von Großraumbunkern. 31.3.27.

81 e. 1005651. Dietrich Hesse, Duisburg-Beeck. Schüttel
rutschenverbindung. 30. 8. 27.

Patent-Anmeldungen,
die vom 29. September 1927 an zwei Monate lang ln d e r  Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

10a, 36. H. 104284. Dr.-Ing. Fritz G. Hoffmann, Lugau- 
Neuölsnitz (Erzgebirge). Schweiofen mit Außenbeheizung.
17.11.25.

14b, 9. H. 106212, 106213, 106347 und 109121. Hugo 
Heinrich, Zwickau (Sa.). Maschine mit sichelförmigem 
Arbeitsraum und exzenterförmig bewegtem Kolben. Zus. 
z. Anm. H. 104476. 17.4., 24.4. und 4.12.26.

14b, 9. H. 106341. Hugo Heinrich, Zwickau (Sa.). 
Kühl- oder Heizvorrichtung für Maschinen mit sichelförmi
gem Arbeitsraum und exzenterförmig bewegtem Kolben. 
Zus. z. Anm. H. 104476. 27.4.26.

14 b, 9. H. 106348. Hugo Heinrich, Zwickau (Sa.). 
Maschine mit sichelförmigem Arbeitsraum und durch einen 
Zylinder hindurchtretendem Widerlager. 24.4.26.

20 a, 20. P. 50518. J. Pohlig A. G., Köln-Zollstock. Seil- 
klemme für Seilförderungen, Bremsberge, Schrägaufzüge.
14.5.25. Österreich 3.3. 25.

23 b, 5. 0 ,56233. Qasoline Products Company, Inc., 
Neuyork. Verfahren zur Spaltung schwerer Kohlenwasser
stoffe. 25.3.22.

23b,5. J . 30153. Hermanus Johannes Jansen d. J., Schie- 
dam (Holland). Verfahren und Vorrichtung zum Kracken 
von Kohlenwasserstoffen, wie Mineralölen, Teer u. dgl.
28.1.27.

241, 5. P.47189. Henry Adam Procter M. A. L. L. B., 
Liverpool (England). Brenner für pulverförmige Brennstoffe, 
besonders Kohlenstaub. 4.12. 23. England 13.12. 22 und 
Australien 3. 2. 23.

26 d, 3. C. 39628. Compagnie pour la Fabrication des 
Compteurs et Matériel d’Usines à Gas, Montrouge, Seine 
(Frankreich). Vorrichtung zum Abscheiden von Teer aus 
Oasen. 5.4.27. Frankreich 4. 6.26.

26d, 8. F. 63636. Dr. Franz Fischer, Mülheim (Ruhr). 
Reinigung von Gasen von Schwefelwasserstoff durch Zer
legen desselben in Wasserstoff und Schwefel. 5.5.27.

_40a,  5. B. 118658. Gaston de Béthune, Schaerbeek- 
Brüssel. Vorrichtung zum Kühlen der Wand eines Dreh
ofens. 12.3.25.

40 a, 5. K. 100175. Richard Keßler, Ober-Schreiberhau 
(Riesengeb.). Drehtrommelofen zum Rösten von Zinkblende 
und ändern sulfidischen Erzen. 4. 8. 26.

80 b, 8. U. 9076. United States Metals Refining Com
pany, Carteret, New-Jersey (V. St. A.). Verfahren zur Her
stellung von geformten feuetfesten Gegenständen aus Ma
gnesit. 7. 12. 25. V. St. Amerika 10.12.24.

81 e, 10. M. 95868. Maschinenfabrik Buckau A. G. zu 
Magdeburg, Magdeburg. Nachgiebige Tragrollen für die 
Beladestelle von Förderbändern. 23.8.26.

Sie, 103. H. 108109. Johann Holland, Herne (Westf.). 
selbsttätiger Förderwagenkipper. 20. 9. 26.

81 e, 103. 0 .16229. Oberschlesische Dampfkessel-Be- 
darfs-G. m. b. H., Oleiwitz. Von Hand zu bedienender Zwei
seitenkipper. 13. 1. 27.

81 e, 136. M. 95142. Richard Mühlhäuser, Vöhringen 
(Iller), Verfahren zum Erhöhen der Dichtigkeit von aus
zutragendem Gut. 28.6.26.

85c, 3. W.71631. Wasser- und Abwasser-Reinigung
G .m .b .H . ,  Neustadt (Haardt). Schlammfaulraum mit über 
dessen Füllhöhe sich erhebender Gashaube. 28.1.26.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekannlgeinacht worden 
Ist, läuft die fünfjährige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)

5 d (3). 446675,, vom 20. April 1924. Erteilung bekannt- 
gemacht am 23. Juni 1927. H e r m a n n  H e l d  in W a n n e  
(Bez. Münster). Selbsttätig wirkender Stapelverschluß mit 
Sicherheitsklappen.

Der Verschluß hat zwei einander gegenüberliegende, 
den Zugang zum Stapel (Schacht) verschließende Türen und 
zwei den Verschluß nach oben abdeckende Sicherheitsklappen. 
Die Türen und die Klappen sind so miteinander verbunden, 
daß die Klappen selbsttätig geschlossen werden, wenn die 
Türen von dem von oben ankommenden Fördergestell ge
öffnet werden, und daß die Türen selbsttätig geschlossen 
werden, wenn die Klappen von dem sich aufwärts bewegen
den Förderkorb geöffnet werden. Infolgedessen wirkt der 
Verschluß als Wetterschleuse.

10a (17). 449010, vom 6. Mai 1924. Erteilung bekannt
gemacht am 18. August 1927. W e s  t f a 1 i a - D i n n e n d  ah 1 
A.G. in  B o c h u m .  Trockenlöschen von Koks.

Der Koks soll vom Ofen durch eine endlose Förder
vorrichtung (Becherwerk o. dgl.) unmittelbar einem Vorrats
behälter (Koksturm) zugeführt und dabei der Trocken
löschung durch Gas unterworfen werden, das durch ein 
das Becherwerk gasdicht umgebendes Gehäuse strömt. Das 
endlose Fördermittel der Fördervorrichtung kann außerhalb 
des Gehäuses liegen und mit Hilfe durch einen Schlitz des 
Gehäuses greifender Arme die in dem Gehäuse liegenden 
Fördergefäße tragen. Diese können aus einem Bunker 
beschickt werden, der gasdicht an das Gehäuse angeschlossen 
ist und mit Hilfe eines Fiillwagens o. dgl. gefüllt wird.

10a (22). 448735, vom 5. März 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 4. August 1927. D i p l . - I n g .  Dr .  R u d o l f  
G e i p e r t  i n  B e r l i n - M a r i e n d o r f .  Verfahren und Ein
richtung zur Ermittlung der Eignung von Kohle fü r  die Ent
gasung in Öfen durch Entgasen kleiner Kohlenproben.

Die kleinen Kohlenproben sollen zu einem oder mehreren 
Preßlingen verarbeitet und in den auf die Entgasungstem
peratur erhitzten Entgasungsraum des Versuchsofens einge
führt werden. Die Einhaltung einer bestimmten Form und 
Größe der Proben soll bei Vergleichsversuchen die Gewähr 
für die genau gleiche Größe des Raumes bieten, den die 
Probe im glühenden Teil des Entgasungsraumes frei läßt. 
Falls aus den Proben mehrere kleinere Preßlinge herge
stellt werden, sollen diese Preßlinge durch Einkapseln oder 
Aufziehen auf einen Draht zu einem unverschieblichen 
Ganzen verbunden werden. Der Entgasungsbehälter, in 
den die Proben (Preßlinge) eingeführt werden, kann un
mittelbar als Wärmespeicher ausgebildet oder von einem 
Wärmespeicher umschlossen sein. Als Entgasungsbehälter 
läßt sich ein gasdichtes Rohr aus einem feuerfesten Stoff 
verwenden, das mit seinem einen geschlossenen, als Ent
gasungsraum dienenden Ende in den Versuchsofen hinein
ragt, und dessen anderes Ende zum Einführen des Preßlings 
und zum Abführen der entstehenden Gase und Dämpfe dient.

10 a (37). 448890, vom 10. September 1920. Erteilung 
bekanntgemacht am 11. August 1927. A l l g e m e i n e  Ve r -  
g a s u n g s - G e s e l l s c h a f t  m. b . H.  in B e r l i n - Ha l e n s e e .  
Verfahren zur Gewinnung von Urteer aus bituminösen Schiefern 
durch Innenheizung. Zus. z. Pat. 435210. Das Hauptpatent 
hat angefangen am 6. März 1920.

Der Schiefer soll etwa auf Nußgröße zerkleinert und 
in einem schachtförmigen Ofen durch Innenheizung mit Hilfe 
heißer Verbrennungsgase, die aus dem fixen Kohlenstoff des 
Schweirückstandes gewonnen werden, verschwelt werden.

19a (24). 448699, vom 25. Juli 1925. Erteilung bekannt
gemacht am 4. August 1927. W e r s c h e n - W e i ß e n f e l s e r  
Br a u n k o h l e n - A . G .  in Ha l l e  (Saale) u n d  M ax  J a s c h k e  
in N e u z e t z s c h  (Bez. Weißenfels). Baggergleis mit einem 
von ihm unabhängigen Umführungsgleis.

Das aus den Schienen des fünfschienigen Baggergleises 
bestehende Fördergleis ist mit dem Umführungsgleis durch 
eine zweigleisige Schiebebühne verbunden, auf welche die 
leeren Wagen geschoben werden, die erforderlich sind, um
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das Out aufzunehmen, das während der durch den Zug
wechsel bedingten Pausen durch den Bagger gefördert wird. 
Die leeren Wagen werden durch einen auf den beiden der 
Böschung benachbarten Schienen des Baggergleises laufen
den Schlepper von der Schiebebühne abgezogen und auf 
der dritten und vierten Schiene dieses Gleises unter das 
Tor des Baggers gefahren.

19a (28). 448700, vom 13. Juli 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 4. August 1927. » E i n t r a c h t «  B r a u n k o h l e n 
w e r k e  u n d  B r i k e t t f a b r i k e n  A.G. u n d  Wi l l i  Ap p e l  in 
W e l z o w  (N.-L.), Fahrbarer Schwellenrücker zum Ver- 
schwenken und Ausrichten der Schwellen in Gleisrichtung mit 
Hilfe von Preßzylinder und Preßkolben.

Der Preßzylinder des Rückers ist mit einem Fahrgestell 
verbunden, das drei Laufräder hat, und der Preßkolben trägt 
am freien Ende ein Laufrad. An dem Fahrgestell und dem 
Preßkolben ist je eine Druckklaue so drehbar um die Achse 
des Preßzylinders angeordnet, daß jede Klaue durch Drehung 
in den Bereich der zu verschwendenden und auszurichten
den Schwellen gebracht werden kann. Außerdem sind das 
Fahrgestell und der Preßkolben mit je einer Klemmbacken- 
verrieglung versehen, die zur Befestigung der Teile an der 
einen Schiene des Fahrgleises dient.

20 a (12). 448899, vom 28. Januar 1927. Erteilung
bekanntgemacht am 11. August 1927. K u r t  R u d o l p h ,  
D r a h t s e i l b a h n e n  in L e ip z ig .  Seilumführungsscheiben 
bei Seilbahnen mit zwei endlosen Zugseilen.

Jedes Zugseil der Bahn ist um eine quer zu ihrer Achse 
verschiebbare Seilscheibe geführt, und die beiden verschieb
baren Seilscheiben sind untereinander durch ein um eine 
Ausgleichseilscheibe geführtes Seil verbunden. Die Aus
gleichscheibe kann als Spannvorrichtung ausgebildet sein, 
so daß sie die beiden Zugseile stets unter gleich hoher 
Spannung hält.

20 a (14). 448851, vom 19. November 1926. Erteilung 
bekanntgemacht am 11. August 1927. S c h e n c k  u n d  Li e be -  
H a r k o r t  A.G. in  D ü s s e l d o r f  u n d  H e r m a n n  H a m 
b r o c k  i n  D ü s s e l d o r f - O b e r k a s s e l .  Förderanlage mit 
Hilfe einer Zahnradlokomotive, besonders fü r  Schrägaufzüge.

Bei der Anlage liegt die Oberkante der Zahnstange so 
tief unter der Oberkante der Schienen, daß der Schienen
strang mit dem Grubengleis durch eine oberhalb der Zahn
stange liegende Weichenzunge verbunden werden kann, 
und bei geöffneter Weiche das Zahnrad der Lokomotive 
beim Durchfahren der Weiche in Verbindung mit der Zahn
stange bleibt.

20a (14). 448900, vom 29. Dezember 1926. Erteilung 
bekanntgemacht am 11. August 1927. S c h e n c k  u n d  Li e be -  
H a r k o r t  A.G. in  D ü s s e l d o r f .  Großraumförderung mit 
Hilfe eines Druckwagens und Zahnstangenbetriebs.

Die Zahnstange der Förderung ist an den Stellen der 
Ober- und der Unterstation, an denen die leeren Wagen 
vom Fördergleis abrollen und die vollen Wagen auf das 
Gleis gedrückt werden, so versenkbar, daß eine Schienen
weiche über sie geschoben werden kann.

20a (20). 448901, vom 4. November 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 11. August 1927. H e i n r i c h  Schr ödt er  
i n  L ö ß n i t z  (Erzgeb.). Seilklemme fü r  Förderbahnen.

Die Klemme besteht aus zwei mit dem Förderwagen 
durch ein über Rollen geführtes Zugmittel verbundenen, 
das Förderseil zangenartig umfassenden Hebeln, die so 
gebogen sind, daß die Klemme über die Führungsrollen 
für das Zugmittel laufen kann.

20 e (16). 448856, vom 16. Januar 1927. Erteilung
bekanntgemacht am 11. August 1927. H e i n r i c h  Budden-  
h o r n  in A n n e n  (Westf.). Förderwagenkupplung.

Die Kupplung besteht aus einem Kupplungsschäkel und 
einem Haken, die so an einem gemeinsamen Aufhänge
schäkel aufgehängt sind, daß der Haken zwischen den 
Schenkeln des Schäkels liegt. Diese umgreifen (den Auf
hängeschäkel mit Hilfe von Langaugen, die eine seitliche 
Erweiterung haben, so daß ein gleichzeitiges Hindurch
stecken des Aufhängeschäkels durch die hintereinanderliegen
den Öffnungen des Kupplungsschäkels und des zwischen 
dessen Schenkeln liegenden Hakens möglich ist.

21 f (49). 449000, vom 15. September 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 11. August 1927. G. Sc ha nz e nba c h
& Co.  G . m. b . H.  in F r a n k f u r t  (Main). Schlagwetter-uni 
explosionssichere Schutzglasanordnung fü r  elektrische Leuchten 
(Beleuchtungskörper).

Das Schutzglas ist in der Höhe aus mehreren dick
wandigen niedrigen, durch Zentrierringe verbundenen Klar
oder Öpalglaszylindern und einer dickwandigen Klarglas
bodenscheibe zusammengesetzt. Die Glaszylinder und die 
Bodenscheibe werden durch einen als Schutz dienenden 
Metallkorb zusammengehalten.

24 c (7). 447921, vom 2. Dezember 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 21.Juli 1927. D e m a g - A . G .  i n Duis
b u r g .  Luftumsteuerventil fü r  Regeneratoröfen.

Das Ventil hat einen auf einer ebenen Platte gleiten
den muschelförmigen Schieber, der die zum Ofen führenden 
Gas- und Luftkanäle und den zum Kamin führenden Kanal 
steuert. Auf dem Schieber ist ein als Steuerfläche aus
gebildeter Ansatz vorgesehen, der beim Umsteuern des 
Schiebers den Zuflußkanal für Gas und Luft absperrt.

35 a (9). 448808, vom 19. Oktober 1924. Erteilung 
bekanntgemacht am 11. August 1927. Lu i s e  C r e m e r  geb. 
D o m b r o w s k i  in Werne(Lippe). Fördergestellanschlußbühne.

Mit der Bühne ist ein Kolben, der in einem mit einem 
Ablaufventil versehenen Pumpenzylinder angeordnet ist, so 
verbunden, daß er beim Hochschwenken der Bühne durch 
den Förderkorb eine Flüssigkeit (Öl, Wasser o. dgl.) in den 
Zylinder saugt. Durch Schließen oder Öffnen des den Ab
lauf der Flüssigkeit aus dem Zylinder regelnden Ventils 
kann die Bühne in hochgeschwenkter Lage festgehalten 
und beliebig schnell auf das Fördergestell gesenkt werden. 
Zwecks Ausschaltung der Anfahrstrecke und Herbeiführung 
einer schnellen Beladung des Fördergestells kann die Bühne 
dauernd mit Förderwagen belastet werden, die durch einen 
schwenkbar zwischen den Schienen der Bühne gelagerten 
Hebel auf der hochgeschwenkten Bühne festgehalten werden.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U.
(Eine E rklärung der A bkürzungen is t in  N r. 1 a u f den Seiten  3 5 -3 8  veröffentlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
M i c a .  Von Myers. (Forts.) Min.J. Bd. 158. 24.9.27. 

S. 804/5. Glimmer zweiter Sorte, seine Aufbereitung und Ver
wendung. (Forts, f.)

O r g a n i e  p r e c i p i t a t i o n  o t  m e t a l i i c c o p p e r .  
Von Lovering. Bull. Geol. Surv. 1927. Teil 1. H. 795—C. 
S. 45/52. Erörterung der Entstehungsweise eines in einem 
sumpfigen Gelände vorkommenden schwammigen Kupfers. 
Zurückführung der Bildung auf die Tätigkeit von Bakterien.

Ü b e r  j u n g t e r t i ä r e  B r a u n k o h l e  in O s t - B o r n e o .  
Braunkohle. Bd. 26. 24.9.27. S.609/12*. Geologischer Aufbau 
des Gebiets. Ergebnisse der bisherigen Untersuchung der 
Lagerstätten. (Schluß f.)

M i n e r a l  i n d u s t r y  o f  A l a s k a  i n  1925 a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  r e p o r t .  Von Moffit. Bull. Geol. Surv.
1925. H. 792—A. S. 1/49. Die Entwicklung der Goldberg
werke und Goldseifen in Alaska. Statistik über sonstige 
Mineralien. Schrifttum.

T h e  e a s t e r n  b o u n d a r y  of  t h e  c o n c e a l e d  coal 
f i e l d  o f  Y o r k s h i r e  a n d  N o t t i n g h a m s h i r e .  Von 
Wilson. Coll.Guard. Bd.135. 23.9.27. S.332/3. Beschreibung 
und Bedeutung zweier neuer Tiefbohrungen für die Kenntnis 
des Kohlenbeckens.

L e s  g î t e s  d e  l i g n i t e  d e  l a  B r e s s e .  Von 
Charrin. Mines Carrières. Bd. 6. 1927. H. 58. S. 101/8'. 
Beschreibung der die Braunkohlen führenden tertiären 
Schichten. Lagerungsverhältnisse. Das Becken von Sablay.

G e o l o g y  a n d  o r e  d e p o s i t s  of  t h e  Lea d ville 
m i n i n g  d i s t r i c t ,  C o l o r a d o .  V o n  Emmons, Irving und 
Loughlin. Prof. Paper. 1927. H. 148. S. 1/368*. Ausfüh rliche  
Abhandlung über das Ergebnis der planmäßigen geologisch- 
lagerstättlichen Untersuchung des genannten Erzbezirkes.

G e o l o g y  of  t h e  K n i k - M a t a n u s k a  d i s t r i c t ,  
A l a s k a .  Von Landes. Bull. Geol. Surv. 1925. H .792—B-
S 51/72*. Der geologische Aufbau des Bezirks. Nutzbare 
Mineralvorkommen.
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M a n g a n e s e - b e a r i n g d e p o s i t s  n e a r  L a k e  
C r e s c e n t  a n d  H u m p t u l i p s ,  W a s h i n g t o n .  Von 
Pardee. Bull. Geol. Surv. 1927. Teil 1. H. 795—A. S. 1/24*. 
Allgemeiner geologischer Aufbau des Gebietes. Die Mangan- 
erzvorkommen. Beschreibung einzelner Lagerstätten.

P o t a s h  b r i n e s  i n  t h e  G r e a t  S a l t  L a k e  
d e s e r t ,  U t a h .  Von Nolan. Bull.Geol.Surv. 1927. Teil 1.
H. 795—B. S. 25/44*. Neue Untersuchungen über Ver
breitung und Entstehung der in der genannten Wüste vor- 
kommenden kalihaltigen Solen.

D ie  A u f s u c h u n g  v o n  E r d ö l l a g e r s t ä t t e n .  
Von Werner. Petroleum. Bd. 23. 20.9.27. S. 1158/64. Er
örterung der Tatsache, daß in Erdölgebieten eine verhältnis
mäßig kleine geothermische Tiefenstufe vorliegt. Zweck
mäßigkeit von Flachbohrungen mit Temperaturmessung.

P r i n c i p l e s  o f  g e o p h y s i c a l  p r o s p e c t i n g .  
Von Kelly. Engg. Min. J. Bd. 124. 17.9.27. S. 449/52. Über
sicht über die Grundlagen der geophysikalischen Schürf- 
verfahren.

Bergwesen.
B e t t e s h a n g e r  a n d  S n o w d o w n  c o l l i e r i e s .  

(Schluß statt Foits.) Coll.Guard. Bd.135. 23.9.27. S.327/31*. 
Wasserhaltung, Kesselhaus, Lampenstube, Staubkohlen
mühlen, Sieberei und Fördermaschinen auf der Snowdown- 
Orube.

C h i l e ,  t h e  w o r l d ’ s b i g g e s t  c o p p e r  mi n e .  
Von Parsons. Engg. Min. J. Bd. 124. 17.9.27. S. 445/8*. Die 
wirtschaftliche Bedeutung der Kupfererze von Chuquicamata 
in Chile. Arbeiter- und Transportverhältnisse. Abbau und 
neuzeitliche technische Einrichtungen.

The m i n i n g  o p é r a t i o n s  of  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
Nickel  Co mp a n y .  Can. Min.J. Bd. 48. 16.9.27. S. 728/9. 
Übersicht über die Entwicklung und den gegenwärtigen Um
fang der bergmännischen Anlagen.

V e r g l e i c h e n d e  B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  A b b a u .  
Von Spackeier. Kali. Bd. 21. 15.9.27. S. 269/73*. Die Abbau
verfahren beim Steinkohlenbergbau mit besonderer Berück
sichtigung der Druckverhältnisse. (Forts, f.)

E r f a h r u n g e n  m i t  d e r  B a n d f ö r d e r u n g  a u f  
S a a r b r ü c k e r  S t e i n k o h l e n g r u b e n .  Von Hild. 
Glückauf. Bd. 63. 1.10.27. S. 1449/57*. Abbauverfahren.
Die Förderbandanlage. Förderbandbetrieb auf der Grube 
Velsen. Kosten der Bandförderung. Vergleich der Kosten 
von Band- und Rutschenförderung. Die Bandförderung beim 
Unterwerksbau auf der Grube La Houve. Zusammenfassung.

E ssa i  de t r a c t i o n  p a r  l o c o m o t i v e s  à a c c u m u 
l a t e u r s  à l a f o s s e  n° 7 d e s  m i n e s  d e  Le n s .  Von 
Haynau. Rev. ind. mind. 15.9.27. Teil 1. S .377/95*. Gründe 
für die Wahl der Akkumulatorlokomotive zur Strecken
förderung. Eingehende Untersuchungen über ihre Be
währung.

N ew  h a u l a g e  a p p l i a n c e s .  Coll.Guard. Bd.135.
23.9.27. S .338*. Neuer eiserner Förderwagen. Auffang
vorrichtung für durchgehende Förderwagen.

E x p l o i t a t i o n  d e s  c a r r i è r e s .  Von Clère. (Forts.) 
Mines Carrières. Bd. 6. 1927. H. 58. S. 103/6 C*. Drahtseil
bahnen, Bauart Etcheverry. (Forts, f.)

Co a l - d u s t  e x p l o s i o n  t e s t s  in t h e  e x p e r i me n t a l  
mi ne  1919 t o  1924, i n c l u s i v e .  Von Rice, Paul und 
Qreenwald. Bur. Min. Bull. 1927. H. 268. S. 1/176*. Aus
führlicher Bericht über die in dem Lehrbergwerk des Bureau 
of Mines bei Pittsburg angestellten Versuche über die Ent
zündbarkeit von Kohlenstaub.

I n s t a l l a t i o n s  p o u r  l e d o s a g e  a u x  h o u i l l è r e s  
d’Ep i na c .  Von Brun. Rev. ind. min. 15.9.27. Teil 1. 
S. 396/400*. Einrichtungen und Verfahren für die Schlag
wetteruntersuchung auf einer französischen Kohlengrube.

D ie  K o h l e n w ä s c h e  i n  N i e w i a d o m  b e i  
Ry b n i k .  Von Urwalek. Beton Eisen. Bd. 26. 20.9.27. 
^229/31*. Eingehende Schilderung der baulichen Ver
hältnisse und der Bauausführung.

B e r g s c h a d e n ä h n l i c h e  B e s c h ä d i g u n g e n  an 
G e b ä u d e n  i n  b e r g b a u f r e i e n  G e b i e t e n .  Von 
Spackeier und Marx. (Schluß.) Glückauf. Bd. 63. 1.10.27. 
S. 1457/61*. Beobachtungen in Liegnitz: Geologischer Unter
grund, Bauschäden. Nutzanwendungen aus den Beob
achtungen.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
The uni t  s y s t e m f or  p u l v e r i z e d  coal  b u rn in g .  

Von Martin. Ind. Management. Bd. 74. 1927. H. 3. S. 151/6*. 
Erörterung der Vorzüge der genannten Kohlenstaubfeuerung 
und verschiedener für den Betrieb wichtiger Fragen.

M o d e r n  t r e n d s  i n  s t e a m  g e n e r a t i o n .  Von 
Maynz. Chem. Metall. Engg. Bd. 34. 1927. H. 9. S. 537/43*. 
Übersicht über die neuzeitliche Entwicklung des Dampfkessel
wesens. Die Verbrennungsräume. Wasserkühlung. Staub
kohle. Luftvorwärmung und die dazu dienenden Ein
richtungen. Rauchgasvorwärmer. Rohrleitungen.

M o d e r n  d e v e l o p m e n t s  in t h e  s t e a m  p i p i n g  
f i e l d .  Von Williams und Welch. Chem.Metall.Engg. Bd.34. 
1927. H. 9. S. 547/50*. Das Entwerfen von Hochdruckan
lagen. Anordnung der Rohrleitungen. Baustoffe. Flanschen
verbindungen. Nieten. Geschweißte Rohre. Hochdruckventile.

B y p r o d u c t  p o w e r  f r o m  s t e a m  t u r b i n e s .  
Von Campbell. Chem. Metall. Engg. Bd. 34. 1927. H. 9. 
S. 554/9*. Erörterung technischer und wirtschaftlicher Fragen 
der Dampferzeugung und -ausnutzung in dampfverbrauchen
den Industrien.

A u t o m a t i c  v o l u m e  c o n t r o l  of  s t e a m  a n d  ai r .  
Von Wolfe. Chem.Metall.Engg. Bd.34. 1927. H.9. S.562/5*. 
Besprechung und Anwendnngsweise von Geräten zur selbst
tätigen Überwachung und Reglung des Dampf- und Luft
verbrauches.

G a s - f i r e d  s t e a m  boi l e r s .  Von Greenleaf. Chem. 
Metall. Engg. Bd.34. 1927. H. 9. S. 566/8*. Die Wirtschaft
lichkeit von Dampfkesseln mit Gasfeuerung. Beispiele für 
ausgeführte Anlagen in der chemischen Industrie.

S t e a m  m e t e r i n g  a n d  c o n t r o l .  Von Hammond. 
Chem. Metall. Engg. Bd.34. 1927. H. 9. S. 569/71*. Be
sprechung verschiedener Meßgeräte. Beispiele für ihre Ver- 
wendungsweise.

T h e  p r o d u c t i o n  of  s t e a m  f r o m  w a s t e  h e a t .  
Von Ebner. Chem.Metall.Engg. Bd.34. 1927. H.9. S.572/4*. 
Kennzeichnung der neuzeitlichen Entwicklung von Abhitze
kesseln.

G r o ß d a m p f t u r b i n e n .  Von Kraft. EI.Masch. Bd.45.
25.9.27. S.804/12*. Beschreibung einiger der größten neuzeit
lichen Turbinenanlagen mit Angabe des Wärmeverbrauchs. 
Bestrebungen, das reine Wasserdampfverfahren durch das 
Mehrstoff- oder Mischdampfverfahren zu ersetzen.

L e i s t u n g s s t e i g e r u n g  a n  V i e r t a k t - D i e s e I - 
m o t o r e n  d u r c h  V o r v e r d i c h t u n g d e r  V e r 
b r e n n u n g s l u f t  m i t t e l s  A u f l a d e t u r b o g e b l ä s e n .  
Von Salvisberg. EI.Masch. Bd. 45. 25.9.27. S. 813/9*. Er
örterung des Aufladcverfahrens ohne und mit Vergrößerung 
des Verdichtungsraumes.

Elektrotechnik.

Be i t r a g  z u r  B e r e c h n u n g  e l e k t r i s c h e r  L e i t u n g s 
ne tze .  Von Chrustschoff. E.T.Z. Bd.48. 29.9.27. S.1405/11*. 
Mitteilung eines angenäherten Verfahrens, das eine schnelle 
und einfache Lösung ermöglicht.

S e l e k t i v s c h u t z  d u r c h  D i s t a n z r e l a i s .  Von Groß. 
EI.Masch. Bd. 45. 25.9.27. S,; 801/3*. Betriebserfahrungen 
mit einem Distanzrelais mit Überstromanlauf. Anordnung 
eines Distanzrelais mit spannungsabhängigem Überstrom
anlauf.

Hüttenwesen.

D e r  E i n f l u ß  d e s  S a u e r s t o f f s  a u f  d i e  E i g e n 
s c h a f t e n  d e s  S t a h l s .  Von Eilander und Oertel. Stahl 
Eisen. Bd.47. 22.9.27. S .1558/61*. Untersuchungen über die 
Beziehungen zwischen Sauerstoffgehalt und kennzeichnenden 
Eigenschaften von Kugel- und Kugellagerstahl, Messerstahl, 
Schnelldrehstahl, Chromnickel-Baustahl, Transformatoreisen 
und weichem Kohlenstoffstahl.

T h e  e f f e c t  of  v a r y i n g  a s h  in t h e  c o k e  o n  
b l a s t f u r n a c e  w o r k i n g .  Von Gill. Coll.Guard. Bd.135.
23.9.27. S. 340/1*. Untersuchungen über den Einfluß des 
Aschengehaltes von Koks auf den Gang des Hochofens.

E r m i t t l u n g  d e s  B r e i t u n g s v e r l a u f e s  i n d e n  
w a g r e c h t e n  S c h i c h t e n  v o n  W a l z k ö r p e r n .  Von 
Pajunk und Tafel. Stahl Eisen. Bd. 47. 22.9.27. S. 1562/5*. 
Verschiedene Anschauungen über den Breitungsvorgang. 
Einige Versuche, die verschiedenes Verhalten in den 
einzelnen Horizontalschichten zeigen. Nachprüfung des 
Haldenbergschen Versuches.

Z u r  E n t s t e h u n g  d e s  G u ß g e f ü g e s .  Von 
v. Göler und Sachs. Z .V .d .I .  Bd. 71. 24.9.27. S. 1353/7*. 
Gießversuche mit verschiedenartig gestalteten Kokillen. Ähn
liche Vorgänge. Prüfung der Gefügeausbildung.

P r e c i p i t a t i o n  of  go l d  a n d  s i l ve r  f r o m c y a n i d e  
s o l u t i o n  o n  c h a r c o a l .  Von Gross und Scott. Bur. Min. 
Techn. Paper. 1927. H. 378. S. 1/78*. Ausführliche Ab
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handlung über das Ausfällen von Gold und Silber aus 
Zyanidlösungen mit Hilfe von aktiver Kohle. Schrifttum.

Chemische Technologie.

Kr a c k v e r s u c h  n a c h  d e m D u b b s v e r f a h r e n  mi t  
H a l l e n s e r  P a r a f f i n ö l .  Von Heinze. Petroleum. Bd. 23.
20.9.27. S. 1169/75*. Das Dubbsverfahren. Die Versuchs
anlage. Durchführung der Krackversuçjie. Raffination und 
Eigenschaften des gewonnenen Betriebsstoffes. Zusammen
stellung der Ergebnisse.

D ie  Z e r k n a l l e  b e i m  Ü b e r d r ü c k e n  v o n  Te e r ,  
T e e r ö l e n  und  P e c h  m i t t e l s  P r e ß l u f t ,  i h r e  m u t 
m a ß l i c h e n  U r s a c h e n  u n d  i h r e  V e r h ü t u n g .  Von 
Leymann. Zentralbl.Gewerbehyg. Bd.14. 1927. H .9. S.316/25. 
Schilderung verschiedener Unfälle und Erörterung ihrer Ur
sachen.

U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  G r u d e k o k s .  Von 
Ruhemann und Herzenberg. Braunkohle. Bd. 26. 24.9.27. 
S. 593/603*. Einfluß der physikalischen Faktoren bei der 
Verschwelung und der Kohlenbestandteile auf die Be
schaffenheit des Grudekoks. (Schluß f.)

K o h l e  a l s  W e r k s t o f f .  Von Arndt. Z .V .d .l .  Bd. 71. 
24. 9. 27. S. 1361/5*. Wahl der Rohstoffe für die Elektroden
herstellung. Das Pressen und Brennen der Kohlenelektroden 
und ihre Verwendung im Karbidofen, bei der Aluminium
gewinnung und bei der Chloralkali-Elektrolyse. Prüfung der 
Kohlenelektroden für die verschiedenen Verwendungen. 
Geschichtlicher Rückblick,

D ie  wi r t s c h a f t l i c h e  u n d  t e c h n i s c h e  B e d e u t u n g  
d e r  B r e n n s t o f f - A b g a s m e n g e n .  Von Schulz. Brennst. 
Warmewirtsch. Bd. 9. 1927. H. 18. S. 377/80. Die Abgas
verminderung oder -ausnutzung im Dampfkesselbetriebe, bei 
Gasanstalten, Generatoren und Kokereien. (Schluß f.)

D ie  K l ä r g a s g e w i n n u n g  a u f  d e r  S t u t t g a r t e r  
H a u p t k l ä r a n l a g e .  Von Sohler. GasWasserfach. Bd.70.
24.9.27. S. 945/9*. Plan der Anlage. Abdeckung der Klär
becken. Verwertung des Gases. Betriebserfahrungen.

Le p l â t r e  de  P a r i s .  Von Lance. Mines Carrières. 
Bd, 6. 1927. H. 58. S. 95/102 C*. Beschreibung der Gipslager
stätten in der weitern Umgebung von Paris. Öfen zum 
Brennen von Gips. Das Gipsbrennen.

Chemie und Physik.

K o h l e n o x y d  u n d  z w e i w e r t i g e r  K o h l e n s t o f f .  
Von Scheibler. Z. angew. Chem. Bd. 40. 29.9,27. S. 1072/81. 
Bisher bekannte Verbindungen des zweiwertigen Kohlen
stoffs. Die verschiedenen Reaktionstypen bei den Um
setzungen des Kohlenoxyds. Die katalytische Hydrierung 
des Kohlenoxyds. Sonstige Verbindungen.

O r g a n i e  f l o t a t i o n  r e a g e n t s .  Von Williams. Engg. 
Min. J. Bd. 124. 17.12.27. S.456/8. Mitteilung der chemischen 
Zusammensetzung zahlreicher für die Schwimmaufbereitung 
geeigneter organischer Reagenzien,

T h e  i g n i t i o n  o f  g a s e s  b y  h o t  w i r e s .  Von 
Shepherd und Wheeler. Coll.Guard. Bd.135. 23.9.27.
S. 334/7*. Die Entzündbarkeit von Gasen durch glühende 
Drähte. Versuche mit elektrischen Grubenlampen. Die Ent
zündung durch Platin- und Wolframdrähte.

Gesetzgebung und Verwaltung.

F ü r  d e n  B e r g b a u  w i c h t i g e  E n t s c h e i d u n g e n  
d e r  G e r i c h t e  u n d  V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n  a u s  
d e m J a h r e  1926. Von Schlüter und Hövel. (Forts.) Glückauf. 
Bd. 63. 1.10.27. S. 1461/7. Arbeitsrechtliche Entscheidungen: 
Arbeitsbeteitschaft, Überzeitarbeit, freiwillige Mehrarbeit, 
Arbeitszeit in Kokereien und an heißen Betriebspunkten 
untertage, Arbeitszeit der Handwerker einer Zechenwerkstatt, 
Arbeitszeit eines Bahnhofsaufsehers. (Forts, f.)

L a  n u o v a  l e g g e  m i n e r a r i a .  Min. Ital. Bd. 11.
31.8.27. S. 229/36. Wiedergabe der neuen bergrechtlichen 
Bestimmungen über Schürfen und über Verleihung des 
Bergwerkseigentums.

B e b a u u n g s p l ä n e  u n d  B e r g b a u .  Von Röttcher. 
Z. Bergr. Bd. 68. 1927. H. 1/2. S. 177/90. Erörterung des 
gegenwärtigen Rechtszustandes auf Grund eines bemerkens
werten Einzelfalles.

Wirtschaft und Statistik.

D ie  E r g e b n i s s e  d e r  We l t w i r t s c h a f t s k o n f e r e n z .  
Von Hantos. Jahrb. Conrad. Bd. 72. 1927. H. 2. S. 206/78. 
Bedeutung, Verlauf, Handelsprobleme, Neuorientierung der 
Handelspolitik, verkehrspolitische Hindernisse, industrielle 
Probleme, Rationalisierung, internationale Übereinkommen, 
Landwirtschaftsprobleme, Gesamtüberblick, Schrifttum.

L o h n e r h ö h u n g  z w e c k s  P r o d u k t i o n s v e r 
b i l l i g u n g .  Von Wilbrandt. Soz. Prax. Bd.36. 15.9.27. 
Sp. 905/10. Gefahr der Verhinderung der Kapitalbildung 
durch Lohnerhöhung. Nichtberücksichtigung dieses wich
tigen Faktors durch die Propaganda für Kaufkraftsteigerung, 

Wi r t s c h a f t  u n d  B e a m t e n b e s o l d u n g .  Von Most. 
Wirtsch. Nachr. Bd. 8. 8.9.27. S. 1103/7. Auswirkungen der 
Besoldungsreform. Das Berufsbeamtengesetz. Wirtschaft 
und Beamtentum.

D a s  u n g e l ö s t e  R e p a r a t i o n s p r o b l e m .  Von 
Fudickar. Wirtsch. Nachr. Bd. 8. 8.9.27. S. 1111/4. Besse
rungsschein. Wohlstandsindex. Zusammenhang des Re
parationsproblems mit der allgemeinen Verschuldung.

D ie We l t v e r s c h u l d u n g .  Von Aust. Wirtsch. Nachr. 
Bd. 8. 8.9.27. S. 1115/20. Gesamtbetrag und Auswirkung. 
Lösungsversuche. Zusammenhang mit der deutschen Re
paration.

Le c o n f l i t  m i n i e r  b r i t a n n i q u e  de  1926 et ses 
c o n s é q u e n c e s  n a t i o n a l e s  et  i n t e r n a t i o n a l e s .  Von 
Fabre. Rev. ind. mind. 15.7.27. S. 306/12. 1.9.27. S. 367/75. 
Die Vorgeschichte des Bergarbeiterausstandes. Die Lage 
im Jahre 1925 und der Bericht des Untersuchungs
ausschusses. (Forts, f.)

D e r  b r i t i s c h e  S t e i n k o h l e n b e r g b a u  im 1. H a l b 
j a h r  1927. Glückauf. Bd.63. 1.10.27. S. 1467/71. Statistische 
Übersicht über die Entwicklung der Förderung, Leistung, 
Kohlenpreise, Ein- und Ausfuhr. Selbstkosten und Gewinne.

A r b e i t s z e i t  im e n g l i s c h e n  u n d  im d e u t s c h e n  
S t e i n k o h l e n b e r g b a u  u n t e r t a g e .  Von Ebel. Z. Bergr. 
Bd. 68. H. 1/2. S. 167/76. Gesetzliche und tarifliche Reglung 
der bisherigen und gegenwärtigen Arbeitszeit in England. 
Die Verhältnisse in Deutschland. Vergleich zwischen der 
englischen und deutschen Arbeitszeit.

L ’i n d u s t r i e  h o u i l l è r e  e n  T c h é c o - S l o v a q u i e .  
Von Vié. Mines Carrières. Bd. 6. 1927. H. 58. S. 109/11M'. 
Statistische Übersicht über die Bedeutung des Kohlen
bergbaus. Kurze Beschreibung der Kohlenvorkommen. Der 
Bezirk von Ostrau-Karvin.

S u m m a r y  of  m i n e r a l  p r o d u c t i o n  in f o r e i g n  
c o u n t r i e s  1920 — 1924. Von Jones. Miner. Resources. 1925. 
Teil 1. H. 21. S. 441/516. Statistische Übersicht über die 
Mineralerzeugung aller Länder der Erde mit Ausnahme der 
Ver. Staaten.

Fue l  b r i q u e t s  in 1926. VonTryon. Miner.Resources.
1926. Teil 2. H. 1. S. 1/8. Die Erzeugung von Briketten in 
den Ver. Staaten. Zahl der Brikettfabriken. Leistungsfähigkeit. 
Rohstoffe. Bindemittel. Außenhandel. Welterzeugung.

Go l d ,  s i l ve r ,  c o p p e r ,  l e a d  a n d  z i nc  in Ar i zona  
in 1925. Von Heikes. Miner. Resources. 1925. Teil 1. H. 23.
S. 563/600. Statistische Übersicht über die Bergwerks- und 
Hüttenerzeugung. Entwicklung des Bergbaus. Wirtschaftslage.

G o l d ,  s i l ver ,  c o p p e r ,  l e a d  a n d  z i nc  in I daho 
a n d  W a s h i n g t o n  in 1925. Von Gerry. M i n e r .  Resources. 
1925. Teil 1. H. 22. S. 517/62. Produktionsstatistik. Ent
wicklung des Bergbaus in den einzelnen Bezirken.

S u l p h u r  a n d  p y r i t e s  i n 1925. Von Meyer. Miner. 
Resources. 1925. Teil 2. H. 28. S. 385/91. Gewinnung, Ein- 
und Ausfuhr von Schwefel und Schwefelkies.

P E R S Ö N L I C H E S .
Gestorben:

am 4. Oktober in Bochum der frühere Lehrer an der 
Bergschule zu Bochum Ingenieur Werner G e l l h o r n  im 
Alter von 86 Jahren,

am 5. Oktober in Breslau der Oberbergrat Georg 
W e n d t ,  technisches Mitglied des Oberbergamtes zu 
Breslau, im Alter von 58 Jahren.


